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Wozu ein Informationsdienst 
Bürgerrechte & Polizei? 
Im Gegensatz zu Fragen des Mili-
tärs und der äußeren Sicherheit sind 
Polizei und Innere Sicherheit nur in 
geringem Maße Gegenstand kriti-
scher Auseinandersetzung. 
Nur angesichts spektakulärer Poli-
zeieinsätze oder zufällig aufge-
deckter Skandale gerät die Polizei 
vorübergehend in den Mittelpunkt 
öffentlicher Diskussion. Die gesell-
schaftliche Funktion der Apparate 
Innerer Sicherheit, Veränderungen 
liberaler Demokratie, die durch den 
Funktionswandel der Polizei und ih-
re veränderten Instrumente bewirkt 
werden, bleiben einer kritischen 
Auseinandersetzung entzogen. 
Will man nicht den Apparaten und 
ihren Vorstellungen von Sicherheit 
und Ordnung ausgeliefert sein, ist 
eine kontinuierliche und kritische 
Beobachtung von Polizei und 
Nachrichtendiensten vonnöten. 
Seit 1978 dokumentiert und analy-
siert der Informationsdienst Bür-
gerrechte & Polizei (CILIP) die ge-
setzlichen, organisatorischen und 
taktischen Veränderungen innerer 
Sicherheitspolitik in der Bundesre-
publik. Über diesen Schwerpunkt 
hinaus liefert Bürgerrechte & Po-
lizei Berichte, Nachrichten, Analy-
sen zur 
- Polizeientwicklung in den 

Ländern Westeuropas 
- Polizeihilfe für Länder der 

Dritten Welt 
- Arbeit von Bürgerrechtsgruppen 

zur Kontrolle und Begrenzung 
polizeilicher Macht. 

Bürgerrechte & Polizei erscheint 
jährlich mit drei Ausgaben und ei-
nem Seitenumfang von ca. 100 Sei-
ten 
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Editorial 
In der Null-Nummer von CILIP ha-
ben wir 1978 auf eine Bürgerinitiative 
aufmerksam gemacht: das Klachten-
buro Politie Optreden, das in Amster-
dam Beschwerden von Bürgerinnen 
gegen Polizeiübergriffe sammelt und 
die Betroffenen bei der Wahrung ihrer 
Interessen unterstützt. Der Artikel 
wurde zum Ausgangspunkt für den 
Versuch, dieses Modell nachzuahmen, 
zunächst in Berlin, später auch in an-
deren Städten der Bundesrepublik. 
Die Berliner Gruppe "Bürger beob-
achten die Polizei" entstand 1979 und 
geriet bereits vor ihrer offiziellen 
Gründung in die Schußlinie einer Me-
dienkampagne, die die Polizeiführung 
und die etablierten Parteien der Stadt 
gegen die 10-15 Personen entfachten. 
Für die GdP war es gar Anlaß, auf 
Ebene des Bundesvorstandes ein Kon-
taktverbot zwischen Mitgliedern der 
Gewerkschaft und identifizierbaren 
Mitarbeiterinnen von BüPo zu be-
schließen. Den Schmutzkübeln der 
Propaganda folgte, wie wir heute nach 
einer begrenzten Akteneinsicht beim 
Landesamt Mi. Verfassungsschutz wis-
sen, damals aber nur ahnen konnten, 
die Bespitzelung durch den Verfas-
sungsschutz. 
Anders das Amsterdamer Beispiel: 
Nicht nur, daß das Klachtenburo wei-
terhin arbeitet und von vielen Bür-
gerinnen zurate gezogen wird. Es war 
auch politisch erfolgreich: der Am-
sterdamer Oberbürgermeister richtete 
1985 eine offizielle Beschwerde-

kommission ein, der er - so die Dar-
stellung von C.F. Rüters - weitge-
hende Unterstützung entgegenbringt. 
Auch in anderen Ländern, besonders 
im englischsprachigen Raum, sahen 
sich die Verwaltungen gezwungen, 
solche Beschwerdekommissionen jen-
seits des gerichtlichen Klagewegs ein-
zurichten und damit das Problem von 
Polizeiübergriffen anzuerkennen, das 
in der BRD nach wie vor geleugnet 
wird - siehe die kurze Debatte 
1987/88 über den von der Berliner 
Strafverteidigervereinigung, den Kri-
tischen Polizistinnen u.a. geforderten 
unabhängigen "Polizeibeauftragten " . 
Wir stellen in diesem Heft Beispiele 
aus drei Ländern vor: aus den Nie-
derlanden, aus Australien und aus Ka-
nada. Die Anlage dieser Kommissio-
nen ist in vielen Punkten ähnlich: 
- Die Mitglieder der Kommission sind 
mehrheitlich oder gar ausschließlich 
Zivilisten. 
- Sie haben zwar keine Sanktionsge-
walt gegenüber der Polizei, aber die 
Möglichkeit, Empfehlungen auszu-
sprechen. 
- Zur Ermittlung bedienen sie sich in 
der Regel der Polizei, verfügen aber 
zum Teil auch über eigenständige Er-
mittlungsbefugnisse. 
Unsere Autoren benennen in vielen 
Punkten ähnliche Probleme, bewerten 
aber die Einflußmöglichkeiten solcher 
Kommissionen unterschiedlich: 
- Die Arbeit der Kommissionen ist in 
starkem Maße auf eine Kooperation 
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mit der Polizei angewiesen. Während 
Rüters für Amsterdam und Brusten 
für die australischen Complaint 
Boards weitgehend positive Erfahrun-
gen schildern, sieht Brodeur im kana-
dischen Fall hierin eine harte Grenze 
für die Arbeit der Kommissionen, 
insbesondere dann, wenn es um die 
Untersuchung öffentlich kontroverser 
Fälle geht. 
- Auch bei nicht gerichtlichen Unter-
suchungen bleiben viele Fälle unge-
klärt. Aussagen von Bürgerinnen ste-
hen denen von Polizistinnen gegen-
über. Brusten und Rüters sehen trotz-
dem die Chance einer präventiven 
Einflußnahme auf das polizeiliche 
Alltagsverhalten. 
- Die Chance, strukturelle Schwächen 
der Polizei zu erkennen und zu beein-
flussen, scheinen in den Niederlanden 
und in Australien in Teilbereichen 
durchaus gegeben. Brodeur nennt Mi. 
Kanada nur einen einzigen Fall, in 
dem ein solcher Einfluß geltend ge-
macht werden konnte. 
Auf die Schwierigkeiten und Unzu-
länglichkeiten einer solchen Kontrolle 
und auf die dabei entstehenden 
Konfrontationen mit der Polizeifüh-
rung, macht insbesondere der Beitrag 
von Jean Paul Brodeur über die kana-
dischen Kommissionen aufmerksam. 
Auch Brustens Beitrag über Australien 
enthält Hinweise darauf, wie die An-
lage einer solchen Kommission darü-
ber entscheiden kann, ob diese ein 
weiteres Legitimationsmittel Mi. die 
Polizei oder eine gesellschaftliche 
Kontrolleinrichtung wird. Wesentlich 

Mi. den Erfolg solcher Beschwerde-
kommissionen ist - neben der Reich-
weite der eigenständigen Ermittlungs-
befugnisse und der sachlichen und 
personellen Ausstattung der Kommis-
sion - nicht nur die politische Kultur 
des Landes, sondern insbesondere die 
Rückendeckung durch den Dienst-
herrn der Polizei. Nur dadurch ist ein 
Modell des Vertrauens, wie es Rüters 
Mt' Amsterdam zeigt, möglich - ein 
Modell, das auch den Ausgleich und 
die Verständigung zwischen Polizei-
beamtinnen und Bürgerinnen erlaubt. 
Kann man sich ein solches Vertrau-
ensverhältnis aber in der BRD vor-
stellen, wo selbst das harmlose Tra-
gen von Namensschildern auf erbit-
terten Widerstand von Polizei und Re-
gierenden stößt, wo selbst ein rosa-
grüner Senat nicht in der Lage ist, 
dieses durchzusetzen, wo auch Stan-
dardinformationen über Polizei und 
Geheimdienste nach wie vor verwei-
gert werden? 
Eine besonders effektive Art der 
Kontrolle von innerstaatlichen Ge-
waltapparaten ist deren Auflösung. 
Erfahrungen hierzu präsentieren wir 
in den Beiträgen über die Stasi-Auflö-
sung in der DDR und die damit be-
schäftigten Bürgerkomitees. Mit die-
sem Interview wollen wir nicht eine 
modische Änderung des Blickwinkels 
vollführen. Die Beschäftigung mit der 
DDR ist vielmehr angesichts der dro-
henden Vereinnahmung durch die 
BRD mehr als notwendig. Sie wird 
auch den Schwerpunkt des kommen-
den Heftes bilden. 
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Niederlande 
- Erfahrungen mit dem neuen Amsterdamer Klageverfahren 

von Prof. Dr. C. F. Rüter 

Seit dem 1. Februar 1986 gilt in Amsterdam ein neues Verfahren 
für die Untersuchung von und Entscheidung über Klagen der Bür-
ger über die städtische Polizei. Ins Leben gerufen wurde eine Kla-
gekommission ("Commissie voor de Politieklachten") - die politische 
Antwort auf die Arbeit einer Bürgerinitiative, die sich Jahre zuvor 
als Anlaufstelle gebildet hatte, um Bürgerinnen bei Problemen mit 
der Polizei zu unterstützen (vgl. CILIP Nr. 0 u. 4). Unser Autor, 
Ordinarius für Strafrecht an der Universität Amsterdam, war bis 
Okt. 1989 Vorsitzender dieser neuen Klagekommission. 

1. Einleitendes 

Bis Ende 1985 waren Bürgerbe-
schwerden und -klagen von der Poli-
zei Amsterdams aufgrund interner 
Dienstvorschriften in eigener Regie 
untersucht und vom Polizeipräsiden-
ten entschieden worden. Nur wenn 
der Bürger statt einer Klage eine An-
zeige erstattet hatte oder die Polizei 
auf Grund der Klage ein 
Ermittlungsverfahren eröffnete, lag 
die Entscheidung bei der Staatsan-
waltschaft oder, wenn sie Anklage er-
hob (was allerdings recht selten ge-
schah), beim Strafrichter. 
Die neue Amsterdamer Regelung hat 
dies ziemlich eingreifend geändert, 
und zwar so, daß sie die Entscheidung 
vom Polizeipräsidenten auf den Ober-
bürgermeister verlegte und sowohl bei 
der Entscheidung wie bei der Unter-
suchung von Klagen eine wichtige 

Rolle einer vom Oberbürgermeister 
ernannten, im übrigen aber unabhän-
gigen (ständigen) Kommission ein-
räumte. Nicht nur das Untersuchungs-
und Entscheidungsmonopol der Poli-
zei wurde durchbrochen, die Kommis-
sion erhielt auch das Recht, dem 
Oberbürgermeister über das Vorgehen 
und die Tätigkeit der Polizei, und 
zwar auch unaufgefordert, zu berich-
ten, Ratschläge zu erteilen und Anre-
gungen zu geben. Dies bietet ihr die 
Möglichkeit, sich nicht nur einzelner 
Klagen anzunehmen, sondern auch 
Mißstände und Fehlverhalten struktu-
reller Art aufzudecken und geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu empfeh-
len. Was bedeutet das neue 
Klageverfahren für die Kontrolle der 
Polizei? Was hat es in der Praxis 
gebracht? Das möchte ich an Hand 
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der seit 1986 gemachten Erfahrungen 
aufzeichnen. Dabei ist es unum-
gänglich, zuerst (kurz) die Organi-
sation der Polizei, die Auf-
sichtsbehörden und die übrigen 
Möglichkeiten, sich über polizeiliche 
Entgleisungen zu beklagen, zu skiz-
zieren. Denn die neue Amsterdamer 
Regelung entstand ja nicht in einem 
Vakuum. Sie fügt sich in eine bereits 
lange bestehende, nicht unkompli-
zierte Organisation und Struktur 
verschiedener Polizeiorgane mit 

mehreren weisungsberechtigten poli-
zeifremden Behörden ein. Und sie ist 
nicht die einzige Regelung für Klagen 
über polizeiliches Fehlverhalten. 
Andere Organe, wie die Staatsanwalt-
schaft und der "Nationale Ombuds-
man", haben hier ebenfalls gesetzlich 
festgelegte Aufgaben und Befugnisse. 
Diese haben, weil sie auf nationaler 
Gesetzgebung beruhen, im Prinzip 
einen höheren Rang als die durch die 
(städtische) Amsterdamer Regelung 
ins Leben gerufenen. 

2. Die Organisation der Polizei 
- Konsequenzen für das Klageverfahren 

Sieht man von einer Reihe kleinerer 
spezialisierter Fahndungsdienste, wie 
Steuerfahndung, ' Wirtschaftskontroll-
dienst u.ä., sowie von der als Militär, 
Grenz- und Bereitschaftspolizei fun-
gierenden "Kgl. Marechaussee" ab, 
dann ergibt sich in den Niederlanden 
eine polizeiliche Zweiteilung. In den 
größeren Städten werden die polizeili-
chen Aufgaben von einer "Gemeinde-
polizei", in kleineren Städten, in Dör-
fern und auf dem Land von der sog. 
"Reichspolizei" wahrgenommen. Die 
Beamten der Gemeindepolizei stehen 
im Dienste der Stadt. Ihr Chef ist der 
Polizeipräsident, Dienstherr der Ober-
bürgermeister. Er, der OB, ent-
scheidet über Einstellung, Sus-
pendierung und Entlassung der 
Polizeibeamten, sowie über alle 
Fragen, die mit der allgemeinen Ge-
samtleitung "seiner" Polizei zusam-

menhängen. Der Gemeinderat kann 
dem Oberbürgermeister dabei nur im 
Wege der Anhörung "hineinreden", 
formal aber nicht (mit)entscheiden. 
Hinzukommt, daß der Oberbürger-
meister für die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit verantwortlich ist und 
der Polizei dazu alle erforderlichen 
Weisungen erteilen kann. Da der 
Oberbürgermeister außerdem von der 
Regierung ernannt und nicht gewählt 
wird, hat er in bezug auf die Polizei 
eine sehr starke Stellung. Aber: eine 
Monopolstellung hat er nicht. Denn 
für jede strafrechtliche Tätigkeit, also 
für alles, was sich im Rahmen der po-
lizeilichen Ahndung und Fahndung 
von Straftaten abspielt, ist die Staats-
anwaltschaft das ausschließlich zu-
ständige und der Polizei gegenüber 
weisungsberechtigte Organ. Das ist in 
den Niederlanden ein höchst bedeu-
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tendes Recht, weil die Staatsanwalt-
schaft - anders als zum Beispiel in der 
BRD - nicht verpflichtet ist, Straftaten 
zu ahnden: sie darf, aber sie muß 
nicht. Der Staatsanwalt kann, auch 
wenn eine Bestrafung durchaus "drin" 
wäre, er eine Strafe aber nicht für 
"opportun" hält, das Verfahren ohne 
jegliche richterliche Ermächtigung 
einstellen. Dieses Opportun-
tätsprinzip wird sinnvollerweise na-
türlich auch von der Polizei ange-
wandt. Denn weshalb sollte sie er-
mitteln und Protokolle schreiben, 
wenn der Staatsanwalt ihr die Sache 
nicht zur Strafverfolgung "abnimmt". 
Zur Vermeidung überflüssiger Arbeit 
und zur Sicherung einer einheitlichen 
Strafverfolgungspolitik kann der 
Staatsanwalt die Polizei deshalb an-
weisen, diejenigen Straftaten, die er 
im Rahmen seiner Strafver-
folgungspolitik einzustellen pflegt, 
nicht zu ahnden und diesbezügliche 
Ermittlungen völlig zu unterlassen. 
Die Polizei hat also zwei "Herren", 
OB und Staatsanwalt, die sich aber 
nicht immer einig zu sein brauchen. 
Die Sache wird noch etwas kompli-
zierter, weil die ordnungspolizeiliche 
und die kriminalpolizeiliche Tätigkeit 
weder im normalen Polizeidienstbe-
trieb noch in ihrer Auswirkung in der 
Praxis (völlig) voneinander getrennt 
werden können und dadurch des öfte-
ren Überschneidungen und Wechsel-
wirkungen zeigen. Schließlich müssen 
auch Prioritäten gesetzt werden, da 
die Polizei kräftemäßig nie alle sich 
ihr anbietenden Aufgaben voll wahr-

nehmen kann und somit eine Auswahl 
erfolgen muß. Durch sog. Dreier-
Konferenzen, die regelmäßig stattfin-
den, versuchen OB, Staatsanwalt und 
Polizeipräsident die verschiedenen 
Wünsche und Interessen aufeinander 
abzustimmen. Das jedoch gelingt 
nicht immer. All dies hat Konsequen-
zen für die Behandlung von Klagen 
über die Polizei. 
Günstig wirkt sich die starke Stellung 
des OB aus, wenn er - wie dies in 
Amsterdam der Fall ist - sich der 
Bedeutung eines Klageverfahrens, das 
für Bürger und Polizei gleichermaßen 
akzeptabel ist, bewußt ist. Er kann 
nämlich, dank seiner gesetzlich veran-
kerten Stellung im Polizeibetrieb, ein 
ihm geeignet erscheinendes Klage-
verfahren aus eigener Befugnis durch 
OB-Beschluß einführen. So hat der 
Amsterdamer OB, nachdem jahrelang 
vergeblich versucht worden war, ein 
nationales Klageverfahren zustande zu 
bringen, und mehrere Gesetz-
esentwürfe der Zentralregierung ge-
scheitert waren, in verhältnismäßig 
kurzer Zeit das heutige Klage-
verfahren eingeführt. 
Ein anderer Vorteil der Stellung des 
OB wird deutlich, wenn man das Kla-
geverfahren beim Nationalen 
Ombudsman (NOM) betrachtet. Auch 
dort kann man über Polizei-
verfehlungen klagen. Der NOM kann 
die Klage zwar für begründet 
erklären. Anweisungen kann er den 
säumigen Organen jedoch nicht 
geben. Der OB jedoch kann mit seiner 
Entscheidung über die Klage 
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Konsequenzen für den Kläger (eine 
Schadensersatzzahlung z.B.) oder für 
den betr. Polizeibeamten verbinden. 
Außerdem kann er, was in der Prä-
ventivsphäre manchmal weit wichtiger 
ist als Sanktionen gegen einzelne Po-
lizisten, personelle Umbesetzungen in 
der Führung, organisatorische Um-
strukturierungen oder eine Änderung 
der Verhaltensvorschriften, kurz: 
strukturelle Maßnahmen zur Vermei-
dung künftiger ähnlicher Fehlschritte 
veranlassen. Dabei ist auch von Vor-
teil, daß der OB vom Gemeinderat 
kontrolliert wird. Gewiß: der Ge-
meinderat kann ihn nicht abwählen 
und in polizeilichen Angelegenheiten 
nicht überstimmen. Druck kann der 
Rat aber schon dadurch ausüben, daß 
er sich regelmäßig informieren läßt, 
und er kann seiner etwaigen Ableh-
nung der Polizeipolitik des OB im 
Rahmen der jährlichen Verabschie-
dung des Gemeindehaushalts Nach-
druck verleihen. 
Kompliziert wird die Behandlung von 
Klagen durch die Tatsache, daß die 
Polizei, wie bereits gesagt, zwei 
"Herren" hat. Ihre Wünsche und In-
teressen sind nicht immer identisch 
und ihre Weisungen an die Polizei 
folglich nicht immer miteinander im 
Einklang. Manchmal entsteht dadurch 
eine Situation, in der die Polizei sich 
sagen muß: wie man es macht, macht 
man es falsch. 
Ein Beispiel aus der Praxis: Im 
Rahmen der Bekämpfung harter 
Drogen wird in den Niederlanden der 
Verkauf von kleineren Mengen 

Marihuana in sog. Coffeeshops Im-
geahndet gelassen, solange dort nicht 
auch harte Drogen erhältlich sind. 
Das ist offizielle Strafverfolgungspo-
litik und die Polizei ist dementspre-
chend von der Staatsanwaltschaft an-
gewiesen, gegen diesen Verkauf 
(obwohl gesetzlich ein Verbrechen) 
nicht einzuschreiten. Der Betreiber 
eines solchen "Coffeeshops" beklagte 
sich nun darüber, daß die Polizei 
grundlos wiederholt in seinen 
"Coffeeshop" eindrang, diesen durch-
suchte und bei Besuchern Leibesvisi-
tationen vornahm. Bei der Untersu-
chung dieses Falles durch die Amster-
damer Kommission stellte sich heraus, 
daß die Richtlinien der Staatsanwalt-
schaft tatsächlich nicht beachtet wor-
den waren. Die Polizei gestand das 
auch ein und entschuldigte sich. Sie 
hob aber hervor, daß sie auf Bitten 
der Nachbarn des Coffeeshops, die 
sich durch das Verhalten der Besucher 
in starkem Maße belästigt und beun-
ruhigt fühlten, eingeschritten sei. Die 
Polizei habe somit zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit und im Einklang 
mit den allgemeinen Weisungen des 
OB gehandelt. Die Kommission er-
klärte die Klage für begründet, da 
strafprozessuale Zwangsmaßnahmen 
für einen nicht-strafrechtlichen Zweck 
(die öffentliche Ordnung) angewandt 
worden waren. Sie bat aber gleich-
zeitig den OB, seine "Coffeeshop-Po-
litik" mit den diesbezüglichen Richtli-
nien der Staatsanwaltschaft im Ein-
klang zu bringen. Erforderlichenfalls 
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solle der OB für die Betreibung dieser Drogenpolitik ihre Schließung bei 
"Coffeeshops" Vorschriften erlassen, unzumutbarer Belästigung der Um-
die unter Beachtung der (nationalen) wohnenden möglich mache. 

3. Das Amsterdamer Klageverfahren 

Da zentrale Kriterium für die Beur-
teilung des Verhaltens der Polizei ist 
die Frage, ob dieses Verhalten, wie 
die OB-Verordnung über das Klage-
verfahren sagt, "behoorlijk " , d. h. 
korrekt gewesen ist. "Korrektes" 
Verhalten ist ein solches, das nicht 
nur gesetz- und rechtmäßig ist, 
sondern auch professionellen An-
forderungen entspricht und unter 
Beachtung des Gebotes der Ver-
hältnismäßigkeit den gegebenen 
Umständen in vernünftiger und redli-
cher Weise Rechnung trägt. Auch wer 
sich nicht strafbar macht, kann somit 
durchaus unkorrekt handeln. Das po-
lizeiliche Verhalten wird im Amster-
damer Klageverfahren also auf sehr 
viel mehr als nur strafrechtlich rele-
vantes Verhalten abgeklopft. Und das 
ist auch sinnvoll. Denn die von der 
Bevölkerung mit Recht verlangte 
Qualität des polizeilichen Vorgehens 
wird nicht nur durch Straftaten, son-
dern genauso durch sonstiges unan-
gemessenes Verhalten beeinträchtigt. 
Wer z.B. mit einem gerade mißhan-
delten Bürger konfrontiert sich nicht 
nur weigert, dessen Anzeige wegen 
Körperverletzung aufzunehmen, son-
dern auch jede weitere Tätigkeit un-
terläßt, obwohl die Täter bei schnel-
lem Eingreifen noch gefaßt hätten 

werden können, macht sich nach nie-
derländischem Recht zwar nicht straf-
bar. Er handelt aber gewiß pflicht-
widrig und damit unkorrekt. 
Dreh- und Angelpunkt in diesem Ver-
fahren ist die "Kommission für Kla-
gen über die Polizei". Hier gehen die 
Klagen ein. Sie läßt diese sodann 
durch die Polizei untersuchen, wobei 
die Kommission u.U. besondere Un-
tersuchungsschwerpunkte aufgibt. Die 
Polizei soll nun auf jeden Fall den 
Kläger sowie den beklagten Polizisten 
hören und natürlich alle weiteren 
Nachforschungen anstellen, die zur 
Wahrheitsfindung erforderlich sind. 
Wird in dieser Phase eine gütliche 
Einigung mit dem Kläger von der 
Polizei herbeigeführt, dann wird das 
Klageverfahren von der Kommission 
eingestellt, wenn der Kläger auf 
Anfrage nicht widerspricht, daß er 
zufrieden gestellt ist. 
Wird eine Einigung nicht erreicht, 
dann prüft die Kommission die ihr 
von der Polizei vorgelegten Unterm-
chungsergebnisse. Außerdem müssen 
sowohl der unmittelbare Vorgesetzte 
des beklagten Polizisten wie auch der 
Polizeipräsident der Kommission mit-
teilen, ob die polizeiliche Untersu-
chung der Klage ihres Erachtens ob-
jektiv, gründlich und umfassend, 
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kurz: professionell und sachgerecht 
geführt worden ist und wie sie das 
Verhalten des beklagten Polizisten 
beurteilen (korrekt oder unkorrekt). 
Dies zu wissen ist der Kommission 
äußerst wichtig, weil sich dabei 
manchmal herausstellt, daß eine poli-
zeiliche Untersuchung, die nach Mei-
nung der Kommission mangelhaft ist, 
oder ein Verhalten des beklagten Poli-
zisten, das die Kommission für unkor-
rekt hält, von der Polizeiführung 
durchaus in Ordnung gefunden wer-
den. In solchen Fällen wird eine 
strukturelle Quelle ungenügender 
Untersuchungen bzw. polizeilichen 
Fehlverhaltens ersichtlich. Die Kom-
mission regt dann beim OB an, dafür 
Sorge zu tragen, daß die Poli-
zeiführung ihre Ansichten revidiert. 
Seit 1986 hat die Kommission über 
50mal solche Anregungen gegeben, 
wobei es etwa 30mal um die Qualität 
der Untersuchung der Klage und etwa 
20mal um eine - nach Ansicht der 
Kommission - falsche Einstufung des 
polizeilichen Verhaltens als "korrekt" 
ging. Die Ansichten der Polizeifüh-
rung sind natürlich für den dem be-
klagten Polizisten zu machenden 
Vorwurf recht wichtig. War sein 
Verhalten eine persönliche Entglei-
sung oder Ausfluß der von der Poli-
zeiführung vertretenen Auffassungen? 
Falls die polizeilichen Untersuchun-
gen der Kommission nicht genügen, 
weil sie unvollständig oder qualitativ 
ungenügend sind oder die Untersu-
chung nicht unvoreingenommen ge-
führt worden ist, kann sie der Polizei 

weitere Untersuchungen auftragen 
oder aber die Untersuchung an sich 
ziehen und diese selbst weiterführen. 
Nach Abschluß der Untersuchung 
macht die Kommission einen ausffihr-
lichen Bericht für den OB, welcher 
weitgehend nach dem Modell eines 
Strafurteils aufgebaut ist. Darin wird 
über den Verlauf und die Ergebnisse 
der Untersuchungen berichtet, die 
Kommission stellt fest, wie die Sache 
sich ihres Erachtens zugetragen hat, 
wie dieser Sachverhalt zu werten ist, 
was hinsichtlich Kläger und beklagten 
Polizisten zu geschehen hat und zu 
welchen Maßnahmen mehr allgemei-
ner Art diese Klage Veranlassung 
gibt. All das ist de jure eine Empfeh-
lung an den OB. Die Kommission 
kann die Klage nicht entscheiden, 
weil der OB, als Dienstherr der Poli-
zei, seine daraus resultierenden Be-
fugnisse rechtlich nicht einer unab-
hängigen Kommission übertragen 
kann. De facto ist mit der Empfeh-
lung an den OB die Klage jedoch 
weitestgehend entschieden: bis jetzt 
ist der OB von den Empfehlungen der 
Kommission in über 700 Klageverfah-
ren noch keine zehnmal abgewichen. 
Der OB teilt dem Kläger und dem be-
klagten Polizisten seine Entscheidung 
unter Beifügung des Berichtes der 
Kommission mit und gibt dem Poli-
zeipräsidenten . die Maßnahme(n) an, 
die er Mr angebracht hält. Ist der 
Bürger mit der OB-Entscheidung 
nicht einverstanden, kann er sich beim 
Nationalen Ombudsman beklagen. 
Das geschieht jedoch äusserst selten. 
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Klagen gegen die auf der Empfehlung jetzt noch nie von dem Ombudsman 
der Kommission beruhenden Ent- für begründet erklärt worden. 
scheidungen des OB sind m.W. bis 

4. Straf- oder Klageverfahren: 
das Verhältnis zur Staatsanwaltschaft 

Die Kommission erhält grundsätzlich 
alle von Bürgern eingesandten Kla-
gen, und zwar auch dann, wenn der 
Kläger sich nicht an die Kommission 
gewandt hat. Die Polizei, die von 
über 40% der Bürger angeschrieben 
wird und der OB, der etwa 10% aller 
Klagen erhält, schicken diese an die 
Kommission weiter. Auch der Natio-
nale Ombudsman verlangt neuerdings, 
daß der Bürger seine Klage zuerst 
dem Organ vorlegt, über dessen Ver-
halten er sich beklagt. Und damit lan-
det die Klage dann doch wieder (über 
die Polizei) bei der Kommission. 
Etwas abweichend wird mit Klagen 
verfahren, die bei der Staatsanwalt-
schaft eingegangen sind. Diese wer-
den an die Kommission weitergeleitet, 
wenn die Staatsanwaltschaft meint, 
daß das in der Klage geschilderte 
Verhalten der Polizei keine Straftat ist 
oder aber eine solche, deren straf-
rechtliche Ahndung von der Staatsan-
waltschaft nicht für "opportun" ge-
halten wird. Leitet die Staatsanwalt-
schaft die Klage nicht weiter, dann 
läßt sie die Klage in ihrer Gesamtheit, 
also nicht nur die strafrechtlich rele-
vanten Fakten, untersuchen. Das bie-
tet die Möglichkeit, die Klage der 
Kommission zu übertragen, wenn die 

Staatsanwaltschaft sich nach Abschluß 
der Untersuchung entscheidet, keine 
Anklage zu erheben. Die Kommission 
kann diese dann unter dem Gesichts-
punkt, ob das Gesamtverhalten "kor-
rekt" war, ohne weitere zeitraubende 
Untersuchungen beurteilen. Umge-
kehrt leitet die Kommission 
grundsätzlich alle bei ihr ein-
gelaufenen Klagen, die ihres Erach-
tens den Verdacht strafbarer Hand-
lungen begründen, an die Staatsan-
waltschaft weiter. Denn sie muß na-
türlich die gesetzliche Monopolstel-
lung der StA in bezug auf die Ahnd-
ung von Straftaten berücksichtigen. 
Um Verzögerungen zu vermeiden, 
werden aber Klagen über polizeiliches 
Verhalten, das - obwohl strafbar - von 
der StA auf Grund ihrer Straf-
verfolgungspolitik sowieso nicht ver-
folgt wird, nicht eingesandt. In nicht 
eindeutigen Fällen wird bei der StA 
angefragt nach dem Motto: "Nimmst 
Du sie, oder nehmen wir sie?" Für 
diese Fragen und zur Koordinierung 
der Klagebehandlung hat die Kommis-
sion einen regelmäßig tagenden "Kla-
geausschuß" eingerichtet, in dem 
Vertreter des leitenden Oberstaatsan-
walts, des Generalstaatsanwalts, der 
Polizei und der Kommission sitzen. 
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Die Absprachen mit der Staatsanwalt-
schaft bezwecken aber nicht nur, die 
Fehlleitung von Klagen und Verzöge-
rung ihrer Behandlung zu vermeiden. 
Damit wird noch ein anderes, für die 
Klagebehandlung recht bedeutsames 
Ziel verfolgt: eine faire Behandlung 
der beklagten Polizisten und eine Ver-
besserung der Wahrheitsfindung. Für 
den beklagten Polizisten ist es ein ge-
wichtiger Unterschied, ob die Unter-
suchung zu einem Strafverfahren 
führen oder höchstens eine Dis-
ziplinarmaßnahme zur Folge haben 
kann. Das Gleiche gilt für den 
(höheren) Polizeibeamten, der den be-
klagten Polizisten zur Klage ver-
nimmt. Denn er muß, wie bei jedem 
Bürger im Rahmen eines strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahrens, diesen 
über sein Recht belehren, die Aussage 
verweigern zu dürfen. Bei allen Kla-
gen, die nicht von der Staatsanwalt-
schaft bearbeitet werden, war die 
Lage aber lange ungeklärt: handelte es 
sich um ein (strafrechtliches) Er-
mittlungs- oder um ein Klageverfah-
ren? Denn auf Grund der Untersu-
chungsergebnisse konnte die Kommis-
sion immer noch entscheiden, die 
Klage der Staatsanwaltschaft zur 
Strafverfolgung anzubieten. Das ge-
schah zwar nie, aber die Möglichkeit 

war da und die Lage für die Polizei 
völlig undurchsichtig. Der Polizist, 
der somit nicht sicher sein konnte, 
daß am Ende kein Strafverfahren 
drohte, war verständlicherweise ver-
sucht, mit seiner Aussage etwas zu-
rückzuhalten. Das Gleiche galt für 
Aussagen über das Verhalten von 
Kollegen. Wer es noch durchaus ak-
zeptieren könnte, daß ein Kollege 
einen ordentlichen Rüffel bekam, 
wurde zurückhaltender angesichts der 
Möglichkeit, daß diesem Kollegen ein 
Strafverfahren blühen könnte. Und 
die Vernehmungsbeamten konnten 
den Zweifel nicht ausräumen, weil sie 
selber nicht wußten, welchen Ausgang 
das Klageverfahren nehmen würde. 
Um diesen Unsicherheiten ein Ende 
zu machen, dem Polizisten eine faire 
Behandlung zu geben und die 
Aussagebereitschaft zu erhöhen, ha-
ben Staatsanwaltschaft und Kommis-
sion vereinbart und der Polizei be-
kannt gegeben, daß in allen von der 
Kommission der Polizei zur Untersu-
chung zugeleiteten Klagen eine 
Strafverfolgung ausgeschlossen ist, es 
sei denn, im Laufe der Untersuchun-
gen kommen völlig andere als die in 
der Klageschrift enthaltenen Tatsa-
chen ans Licht. 

5. Die Untersuchung der Klagen durch die Polizei 

Als die Kommission 1986 anfing, hätte, so war zu hören, die 
wurde ihr wenig Erfolg bei der Untersuchung nie der Polizei überlas-
Wahrheitsfindung zugetraut. Der OB sen dürfen, sondern hätte sie voll und 
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ganz der Kommission übertragen sol-
len. Die Polizei würde sich abkapseln, 
die Fronten würden sich schließen, 
nichts würde bei einer polizeilichen 
Untersuchung herauskommen, weil ja 
die Polizei nicht gewillt sein würde, 
Kollegen bloßzustellen. Eine ver-
nünftige und konsequente Politik er-
fordere die völlige Verlagerung des 
gesamten Klageverfahrens von der Po-
lizei auf Kommission und OB. Auch 
bei der Anhörung des Gemeinderats 
im Rahmen der Vorbereitung der OB-
Verordnung über das Klageverfahren 
wurden solche Stimmen laut. 
Diese düsteren Prognosen haben sich 
nicht bewahrheitet. Fast könnte man 
sagen, daß das Gegenteil sich ereignet 
hat. Als die Polizei die Klagen noch 
in eigener Regie erledigte, wurde 
durchschnittlich etwa 10% der Klagen 
Mr begründet erklärt. Seit die Kom-
mission ihre Arbeit aufgenommen hat, 
hat sich dieser Prozentsatz auf 33% 
erhöht. Das könnte natürlich daran 
liegen, daß früher die Polizeiführung 
bestimmtes polizeiliches Verhalten für 
"korrekt" gehalten hat, während die 
Kommission (und, ihr folgend, der 
OB) jetzt anderer Meinung sind. Un-
zweideutig ergibt sich die verhältnis-
mäßig hohe Aufklärungsquote aber 
aus folgendem. Klageverfahren, die 
nicht wegen eines "Verfahrenshinder-
nisses" von der Kommission einge-
stellt werden, z.B. weil nicht über die 
Amsterdamer Polizei geklagt wurde 
oder Kläger und Polizei sich im Laufe 
des Klageverfahrens gütlich geeinigt 

hatten, können zu vier verschiedene 
Entscheidungen fuhren: 
1. "Klage begründet" (der Sachver-
halt ist geklärt, das polizeiliche Ver-
halten war nicht korrekt): 33% der 
Fälle; 
2. "Klage aus tatsächlichen Grün-
den unbegründet" (der Sachverhalt 
ist geklärt, die Sache hat sich aber 
nicht so, wie vom Kläger behauptet, 
ereignet): 10% der Fälle; 
3. "Klage normativ unbegründet" 
(der Sachverhalt ist geklärt, das in der 
Klage behauptete Verhalten hat sich 
zwar so ereignet, wie vom Kläger an-
gegeben, aber ein solches Verhalten 
ist, anders als Kläger meint, korrekt): 
37% der Fälle; 
4. "Zu einem Urteil außerstande" 
(die Lesart des Klägers und die des 
betr. Polizisten über das, was sich er-
eignet hat, sind nicht mit einander in 
Einklang zu bringen, und die 
Kommission ist trotz aller Be-
mühungen nicht imstande, festzu-
stellen, wer recht hat): 20% der Fälle. 
Das bedeutet, daß die Aufklärungs-
quote bei 80 % liegt, was, gemessen 
an der von Straftaten, fast eine 
Traumquote ist. Diese wird sogar 
noch etwas erfreulicher, wenn man 
weiß, daß nur bei 5% der Klagen die 
Kommission sich für die ganze Klage 
zu einem Urteil außerstande erklären 
mußte. In den übrigen Fällen ging es 
um Teile des behaupteten Verhaltens. 
So wurde z.B. die behauptete 
unkorrekte Hausdurchsuchung für 
begründet erklärt. Die (weiter be-
hauptete) verbale Einschüchterung 
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konnte aber nicht eindeutig festgestellt 
werden. Und schließlich darf nicht 
übersehen werden, daß es bei den 
ungeklärten Fällen gewiß nicht immer 
so ist, daß die Polizei die Wahrheit 
zurückhält. Meine Erfahrung in der 
Kommission geht dahin, daß die 
Lesart des Klägers manchmal be-
stimmt die weniger glaubwürdige 
war. Kurzum: die Polizei wird sicher 
nicht immer mit der vollen Wahrheit 
herausrücken, aber es hält sich durch-
aus in Grenzen. 
Den erfreulichen Aufklärungserfolg 
verdanken wir m.E. zu einem nicht 
unwesentlichen Teil der Tatsache, daß 
der Amsterdamer OB sich für das 
"Vertrauensmodell" entschieden hat. 
Das heißt: grundsätzlich wird der 
Polizei in bezug auf ihre Bereitschaft, 
polizeiliches Fehlverhalten scho-
nungslos aufzudecken, Vertrauen ge-
schenkt. Zum anderen aber - und ich 
halte das für eine überaus wichtige, ja 
unverzichtbare Ergänzung dieser Re-
gelung - ist die Kommission der Poli-
zei und ihren Untersuchungsergebnis-
sen nicht ausgeliefert. Genügen ihr 
die Ergebnisse nicht, dann kann sie 
die Polizei mit weiteren Un-
tersuchungen zu konkreten Punkten 
beauftragen oder die Kommission 
kann die Untersuchung selbst durch-
Mären und dazu den Kläger, Zeugen, 
den beklagten Polizeibeamten oder 
seine Vorgesetzten hören, Akten ein-
sehen, Ortsbesichtigungen durchMh-
ren etc., kann also zur Aufklärung des 
Sachverhalts "gerichtsähnlich" vor-
gehen. Beides hat die Kommission in 

den vergangenen Jahren getan. Dabei 
hat sich gezeigt, daß sich die Qualität 
der polizeilichen Untersuchungen im 
Laufe der Jahre verbessert hat. In den 
Jahren 1986 und 1987 wurde die Poli-
zei in 15% der Verfahren mit 
Nachuntersuchungen beauftragt, im 
Jahre 1988 sank diese Quote auf 9%. 
Untersuchungen durch die Kommis-
sion selbst waren 1986/1987 in 6% 
der Verfahren erforderlich, 1988 nur 
noch in 2,5% der Fälle. 
Das ist auch der Tätigkeit eines Son-
derstabes beim Polizeipräsidenten zu 
verdanken, der nach den anfänglich 
recht zahlreichen Beanstandungen der 
polizeilichen Untersuchungen durch 
die Kommission vom Polizeipräsiden-
ten eingerichtet wurde und vom 
stellv. Polizeipräsidenten geleitet 
wird. Dort werden jetzt alle in den 
einzelnen Bezirken durchgeführten 
Untersuchungen, bevor deren Ergeb-
nisse der Kommission zugeleitet wer-
den, geprüft und an die Bezirke 
zurückgeschickt, falls sie den Anfor-
derungen nicht genügen. Die Polizei 
tut somit das, was in jedem Betrieb 
eine Selbstverständlichkeit ist: sie 
prüft die Qualität des Produkts, bevor 
es ausgeliefert wird. Aus der an die 
Kommission manchmal mit den Un-
tersuchungsergebnissen übersandten 
Korrespondenz zwischen Sonderstab 
und Bezirken ("Die von Euch durch-
geführte Untersuchung wird die 
Kommission so nie akzeptieren", u.ä) 
geht eindeutig hervor, daß die Kom-
mission Maßstäbe für die Untersu-
chung gesetzt hat. 
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6. Fremdkontrolle und Selbstkontrolle 

Gerade an diesem Beispiel läßt sich 
m.E. demonstrieren, daß das Amster-
damer Verfahren eine glückliche Mi-
schung aus Fremd- und Selbstkon-
trolle geschaffen hat. Es ist klar: ohne 
Fremdkontrolle geht es nicht. Einmal, 
weil eine Klagebehandlung, die aus-
schließlich intern durch die beklagte 
Institution selbst stattfindet, nicht ge-
eignet ist, beim Kläger das notwen-
dige Vertrauen zu erwecken, daß 
seine Klage gründlich und objektiv 
untersucht und entschieden werden 
wird. Und zwar auch dann nicht, 
wenn alle Klagen tadellos behandelt 
werden würden. Zum anderen, weil 
der Kläger mit seiner Vermutung, daß 
es in der Organisation an Objektivität 
und Aufklärungslust ein wenig 
mangeln könnte, natürlich gar nicht 
so unrecht hat. Und das schon des-
halb, weil jede Organisation (nicht 
nur die Polizei !) die eigenen Interes-
sen für gewichtiger, die Qualität der 
eigenen Organisation für besser und 
die eigene Politik sowie das Verhalten 
ihrer Mitglieder für richtiger zu halten 
pflegt als ein unbeteiligter Dritter. 
Niemand gelangt bei der Behandlung 
von Klagen, die ihn mehr oder weni-
ger selbst betreffen, zu einem solchen 
Maß an Objektivität, wie es bei 
Fremdkontrollen erreichbar ist. Das 
ist sehr menschlich, und daraus ist 
auch der Polizei kein Vorwurf zu ma-
chen. Vorzuwerfen wäre es ihr und 
vor allem den für sie verantwortlichen 
politischen Instanzen, wenn sie aus 

dieser sattsam bekannten Tatsache 
keine Konsequenzen zögen. Nicht 
nur, um dem Bürger eine objektive 
Klagebehandlung zu gewährleisten, 
sondern auch im Interesse der Polizei 
selbst. Für ihr Verhältnis zur 
Bevölkerung (und fier die Stellung des 
beklagten Polizisten im Polizei-
betrieb) ist es nicht unwichtig, daß -
wie in Amsterdam - von einer 
unabhängigen Kommission festgestellt 
wird, daß 47% der Klagen un-
begründet sind. Es kommt aber noch 
etwas sehr wesentliches hinzu. Der 
Bürger kann nicht, wie bei einem 
normalen Betrieb, "zur Konkurrenz" 
gehen oder, wie bei einer politischen 
Partei, diese abwählen. Die für jeden 
Betrieb (und auch die Polizei ist ein 
solcher!) zur Wahrung der Qualität 
seines Produktes unabdingbare Rück-
koppelung muß somit anders erfolgen. 
Klagen sind dabei Goldes wert. Denn 
sie können Mängel aufdecken, die der 
Polizeiführung bis jetzt nicht, oder 
nicht in dem Maße, geläufig waren. 
Vor allem dann, wenn, wie es in 
Amsterdam versucht wird, die Klagen 
nicht als isolierte Einzelfälle gesehen, 
sondern etwaige Verflechtungen mit 
der (Polizei)Politik und andere 
(Kausal)Zusammenhänge erforscht 
werden. Dies ist außerdem geeignet, 
persönliches Fehlverhalten einzelner 
Polizisten zu trennen von struk-
turellem Fehlverhalten, das durch die 
Polizeiführung, durch politische In-
stanzen oder durch die Justiz verur-
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sacht wird. Damit landet man, statt 
beim letzten Glied in der Kette, 
manchmal weit höher in der Hierar-
chie. Und das ist nicht nur wesentlich 
gerechter gegenüber den einfachen 
Polizisten, sondern auch erheblich 
wirksamer, wenn man künftig ähn-
lichem Fehlverhalten vorbeugen will. 
Ist Fremdkontrolle somit unverzicht-
bar, so gilt das gleiche für die Selbst-
kontrolle. Aus mehreren, hier nicht zu 
erörternden Gründen, gibt es in der 
Polizei jedes Landes ein gewisses 
Gruppendenken, einen Korpsgeist, 
durch den die Welt in "wir" und "die 
Anderen" aufgeteilt wird. Das verur-
sacht, wie bei jeder in sich geschlos-
senen Organisation, eine gewisse 
Starr- und Sturheit, einen gewissen 
Mangel an Sensibilität für gesell-
schaftliche Entwicklungen und eine 
nicht immer ausreichende Bereit-
schaft, die gebotenen Änderungen in 
der Organisation zustande zu bringen. 
Es ist eine Illusion, zu glauben, daß 
ein solches Gruppendenken und die 
Geschlossenheit der Polizeiorganisa-
tion völlig eliminiert werden könnten. 
Zumal die Aufgaben und die Arbeit 
der Polizei es nun mal erforderlich 
machen, daß sie zum Bürger etwas auf 
Distanz geht. Aber man sollte alles 
vermeiden, was diese Abgeschlos-
senheit erhöht. Es ist im wohlverstan-
denen Eigeninteresse aller Bürger, 
keinen Zweifel daran zu lassen, daß es 
um ihre Polizei geht, daß man zu-
sammengehört, daß die Polizei zwar 
anders ist - aber Polizisten nicht "die 
Anderen" sind. Ein dies Rechnung 

tragendes Klageverfahren ist somit 
darum besorgt, die Polizei nicht aus-
zugrenzen, sondern einzukreisen. Die 
Polizei muß in einem Klageverfahren 
auf ihre Professionalität, auf ihre In-
tegrität, auf ihren Sinn ffir. Qualität 
angesprochen werden. Das aber geht 
nicht, wenn man ihr von vornherein 
diesbezüglich ein Mißtrauensvotum 
erteilt und die gesamte Behandlung 
der Klagen einer polizeifremden In-
stitution überträgt. Vielmehr sollte 
man der Polizei Vertrauen schenken 
und sie ins Klageverfahren verant-
wortlich einbeziehen. Dann erträgt sie 
es auch (nicht mit Freuden, aber das 
ist bei keiner Organisation der Fall), 
daß eine fremde Instanz ihr kritisch 
über die Schulter schaut. Nur so ist 
sie auch mit Aussicht auf Erfolg auf 
Fehlverhalten und auf Fehler bei der 
Behandlung von Klagen anzuspre-
chen. Und nur dann kann sie auch aus 
dem Fehlverhalten lernen. Einmal, 
rein faktisch, weil sie damit vor allem 
dann nachdrücklich konfrontiert wird, 
wenn sie sich im Rahmen der ihr an-
vertrauten Untersuchungen um die 
Wahrheitsfindung bemühen muß. 
Zum anderen, mehr psychologisch, 
weil die Fehlerquellen und die daraus 
resultierenden Maßnahmen, die ge-
eignet sind, Fehlverhalten künftig zu 
vermeiden, sich ihr ja dann auch auf-
drängen und nicht nur durch eine 
fremde Kommission oder den OB 
quasi per Tagesbefehl mitgeteilt wer-
den. Und nicht zuletzt, weil das 
Nachgehen von Klagen Teil einer 
Qualitätskontrolle ist, welche die 
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selbstverständliche und ureigenste 
Aufgabe jedes Betriebes ist. Das darf 
und soll man der Polizei nicht abneh-
men. 
All das erfordert soviel Selbstkon-
trolle wie irgendmöglich und nur so-
viel Fremdkontrolle wie unbedingt 
erforderlich. Es verlangt aber auch 
Einsicht und Weisheit bei der 
Urteilsbildung der mit der Fremd-
kontrolle betrauten Instanz, in Am-
sterdam also der Kommission. Dabei 
hat sich bewährt, daß alle Kom-
missionsmitglieder die Befähigung 
zum Richteramt haben, also Voll-
juristen sind und etwa die Hälfte auch 
richterliche Erfahrung hat. Segens-

7. Partnerschaft für Qualität 

Natürlich soll man das Verhältnis Po-
lizei/Kommission nicht idealisieren. 
Es gibt sicher Leute bei der Polizei, 
die die Kommission am liebsten zum 
Mond schicken würden. Aber im 
ganzen kann die Kommission sich 
nicht beklagen. Zwischen der Polizei-
führung und der Kommission hat sich 
ein Verhältnis entwickelt, das man am 
besten als eine Art "Partnerschaft für 
Qualität" bezeichnen kann. Das 
schließt tiefgreifendere Meinungsver-
schiedenheiten nicht aus, aber die 
Führung der Amsterdamer Polizei 
flüchtet sich nicht in Abwehrre-
aktionen, sondern greift im Allge-
meinen die bei der Klagebehandlung 
ans Licht getretenen Mängel zur Qua-
litätsverbesserung der Polizei auf. 

reich hat sich ausgewirkt, daß ein 
Mitglied die Polizei durch und durch, 
und zwar von innen, kennt, weil sie 
bis zu ihrer Pensionierung stellv. 
Polizeipräsidentin war. Sie deckt 
schonungslos etwaige Lücken und 
Ungereimtheiten in den der Kommis-
sion präsentierten Untersuchungsbe-
richten auf. Weitere Mitglieder der 
Kommission sind ein Anwalt, eine 
Hausfrau, Angehörige einer ethni-
schen Minderheit, der Direktor eines 
Beratungs- und Organisationsbüros, 
schließlich ein ehemaliger Präsident 
des niederl. Fernsehens und als Vor-
sitzender ein Ordinarius für Straf-
recht. 

Dabei geht es nicht nur um die aus 
dem Einzelfall abzuleitenden Erkennt-
nisse, sondern vor allem auch um die 
aus den von der Kommission in ihren 
Jahresberichten gemachten Analysen 
und Empfehlungen. So hat die Kom-
mission in ihrem Jahresbericht 1988 
untersucht, wie die in 38 verschiedene 
Kategorien aufgeteilten Klagen (von 
"Anzeige nicht aufnehmen" bis 
"Waffengebrauch") sich in den letzten 
drei Jahren entwickelt haben, und 
zwar nicht nur für die Amsterdamer 
Polizei in ihrer Gesamtheit, sondern 
auch für jeden der 8 Polizeibezirke 
und jedes der 17 Polizeireviere, die es 
in Amsterdam gibt. Mit Hilfe eines 
für die Kommission entworfenen 
Computerprogramms ist weiter ver-
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sucht worden, ein "Klagemuster" 
jedes dieser Bezirke und Reviere 
herzustellen. Dadurch wurde nicht nur 
ersichtlich, welche Reviere und 
Bezirke im Vergleich zum Vorjahr 
weniger und welche mehr Klagen 
hervorgebracht hatten, sondern auch, 
um welche Art von Klagen es sich 
dabei handelte. Dank dieser Auf-
listung von Klageschwerpunkten 
konnte bei manchen Distrikten und 
Revieren eine Über- bzw. Unter-
representierung von bestimmten Kla-
gekategorien festgestellt werden, die 
ziemlich eindeutig auf eine bestimmte 
Schwachstelle in der Organisation 
oder bei der Führung hinwies. So 
zeigte sich bei einem Revier, daß es 
nicht unerheblich an der Arbeitsmoral 
mangelte. Die dortigen Beamten 
riefen vor allem solche Klagen her-
vor, die darauf hinzuweisen schienen, 
daß sie vorzugsweise recht wenig 
taten: Anzeigen wurden nicht auf-
genommen, Hilfe nicht geleistet, 
Ermittlungen unterlassen, Auskünfte 
wurden verweigert oder waren falsch, 
die Besucher und Kläger wurden be-
droht oder ausgeschimpft, die Beam-
ten sahen sich das Fernsehen an und 
wollten dabei nicht gestört werden 
usw. Diese Klagen gibt es zwar über 
(fast) jedes Revier und jeden Bezirk, 
aber eine Häufung und Konzentration 
von Klagen dieser Art war einmalig, 
zumal andere Klagen, vor allem sol-
che, die auf einen gewissen Übereifer 
deuten, stark unterrepräsentiert wa-
ren. Der Problematik in diesem Re-
vier lagen, wie sich dann zeigte, 

wesentliche organisatorische und per-
sonelle Probleme zugrunde. In einem 
anderen Bezirk zeigten Art und Zahl 
der Klagen, daß die Führung eines be-
stimmten Reviers nicht in der Lage 
war die etwas verwilderten und ver-
rohten Stammbeamten unter Kontrolle 
zu bekommen. In beiden Fällen sind 
seitdem organisatorische Veränder-
ungen und personelle Umbesetzungen 
vorgenommen worden. 
Die Kommission hat aber auch den 
Polizeipräsidenten, den OB und die 
Staatsanwaltschaft ins Gebet genom-
men, wenn deren (Un)Tätigkeit die 
Ursache für Klagen über das Verhal-
ten einzelner Polizisten bildete. So 
fehlten geeignete Vorschriften über 
eine ordnungsgemäße Verwahrung 
von Wertsachen der im Polizeipräsi-
dium Inhaftierten. Die (von der 
Staatsanwaltschaft abgesegnete) Lei-
besvisitation vor Einschließung in ei-
ne Zelle und die (allzu häufige) Ver-
wendung von Handschellen beim 
Transport von Verhafteten waren un-
rechtmäßig. Es fehlte eine rechtliche 
Absicherung für die Einschließung 
zur Entnüchterung Betrunkener. Die 
Art und Weise, wie infolge baulicher 
und personeller Engpässe die Auslie-
ferungshaft im Polizeipräsidium voll-
streckt werden mußte, war gesetzes-
widrig. Die Rechtsauffassungen der 
Polizeiführung über die Verpflichtung 
zur Aufnahme von Anzeigen waren 
rechtlich unhaltbar und ebenso ihre 
Ansichten zu bestimmten Fragen der 
Beschlagnahmung von Pkws, Motor-
räder und Mopeds. 
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8. Der Grund- und der Schlußstein des Klageverfahrens 

Das heutige Klageverfahren verdan-
ken wir einer Kombination von 
privater Initiative mit politischer 
Einsicht und Vernunft. Ohne das von 
Studenten und jungen Anwälten (die 
zum Teil heute, als etwas ältere 
Anwälte, Mitglied der Kommission 
sind) 1977 als Bürgerinitiative 
errichtete "Klachten- en Adviesburo 
Politieoptreden" ist das heutige 
Klageverfahren undenkbar. Das 
"Klachtenbüro" hat Mr das neue 
Verfahren den Grundstein gelegt. Es 
hat den Blick dafür geschärft, daß es 
mit der Klagebehandlung durch die 
Polizei nicht zum besten bestellt war 
und es hat unablässig, in zum Teil 
gründlich dokumentierten Veröffentli-
chungen (wenn auch manchmal mit 
nicht von jedem geschätzten For-
mulierungen) für eine Änderung plä-
diert. Wurde das Büro zuerst hie und 
da verdächtigt und angefeindet, schon 
ziemlich bald brach die Einsicht 
durch, daß es in der Sache Recht habe 
und ein Klageverfahren, wie das jetzt 
vorliegende, im Interesse der Bürger 
und der Polizei absolut erforderlich 
sei. Es ist den politischen Parteien in 
Amsterdam, nicht zuletzt aber auch 
dem OB zu verdanken, daß sie dem 
"Klachtenbüro" zugehört, sich seinen 
Argumenten nicht verschlossen und 
gegen manche anfänglichen Wider-
stände, das heutige Klageverfahren 8 
Jahre, nachdem das "Klachtenbüro" 
gegründet wurde, realisiert haben. 
Und das "Klachtenbüro" unterstützt 

nach wie vor Kläger, die das wün-
schen. Und das ist immerhin jeder 
fünfte Kläger. Das Büro ist auch 
weiterhin ein kritischer Beobachter 
des Klageverfahrens, was im Interesse 
aller Beteiligten, nicht zuletzt auch 
der Kommission, ist. 
Den soliden Schlußstein des Klage-
verfahrens bilden der OB und die 
Stadträte. Beide bringen der Kommis-
sionsarbeit erhebliches Interesse ent-
gegen. Bezeichnend ist, daß der OB, 
nachdem er die Kommissions-Emp-
fehlung, wie eine Klage zu entschei-
den wäre, mit einer kurzen Stellung-
nahme der städtischen Rechtsabteilung 
vorgelegt bekommen hat, die Sache 
nicht mehr aus der Hand gibt. Er stu-
diert die Akte, entscheidet selbst und 
wendet sich erforderlichenfalls an den 
Polizeipräsidenten, um die gebotenen 
Maßnahmen durchführen zu lassen. 
Mindestens einmal jährlich schaltet 
sich auch der Polizeiausschuß des 
Gemeinderats ein. Dieser berät dann 
in öffentlicher Sitzung mit dem OB, 
in Anwesenheit des Polizeipräsidenten 
und der Kommission, über die im 
Jahresbericht der Kommission 
enthaltenen Erkenntnisse, Analysen 
und Empfehlungen. Weiterer Gegen-
stand der Beratung sind die Stel-
lungnahmen des OB und des Polizei-
präsidenten zum Jahresbericht der 
Kommission. Diese Unterstützung der 
Kommissionsarbeit durch die politisch 
Verantwortlichen der Stadt hat, mit 
durch das so ausgelöste Presseecho, 
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zur Folge gehabt, daß die Empfehlun-
gen und Analysen der Kommission 
nicht in einer Schublade landen, son-
dern zu einem beträchtlichen Teil in 
konkrete Maßnahmen umgesetzt wor-
den sind. 
Die Einschätzung des Gewichtes der 
Arbeit der Kommission wird schließ-
lich auch dadurch dokumentiert, daß 
die Stadt sich die Kommission etwas 
kosten läßt. Etwa DM 200.000 
betragen die Personalkosten. Und im 
letzten Jahr wurde das von einem jun-
gen Juristen blendend geführte, aber 
stark überlastete Sekretariat mit einer 
zusätzlichen Planstelle bedacht. Und 
das will, beim Geiz der Holländer, 
etwas heißen. 

Literaturhinweis: 
Commissie voor de Politieklachten 
Amsterdam, Verslag van werkzaam-
heden en bevindingen over 1988, 179 
u. 43 Seiten, Amsterdam 1989 

UNBEQ U EM 
Zeitschrift der Bundesarbeitsge-
meinschaft kritischer Polizisten 
und Polizistinnen (Hamburger 
Signal) e.V. 
Erstausgabe: März 1980 

Themen des ersten Heftes: 
"Verdunkelungsgefahr" (Vorfall in 
Essen um Kemal C.) - v. M. Such 
"Angriff auf die Freiheit" -
v. S. Krempl 
"Neue Wege in der Drogenpro-
blematik" - v. J. Korell 
"Die Befugnis zum Töten" -
v. M. Such 

Forum 
"Plädoyer ffir eine direkte Demo-
kratie" - v. 0. Baumgärtner 
"Falsche Emanzipation"-
v. M. Korell 

Diskussion 
Thema: Drogen und Drogenkrimi-
nalität, Drogenfreigabe 
pro: - Th. Wüppesahl 
contra: - J. Korell - u.a.m. 

Die Zeitschrift erscheint 
vierteljährlich. Mitglieder der BAG 
erhalten sie kostenlos. 
"UNBEQUEM" soll jedoch kein 
Mitteilungsblatt sein, sondern ein 
breites Forum ffir alle Themen 
bieten, die mit der Arbeit der 
Polizei zusammenhängen. 
Interessenten (Abos, Spenden, 
Anzeigen) wenden sich an: 
UNBEQUEM, c/o M. Koren 
Kappesgarten 13 
6200 Wiesbaden 
Einzelh.: 2,50DM/ Abo:10,-DM 
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Kanada 
Ausschüsse zur Kontrolle der Polizei 

von Jean-Paul Brodeur 

Auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen als Mitarbeiter eines 
Ausschusses zur Kontrolle polizeilichen Fehlverhaltens in der Pro-
vinz Quebec giln der Autor, Prof. für Kriminologie in Qu6bec, 
zunächst einen Uberblick über die verschiedenen Beschwerdeaus-
schüsse in Kanada. Im zweiten Teil systematisiert er die Probleme, 
die in der Konstruktion solcher Beschwerde- und Kontrollaus-
schüsse angelegt sind und dazu führen, daß solche Ausschüsse ihren 
eng gefaßten Kontrollauftrag nur sehr begrenzt erfüllen können. 

Vorbemerkung 

In Kanada ist die Polizei schon lange 
in erheblichem Umfang Gegenstand 
öffentlicher Aufmerksamkeit. Seit 
1910 sind zahlreiche Untersuchungs-
ausschüsse gebildet worden, um un-
terschiedliche Aspekte polizeilicher 
Arbeit unter die Lupe zu nehmen. Sie 
werden von der Regierung ins Leben 
gerufen, um besondere Ereignisse zu 
untersuchen, und müssen ihre Unter-
suchungsergebnisse innerhalb einer 
vorgegebenen Frist vorlegen (wobei 
sich diese je nach der Schwere eines 
Skandals von sechs Monaten bis zu 
drei Jahren erstrecken kann). Selbst 
keine ständigen Gremien, haben sie 
jedoch oft den Vorschlag gemacht, 
entsprechende Dauergremien zur bes-
seren Kontrolle polizeilicher Aktivi-
täten einzurichten. 
Eine interessante Besonderheit dieser 
Ausschüsse besteht darin, daß sie es 
systematisch vermieden haben, ihre 
Untersuchungen auch auf das Problem 
der Korruption innerhalb der Polizei 

auszudehnen (siehe z.B. Kanada 
1966, 1969, 1981a, 1981b; Provinz 
Qu6bec 1981, 1989; Provinz Ontario 
1989). Diese Frage ist in Kanada offi-
ziell so gut wie noch nie gestellt wor-
den. Die markante Abneigung kanadi-
scher Politiker, dem Problem polizei-
licher Korruption entgegenzutreten, 
steht im krassen Gegensatz zu ent-
sprechenden Entwicklungen in den 
USA, wo bereits eine umfangreiche 
Literatur über Polizeikorruption exi-
stiert (siehe Simpson 1977). 
In diesem Beitrag geht es allerdings 
um die ständigen Gremien, die zur 
Kontrolle der Polizei in Kanada einge-
richtet worden sind. Zunächst be-
schreibe ich unter besonderer Berück-
sichtigung von Bürgeraufsichtsgre-
mien die in Kanada üblichen Mecha-
nismen zur Kontrolle der Polizei. Da-
nach werden einige der Probleme auf-
gegriffen, mit denen sich solche Gre-
mien konfrontiert sehen. 
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Die größten Polizeiorganisationen in Kanada 

In Kanada gibt es eine Vielzahl voneinander unabhängiger Polizeiorganisa-
tionen. Folgend die größten und damit wichtigsten Polizeien Kanadas: 

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 
Diese "Königlich-kanadische berittene Polizei" ist die zahlenmäßig größte 
Polizei Kanadas mit etwa 20.000 Bediensteten. Sie ist tätig in acht der zehn 
Provinzen, sowie in den Nordwestterritorien und am Yukon als Provinz-
polizei. Außerdem fungiert sie als Bundespolizei und ist somit in gewisser 
Hinsicht mit der Bundespolizei der Vereinigten Staaten, dem FBI, ver-
gleichbar. 

Metro Toronto Police (MT) 
Die Polizei der größten Stadt Kanadas mit mehr als 6.000 Bediensteten. 

Service de police de la communaute urbaine de Montreal 
(SPCUM) 
Die Polizei der zweitgrößten Stadt Kanadas mit etwa 5.000 Bediensteten. 

Ontario Province Police (OPP) 
Wie aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich um die Polizei Ontarios, 
der bevölkerungsdichtesten Provinz Kanadas, mit einer ähnlichen Personal-
stärke wie die Polizei von Toronto. 

Sürete du Quebec (SQ) 
Diese Provinzpolizei Qu6becs hat etwa 5.000 Bedienstete. 

Canadian Security Intelligence Service (CSIS) 
Bei diesem Sicherheitsnachrichtendienst handelt es sich um keine Polizei 
im engeren Sinne. Seine Bediensteten haben theoretisch weniger Befugnisse 
als Polizisten; z.B. dürfen sie keine Verhaftungen vornehmen. Andererseits 
muß hervorgehoben werden, daß er erst 1984 ins Leben gerufen wurde und 
viele seiner Aufgaben einst durch die RCMP wahrgenommen wurden. Der 
Sicherheitsdienst wurde als Ergebnis eines Skandals im Zusammenhang mit 
der Aufdeckung einer Reihe von schwerwiegenden Verfehlungen durch 
die politische Abteilung der RCMP geschaffen. 



22 

I. Die Formen der Kontrolle 

Bekanntlich können Polizeikontrollen 
interner oder externer Art sein. Ein 
typischer interner Mechanismus be-
steht in der autoritären Verhängung 
von Sanktionen durch die Hierarchie 
zur Durchsetzung von Disziplin. Sol-
che Mechanismen sind beim Militär 
und bei der Polizei gängige Praxis. 
Externe Mechanismen dagegen sind 
z.B. Gremien, die gegen die Polizei 
gerichtete Beschwerden bearbeiten 
und in die nur Zivilisten 
(Nichtpolizisten) berufen werden. 
Häufig sind Mischformen, in denen 
Polizisten und Nichtpolizisten im sel-
ben Beschwerde- bzw. Aufsichtsgre-
rdium arbeiten. 
Für alle großen.. Polizeiorganisationen 
Kanadas (vgl. Ubersicht) gibt es in-
zwischen externe Aufsichtsgremien, 
an die Beschwerden aus der Be-
völkerung weitergeleitet werden. 
Meist sind diese Aufsichtsmechanis-
men recht kompliziert. Im Jahre 1986 
wurde das gesamte Verfahren, wo-
nach bis dahin sämtliche gegen die 
RCMP gerichteten Beschwerden von 
dieser selbst bearbeitet worden waren, 
grundlegend reformiert. Die erforder-
liche Gesetzgebung umfaßt insgesamt 
47 Abschnitte und erstreckt sich über 
66 Seiten im Bundesgesetzblatt Kana-
das für das Jahr 1986. Es würde den 
Rahmen dieses Papiers sprengen, auf 
die besonderen Kontrollmechanismen 
einzugehen, die die einzelnen Poli-
zeien betreffen. Stattdessen wird auf 
einige der wichtigsten Merkmale hin-
gewiesen, die solche Kontrollsysteme 
im allgemeinen aufweisen. Da die 
meisten dieser Merkmale in Form ei-
ner Dichotomie vorgestellt werden, 
wird kein einziges der in Kanada vor-

handenen Kontrollsysteme sämtliche 
Merkmale aufweisen. Dagegen kön-
nen die meisten dieser Systeme, wenn 
nicht gar alle, mittels solcher Merk-
male beschrieben werden, zumal sie 
alle irgendeine Komposition solcher 
Merkmale aufweisen. 

1. Besondere Kontrollmechanismen 

Die allgemeinste Frage im Hinblick 
auf die Aufsicht über eine Polizei ist 
die nach der Existenz eines Gremiums 
zur Behandlung von Beschwerden von 
verschiedenster Seite (aus der Öffent-
lichkeit, der Polizeihierarchie, von 
den unteren Dienstgraden). Sämtliche 
oben erwähnten größeren Polizeien 
sind mit einem solchen Gremium aus-
gestattet. Bei der überwältigenden 
Mehrheit kleinerer Polizeien existiert 
hingegen kein festgelegter Mechanis-
mus, der primär dazu eingerichtet ist, 
Beschwerden zu bearbeiten oder eine 
solche Aufsicht auszuüben. Im Nor-
malfall wenden sich Bürger direkt an 
die Polizei, wenn sie sich über das 
Verhalten von einzelnen oder Grup-
pen von Polizisten beschweren wol-
len. Zum Teil werden über die Anzahl 
der Beschwerden und deren Ergeb-
nisse Statistiken geführt. Dort, wo es 
keine besondere Einheit zur Bearbei-
tung von Beschwerden von Seiten der 
Bürger gibt, werden etwa 80% der 
Beschwerden abgewiesen. Die fol-
gende Darstellung bezieht sich also 
nur auf jene Polizeiorganisationen, Mr 
die es überhaupt ein formelles Be-
schwerdegremium gibt. 
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2. Funktionen 

Von insgesamt fünf feststellbaren 
Funktionen lassen sich zwei als 
grundsätzliche kennzeichnen. 
Wie aus der Bezeichnung selbst her-
vorgeht, befassen sich diese Gremien 
erstens mit Beschwerden von ver-
schiedenster Seite (worauf ich geson-
dert eingehen werde), einige außer-
dem mit Fragen der Politikformulie-
rung. In dieser Hinsicht hat das Secu-
rity Intelligence Review Committee 
(SIRC), das den bundesweiten Nach-
richtendienst kontrolliert, bereits 
nachhaltige Wirkung gezeitigt. Seine 
Empfehlung, die Anti-Subversions-
Einheit des Security Service (CSIS) 
abzuschaffen - weil der Begriff der 
Subversion so diffus ist, daß er zur 
Legitimierung polizeilicher Übergriffe 
mißbraucht werden kann - wurde 
tatsächlich verwirklicht. Soweit Auf-
sichtsgremien eine Rolle bei der Poli-
tikformulierung spielen, bleiben ihre 
Befugnisse auf die Formulierung von 
Empfehlungen beschränkt. Diese 
werden keineswegs automatisch ver-
wirklicht. 
Zusätzlich zu diesen zwei grundsätzli-
chen Funktionen können Aufsichts-
oder Beschwerdegremien drei weitere 
aufweisen. 
Gewöhnlich müssen sie einen öffentli-
chen Rechenschaftsbericht über jeden 
Aspekt ihrer Arbeit ablegen (Anzahl 
der eingegangenen Beschwerden, 
Untersuchungsergebnisse usw.) und 
sämtliche Beschwerdeführer über die 
Folgen der eingereichten Beschwerden 
einzeln unterrichten. Einige Be-
schwerdeaussschüsse haben auch eine 
pädagogische Funktion. Anstatt 
Sanktionen zu verhängen, können sie 
gutwillige Polizisten, die zum Objekt 

von Beschwerden geworden sind, an-
schreiben und ihnen erklären, wie sie 
sich künftig verhalten sollen. Schließ-
lich können Aufsichtsgremien bei neu 
auftretenden Problemlagen besondere 
Funktionen übernehmen. Eine Son-
derarbeitsgruppe der Provinz Ontario 
hat z.B. neuerdings den Vorschlag 
gemacht, bis September 1989 einen 
Sonderausschuß für Polizeifragen und 
Rassenbeziehungen einzurichten. 
Wie schont betont, werden nicht 
sämtliche hier genannten Funktionen 
von allen Polizeiaufsichtsgremien Ka-
nadas zu jeder Zeit wahrgenommen. 
Einige haben lediglich Beschwerden 
zu bearbeiten und einen jährlichen Be-
richt zu veröffentlichen. 

3. Beschwerdeführer 

Grundsätzlich gibt es drei Beschwer-
dequellen: 
Die erste ist die Öffentlichkeit; solche 
Beschwerden werden als externe be-
handelt. 
Die zweite ist die Polizeiführung; sol-
che internen. Beschwerden werden 
häufig von Polizeivorgesetzten gegen 
untere Dienstränge erhoben. 
Die dritte Quelle ist der einzelne Poli-
zist, der gegen die Polizeibehörde 
eine Beschwerde einreicht. Solche Be-
schwerden betreffen gewöhnlich Pro-
bleme am Arbeitsplatz. Die RCMP 
hat neuerdings (1986) drei verschie-
dene Ausschüsse gebildet, um diese 
verschiedenartigen Beschwerden zu 
bearbeiten. 
Eine letzte Bemerkung hierzu: 
Auch ohne das Vorliegen einer kon-
kreten Beschwerde kann ein Untersu-
chungsverfahren in Gang gesetzt wer-
den. Im Ausschuß zur Kontrolle der 
Polizei in der Provinz Quebec, in dem 
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ich tätig bin, wird jeder Vorwurf ei-
nes Fehlverhalten - auch ein nur all-
gemeiner Vorwurf in der Presse - au-
tomatisch zum Gegenstand eines in-
ternen Untersuchungsverfahrens ge-
gen den beschuldigten Polizisten. 

4. Mitgliedschaft 

Zunächst erscheint die Frage der Mit-
gliedschaft unproblematisch. Ein Aus-
schuß kann sich nur aus Angehörigen 
der Polizei, nur aus Nichtangehörigen 
der Polizei oder aus einer Mischung 
von beiden zusammensetzen. 
In Kanada kommt die Mischform be-
sonders häufig vor. In diesem Falle 
haben die Nichtpolizisten gewöhnlich 
eine Stimme mehr. Doch meistens ist 
dies bestenfalls eine theoretische 
Mehrheit, z.b. wenn die Aufgabe der 
Schriftführung von einer/m Angehö-
rigen der Polizei wahrgenommen 
wird. Nicht nur legt diese Person alle 
Akten und Dateien an, womit eine 
monopolartige Verfügungsgewalt über 
Informationen gegeben ist; auch an-
sonsten kommt deren Urteil beson-
deres Gewicht bei der Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfmdung zu. 
Darüberhinaus sind die zivilen Mit-
glieder solcher Ausschüsse ehren-
amtlich tätig, d.h. anderweitig be-
rufslätig. Dagegen sind die polizeili-
chen Mitglieder meistens für die Aus-
schußarbeit dienstlich ab- bzw. freige-
stellt, so daß sie nahezu immer zu den 
Sitzungen erscheinen, während es 
häufig vorkommt, daß zivile Mitglie-
der einfach von der Arbeit nicht frei-
bekommen. Danach wird leicht er-
sichtlich, von welch geringer Wir-
kung die formale Sitzmehrheit in ei-
nem Gremium sein kann, das aus po-

lizeilichen und nichtpolizeilichen 
Mitgliedern zusammengesetzt ist. 
Zwei ergänzende Hinweise: 
Aufsichtsausschüsse sind keine großen 
Gremien. In Kanada bestehen sie aus 
drei bis neun Mitgliedern, wobei die 
dem Ausschuß zugeordneten Mitar-
beiter wie Schreibkräfte und Er-
mittlungspersonal nicht mitgezählt 
sind. Wenn nichtpolizeiliche Mitglie-
der berufen werden, muß zumindest 
eine Person darunter Anwalt oder 
Richter sein. 

5. Das Verfahren 

Mit Hinblick auf das Verfahren läßt 
sich zunächst zwischen einem ein-
bzw. zweistufigen Verfahren unter-
scheiden. Beim zweistufigen Verfah-
ren beurteilt der Ausschuß der ersten 
Stufe die Beschwerden danach, ob 
ausreichend Gründe gegeben sind, 
einen Beschuldigten dem Disziplinar-
Ausschuß der zweiten Stufe vorzu-
führen, der sowohl über Schuld/ 
Nichtschuld befindet, als auch Sank-
tionen verhängt. Der Vorwahl-
ausschuß legt außerdem fest, vor wel-
cher Disziplinargewalt (einem hoch-
rangigen Beamten, einem Ausschuß 
mit einer polizeilichen Mehrheit oder 
schließlich einem Ausschuß mit nicht-
polizeilicher Mehrheit) ein Ange-
schuldigter erscheinen wird. Die 
schwerwiegendsten Anschuldigungen 
werden vor letzterem Ausschuß ver-
handelt. 
Beim einstufigen Verfahren werden 
alle drei Funktionen von einem Aus-
schuß wahrgenommen. 
Es gibt aber noch ein weiteres Unter-
scheidungsmerkmal. In manchen Fäl-
len geschieht das gesamte Verfahren 
vor den Augen der Öffentlichkeit. In 
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anderen erfährt die Öffentlichkeit 
nichts. Dann gibt es Verfahren, bei 
denen ein Teil des Verfahrens (etwa 
das Aussieben der Beschwerden) unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit vorge-
nommen wird, während das sonstige 
Verfahren ein öffentliches ist. 
Schließlich gibt es noch die Frage 
nach dem Recht eines/r Angeschuldig-
ten, anwaltlich vertreten zu sein. Ei-
nige Polizeien haben widerstrebend 
eine solches Recht inzwischen aner-
kannt. 

6. Unabhängigkeit 

Ich habe oben z.B. oft formuliert, daß 
eine Polizei ein Aufsichtskomitee 
"hat", was so klingt, als handele es 
sich dabei um einen Bestandteil der 
Polizeiorganisation selbst. Doch die-
ser Sprachgebrauch ist eher irrefüh-
rend, zumal es zahlreiche Varianten 
gibt. 
Von einem Aufsichtsgremium als in-
tegralem Bestandteil einer Polizei zu 
sprechen, wäre dann gerechtfertigt, 
wenn es nur interne Kontrollen gäbe, 
die ausschließlich von einer Polizei-
führung gegenüber den eigenen An-
gehörigen ausgeübt würden. Sobald 
ein Gremium geschaffen wird, in das 
Nichtpolizisten von einer Autorität 
außerhalb der Polizei berufen werden, 
kann es nicht mehr als Bestandteil des 
Polizeiapparats bezeichnet werden. 
Dennoch gibt es große Unterschiede 
im Ausmaß der Unabhängigkeit von 
solchen Gremien. Einige Ausschüsse 
halten sich noch recht eng an die Poli-
zei. Ihre Geschäftsräume befinden 
sich in deren Gebäuden, ihre jährli-
chen Berichte erscheinen im jährli-
chen Polizeibericht usw. Dagegen gibt 
es Aufsichtsgremien wie z.B. das 

SIRC, von denen behauptet werden 
kann, daß sie wirklich unabhängige 
Organe gegenüber den Behörden sind, 
die sie beaufsichtigen. 
In der Frage der Unabhängigkeit sind 
die Schlüsselfragen, auf die ich noch 
zurückkomme, ob das Auf-
sichtsgremium über eigenes Ermitt-
lungspersonal verfügt und ob es un-
kontrollierten Zugang zu Polizeiakten 
und -dateien erhält. 

7. Befugnisse und reale Macht 

Dies ist sicherlich der komplizierteste 
Gesichtspunkt, so daß wir vorläufig 
nur auf die unerläßlichen Aspekte 
eingehen können. Vorab ist darauf 
hinzuweisen, daß es zwischen der 
potentiellen Macht eines Gremiums 
und dessen Bereitschaft und Fähig-
keit, diese Macht tatsächlich aus-
zuüben, eine gewaltige Kluft geben 
kann. Zweitens müssen wir zwischen 
drei verschiedenen Machtarten unter-
scheiden: 
- die Ermächtigung, an die Fakten 
heranzukommen, 
- die Ermächtigung, Sanktionen zu 
verhängen und 

- die Ermächtigung, eine Situation 
durch Politikgestaltung zu beheben 
oder zu verändern (strukturelle 
Macht).
Die Kluft zwischen der Verfügung 
über und der Ausübung von Macht 
tritt am offensichtlichsten in der Frage 
der Ermittlungsbefugnisse zu Tage. 
Gewöhnlich sind die Ermittlungser-
mächtigungen von Aufsichtsgremien 
recht erheblich: sie können tatsächlich 
jedem beliebigen Angehörigen der 
Polizei den Befehl erteilen, ihre Fra-
gen zu beantworten und sie auch bei 
Weigerung disziplinieren. Jedoch ist 
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es nach unseren Erfahrungen unge-
heuer schwierig, beharrliches 
Schweigen von Polizisten zu über-
winden. Anweisungen, auf Fragen zu 
antworten, werden einfach ignoriert, 
und dies wird, um der Aufrecht-
erhaltung eines ohnehin schwierigen 
Friedens willen, gewöhnlich sank-
tionslos hingenommen. 
Beschwerdeausschüsse lassen sich 
nach der Disziplinarbefugnis in zwei 
Kategorien einteilen. In der überwäl-
tigenden Mehrheit der Fälle übt letz-
ten Endes nur der Polizeichef eine 
Disziplinarmacht aus. Sämtliche von 
einem Aufsichtsgremium gegenüber 
einem Polizeiangehörigen vorgeschla-
gene Sanktionen sind der Überprü-
fung durch den Polizeichef unterwor-
fen, der das letzte Wort bezüglich ih-
rer Umsetzung hat. Natürlich ver-

II. Probleme und Fragen 

Im folgenden möchte ich auf einige 
der wichtigsten Probleme der Polizei-
kontrolle eingehen, ohne zu beanspru-
chen, daß sie allgemeine Gültigkeit 
besäßen. Dennoch sind die Probleme 
ähnlich genug und das kanadische 
Dilemma ausreichend beispielhaft, um 
die allgemeine Bedeutung solcher 
Anmerkungen zu belegen. 

1. Disziplin und Berufsethos 

Wir hatten bereits festgehalten, daß es 
drei Quellen von Beschwerden gibt. 
Die Beschwerdeführer berufen sich 
durchgängig auf die Verletzung for-
malisierter Regeln. Gewöhnlich unter-
stellen die Beschwerden aus der Öf-
fentlichkeit, daß der berufliche Eh-
renkodex der Polizei in irgendeiner 

zichten Polizeichefs äußerst widerwil-
lig auf dieses Vorrecht. Gegenwärtig 
verfügt ein einziger Ausschuß (Metro 
Toronto) über das Recht, Sanktionen 
zu verhängen, die der Zustimmung 
durch den Polizeichef nicht bedürfen. 
Inzwischen gibt es in der Provinz 
Qu6bec eine Empfehlung, dort einen 
nichtpolizeilichen Ausschuß mit ähn-
lichen Machtbefugnissen auszustatten. 
Eine endgültige Entscheidung steht 
noch aus. 
Ich habe bereits darauf hingewiesen, 
daß kein externes Gremium - mit 
Ausnahme des Parlaments - Politik 
formulieren und umsetzen kann. 
Demzufolge beschränkt sich die 
strukturelle Macht von Aufsichtsaus-
schüssen auf die Formulierung von 
Empfehlungen (an die Polizei oder die 
Regierung). 

Hinsicht verletzt worden ist; die Be-
schwerden aus der Polizeiführung be-
treffen hauptsächlich Disziplinverlet-
zungen und Übertretungen der 
Dienstvorschriften; schließlich be-
treffen die meisten Beschwerden aus 
den unteren Diensträngen der Polizei 
die Verletzung von Normen gewerk-
schaftlich ausgehandelter Dienstver-
träge. 
Ich will mich zunächst auf die Pro-
bleme konzentrieren, die dadurch her-
vorgerufen werden, daß zwischen Be-
rufsethos und Disziplin unterschieden 
wird. Sie beginnen damit, daß dieser 
Unterschied alles andere als klar um-
rissen ist. Historisch gesehen, war die 
gesamte Kontrolle der Polizei intern 
und disziplinarisch. Die Verabschie-
dung von Regeln, die für die Öffent-
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lichkeit festlegen, welche Formen 
"richtigen" Verhaltens sie von der 
Polizei erwarten kann, ist ein Phäno-
men jüngeren Datums. Es gibt para-
digmatische Beispiele, an denen sich 
der Unterschied zwischen Disziplin 
und Berufsethos gut veranschaulichen 
läßt. Zum Beispiel stellt die Befehls-
verweigerung offensichtlich eine 
Verletzung der Disziplin dar, während 
Brutalität gegenüber einem Zivilisten 
wiederum mit der Berufsethik nicht 
im Einklang zu bringen ist. Hier 
scheint die Unterscheidung zwischen 
Disziplin und Berufsethik die frühere 
zwischen dem internen Funktionieren 
der Polizei und den externen Dienst-
leistungen, die sie gegenüber der Öf-
fentlichkeit erbringt, zu überlagern. 
Aber in dem Augenblick, in dem wir 
uns von diesen einfachen Beispielen 
entfernen, wird die Trennung zwi-
schen dem, was intern ist, und somit 
zur Sphäre der Disziplin gehört und 
dem, was extern ist, und somit zur 
Sphäre der Berufsethik zählt, hoff-
nungslos verwischt. Nehmen wir das 
Beispiel des Polizisten, der nach Fei-
erabend in einer Bar arbeitet, zusätz-
lich noch Besitzer derselben ist und 
somit sowohl gegen Dienstvorschrif-
ten verstößt als auch die Disziplin 
verletzt, weil zum einen eine 
Doppelbeschäftigung, zum anderen 
ein offenkundiger Interessenkonflikt 
vorliegt. Solches Verhalten läßt sich 
auch als unlauterer Wettbewerb kenn-
zeichnen, da andere Barbesitzer nicht 
denselben Polizeischutz genießen. 
Schließlich verletzt es zutiefst die, Be-
rufsethik. Es gibt zahlreiche solche 
Beispiele. Jede Polizeikorruption 
verletzt sowohl die interne Disziplin 
als auch das Berufsethos. 

Das zweite Problem, das durch diese 
unklare Unterscheidung aufgeworfen 
wird, resultiert aus der Polizeitradi-
tion. Nach dieser Tradition sind alle 
Fragen der Disziplin Gegenstand in-
terner Kontrolle, während Fragen, die 
die Berufsethik betreffen, durchaus 
auch von externen Aufsichtsgremien 
behandelt werden könnten. Die Poli-
zei widersetzt sich vehement jeder äu-
ßeren Kontrolle der internen Diszi-
plin. Und weil es keinen klaren Un-
terschied zwischen interner Disziplin 
und Berufsethik gibt, sind Polizeien 
und Nichtpolizisten bestrebt, diese 
Begriffe so zu definieren, daß die je-
weiligen Einflußsphären möglichst 
groß sind. Für die Polizei fällt nahezu 
jedes polizeiliche Fehlverhalten unter 
die interne Disziplin; für die nichtpo-
lizeilichen Aufsichtsgremien geht die 
interne Disziplin gänzlich in der Be-
rufsethik auf. In Wirklichkeit ist der 
Kampf um Begriffe ein Kampf um 
Macht und Einfluß. 

2. Die Ermittlungsarbeit bei Klagen 

Die Frage der Ermittlungen bei Be-
schwerden steht im direkten Zusam-
menhang mit der vorangegangenen 
Problematik. Daß größte Hindernis 
für externe Aufsichtsgremien liegt 
m.E. in ihrer eingeschränkten Fähig-
keit, im Zusammenhang mit den Be-
schwerden angemessene Ermittlungen 
durchzuführen. 
Die meisten Ausschüsse müssen sich 
auf die Arbeit von Ermittlungsper-
sonal verlassen, das derselben Polizei 
angehört, gegen die es ermittelt. Mei-
stens geschieht im Verlauf von sol-
chen Ermittlungen eins von zweierlei: 
Häufig ist das Ermittlungspersonal 
gegen die Beschwerdeführer vorein-
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genommen und somit bestrebt, mög-
lichst viele Beweise für die Unschuld 
der Kollegen zu finden. Diese Hal-
tung ist besonders deutlich, wenn die 
Beschwerdeführer einer ethnischen 
oder rassischen Minderheit angehö-
ren. 
Seltener kommt es vor, daß Ermittler 
zunächst versuchen, Beweise gegen 
die angeschuldigten Polizisten zu fin-
den. Bald werden sie jedoch feststel-
len, daß solcher Übereifer mit Stig-
matisierung bestraft wird - eine für 
das berufliche Fortkommen nicht ge-
rade förderliche Reaktion. 
Die Lösung für solche Probleme 
wäre, die Ausschüsse mit eigenem 
Ermittlungspersonal auszustatten. 
Dies geschieht allerdings selten. Der 
häufigste Kompromiß besteht darin, 
gegen die Angehörigen einer Poli-
zeiorganisation durch Beschäftigte ei-
ner anderen Polizeiorganisation er-
mitteln zu lassen. Die Erfolge sind 
gewöhnlich ausgesprochen mäßig. 
Entweder sind die organisationsfrem-
den polizeilichen Ermittler bemüht, 
ihren Loyalitätskonflikt dadurch über-
zukompensieren, daß sie besonders 
mißtrauisch auf Beschwerden reagie-
ren, oder aber sie stoßen auf eine to-
tale Verweigerungshaltung seitens 
derjenigen, gegen die sie ermitteln 
sollen. Diese Schwierigkeiten bezie-
hen sich meistens auf Beschwerden, 
die von der nichtpolizeilichen Öffent-
lichkeit erhoben werden. 
Interne Beschwerden sind gewöhnlich 
viel besser dokumentiert. Dies liegt 
nicht nur daran, daß einer Polizeibe-
hörde viel mehr daran gelegen ist, Er-
eignisse zu untersuchen, die die Dis-
ziplin in den eigenen Reihen gefähr-
den könnten; auch das Ermittlungs-
verfahren ist oft ein ganz anderes. 

Wird gegen einen Polizisten aufgrund 
einer externen Beschwerde ermittelt, 
erhält er meistens eine offizielle Mit-
teilung darüber, so daß er belastende 
Beweise beiseite schaffen oder sich 
zumindest vorsichtiger verhalten 
kann. 
Förmlich interne Ermittlungen hinge-
gen sind meistens nur der letzte 
Schritt in einem Prozeß, der schon 
lange vor Erhebung der offiziellen 
Anklage durch die Polizeiführung an-
gefangen hat. D.h., daß die Ermitt-
lungen schon längst laufen und bereits 
Beweise gesammelt wurden, ohne daß 
die Angeschuldigten davon wußten. 
Demzufolge ist ein Ausschuß, der 
sowohl mit internen, als auch mit ex-
ternen Beschwerden befaßt ist, un-
gleich mächtiger als ein Ausschuß, 
der nur mit Beschwerden aus der Öf-
fentlichkeit zu tun hat. Wenn ein Aus-
schuß für beide Beschwerdearten zu-
ständig ist, kann er eine ernstzuneh-
mende Beschwerde von außerhalb als 
interne behandeln, damit er intensi-
vere Ermittlungen durchführen lassen 
kann. Bezeichnenderweise weisen 
sämtliche Ausschüsse, die für interne 
und externe Klagen zugleich zuständig 
sind, erheblich mehr externe als in-
terne Beschwerden zurück. 

3. Öffentliche Skandale und 
Einzelbeschwerden 

Beschwerdeausschüsse sind ständige 
Gremien, die sich gewöhnlich mit 
weniger brisanten Beschwerden gegen 
einzelne Polizisten befassen. Solange 
solche Beschwerden von den Medien 
nicht hochgespielt werden und sich 
gegen einzelne und nicht gegen all-
gemeine Praktiken richten, die große 
Teile der Polizei betreffen könnten, 



Bürgerrechte & Polizei 35 29 

können solche Ausschüsse einigerma-
ßen gute Arbeit leisten, zumindest 
einen solchen Anschein erwecken. Als 
ständige Gremien geraten solche Be-
schwerdeausschüsse insbesondere 
dann in ernsthafte Schwierigkeiten, 
wenn sie über "öffentliche Skandale" 
zu urteilen haben - etwa, wenn ein 
Jugendlicher von der Polizei erschos-
sen worden ist oder wenn sie Fehlver-
halten ermitteln sollen, das, wie die 
Polizeikorruption, sehr weit verbreitet 
sein kann. 
Zur Begründung: Keine Gruppe wird 
sich strengen Kontrollen über lange 
Zeit aussetzen, ohne dagegen zu re-
bellieren. Selbstverständlich verfügt 
auch die Polizei in einer demo-
kratischen Gesellschaft über sehr viel 
Schlagkraft. In der Tat sind die 
wenigsten Regierungen bereit, poli-
zeilicher Wut und Frustration ent-
schlossen entgegenzutreten. Eine ex-
terne Kontrolle der Polizei ist des-
wegen in nicht unbeträchtlichem Um-
fang von der Mitarbeit der Polizei ab-
hängig. Solange die Polizei bereit ist, 
sozusagen "das Spiel mitzumachen", 
ist sie einer gewissen Außenkontrolle 
unterwerfbar. Aber lehnt sie sich of-
fen gegen externe Autoritäten auf, 
kann sehr schnell eine ernsthafte Krise 
eintreten. 
Solange es sich um individuelle Fälle 
von minderem Belang handelt, die 
weder wichtige Symbole noch beson-
ders viele Personen innerhalb des Po-
lizeiapparats gefährden, ist die Polizei 
durchaus bereit, die Regeln zu beach-
ten. Doch sobald ein öffentlicher 
Skandal entsteht oder relativ weitver-
breitete Praktiken innerhalb einer Po-
lizeiorganisation zum Gegenstand öf-
fentlicher Untersuchungen werden, 
reagiert die Polizei ausgesprochen 

abwehrend. Ein vorübergehend zur 
Erhellung eines Skandals einberufener 
Untersuchungsausschuß kann zu radi-
kalen Ergebnissen und Empfehlungen 
kommen, weil er sich nach Abliefe-
rung seines Berichts auflösen wird 
und somit nicht nach Kompromissen 
suchen muß, um künftige Konfronta-
tionen mit der Polizei zu vermeiden. 
Ganz anders verhält es sich mit stän-
digen Aufsichts- und Beschwerdegre-
mien. Sie müssen ihre künftige Ver-
trauenswürdigkeit bewahren und kön-
nen es sich nicht leisten, eine Kon-
frontationshaltung gegenüber jenen 
einzunehmen, die sie kontrollieren 
wollen. Demzufolge ist ihre Fähig-
keit, mit Skandalen größeren Um-
fangs fertig zu werden und gegen die 
Wurzeln des Mißbrauchs polizeilicher 
Gewalt vorzugehen, drastisch einge-
schränkt. 
Diese aus der politischen Impotenz 
rührenden Nachteile werden noch da-
durch verstärkt, daß sandige Be-
schwerdeausschüsse auf individuelle 
Fälle eingerichtet sind und gar nicht 
über die Ressourcen verfügen, um 
großangelegte Untersuchungen über 
die strukturellen Besonderheiten poli-
zeilicher Organisationen zu veran-
stalten. In Kanada ist lediglich das 
Aussichtskomitee über den Sicher-
heitsdienst (SIRC) zum Teil in der 
Lage, über individuelle Fälle hinaus-
zugehen. 

4. Normenkonflikte 

Polizeiliche und sonstige Mitglieder 
von Kontrollausschüssen haben sehr 
unterschiedliche Vorstellungen dar-
über, wie die Schwere eines Falles 
von polizeilichem Fehlverhalten zu 
beurteilen ist. Die Polizei zeigt sich 
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eher nachsichtig bei polizeilichem 
Fehlverhalten, das theoretisch mit den 
besonderen Anforderungen polizei-
licher Arbeit gerechtfertigt werden 
könnte (wie das Zurückgreifen auf 
übermäßige Gewaltanwendung, un-
rechtmäßige Festnahmen, unrecht-
mäßiges Abhören, Einschüchterung 
von Zeugen und Verdächtigen, unan-
gebrachter Waffengebrauch usw.). 
Dagegen ist sie gegenüber poli-
zeilichem Verhalten intolerant, das 
das professionelle Selbstverständnis 
von Integrität und Würde verletzen 
könnte. Zum Beispiel zeigen sich die 
polizeilichen Mitglieder eines 
Beschwerdeausschusses gnadenlos ge-
genüber einem Polizisten, der beim 
Ladendiebstahl erwischt worden ist 
(wie gering der Wert des gestohlenen 
Gegenstandes auch sein mag), und 
werden dessen Entlassung empfehlen. 
Dagegen werden sie bis zum bitteren 
Ende einen Kollegen verteidigen, der 
einen fliehenden Jugendlichen 
erschossen hat. 
Dagegen vertreten die Nichtpolizisten 
nahezu diametral entgegengesetzte 
Normen. Sie haben gelernt, daß ge-
walttätige Angriffe gegen Personen 
schwerwiegender sind als Eigentums-
delikte und wollen diese Normen auf 
polizeiliches Fehlverhalten übertra-

III. Schlußbemerkungen 

Leider ist es im Rahmen eines so kur-
zen Artikels nicht möglich, auf alle 
Probleme einzugehen. Auch habe ich 
ein Problem mit voller Absicht ausge-
klammert, weil es aufgrund seiner 
Kompliziertheit eines eigenen Auf-
satzes bedürfte. Die Polizei behauptet, 
daß als Folge der Einführung von Be-

gen. Dementsprechend werden sie un-
nötigen Waffengebrauch äußerst 
schwerwiegend finden und deshalb 
mit den polizeilichen Vertretern im 
Ausschuß hierüber in Streit geraten. 
Es gibt noch einen weiteren Stein des 
Anstoßes. Polizisten neigen dazu, 
sehr streng gegen Kollegen 
vorzugehen, die sich etwas haben 
zuschulden kommen lassen, ohne 
versucht zu haben, es zu vertuschen. 
Naivität, unverhohlene Arroganz und 
Nachlässigkeit bei der Vertuschung 
von Fehlverhalten sind für sie 
Kardinalfehler. Wenn also ein Polizei-
angehöriger der Brutalität beschuldigt 
wird und nicht einmal den Versuch 
unternimmt, die eigenen Berichte aus-
zubessern, dann gilt dieser Person die 
volle Verachtung mit der Folge 
schwerer Sanktionen. Nichtpolizisten 
reagieren nicht so empfindlich auf 
Vertuschungsversuche. 
Eine der weitreichendsten Folgen die-
ses Normenkonflikts besteht darin, 
daß die Mitglieder von Beschwerde-
ausschüssen es inzwischen aufgegeben 
haben, sich über Beschwerden zu 
streiten, wenn es keine Zeuginnen au-
ßer den Opfern gibt, deren Wort ge-
gen das eines beschuldigten Polizisten 
steht. Solche Beschwerden werden zu-
rückgewiesen. 

schwerdeausschüssen eines der älte-
sten Prinzipien der Kriminaljustiz sy-
stematisch verletzt wird: daß niemand 
wegen desselben Delikts zweimal vor 
Gericht gestellt werden darf. Die Po-
lizei sei fortwährend der Gefahr der 
Doppelbestrafung ausgesetzt. Und 
obwohl ich letzten Endes davon über-
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zeugt bin, daß diese Argumentation 
zu vereinfacht ist, läßt sich nicht 
leugnen, daß diese Befürchtungen 
einen realen Kern haben und die Poli-
zei z.Z. sehr verbittern. 
Ich wollte darauf aufmerksam ma-
chen, daß Aufsichtsausschüsse und 
Beschwerdekomitees kein Allheilmit-
tel gegen polizeiliches Fehlverhalten 
sind. Um diese These zu stützen, 
weise ich darauf hin, daß die Verab-
schiedung eines Ehrenkodex oder ei-
ner Berufsethik unbeabsichtigte und 
verquere Folgen zeitigen kann. In Ka-
nada herrscht die Überzeugung vor, 
m. E. zurecht, daß wir keinen gänz-
lich zentralisierten Polizeiapparat ins 
Leben rufen sollten, wie er in 
Frankreich existiert. In der Provinz 
Qu6bec ist es uns bisher gelungen, 
alle Versuche zu vereiteln, die einzel-
nen Polizeiorganisationen in eine ein-
zige Provinzpolizei einzubringen. 
Nunmehr bringt die Provinzregierung 
gerade neue Gesetzesinitiativen ins 
Parlament ein, die darauf abzielen, 
die zahlreichen Beschwerdekomitees 
durch einen zentralisierten Aufsichts-
ausschuß zu ersetzen, der für sämtli-
che Polizeien der Provinz zuständig 
wäre. Die nicht überraschende Folge 
dieser Bestrebungen ist, daß nunmehr 
alle Polizeien Qu6becs gegen diese 
"gemeinsame Bedrohung" auch 
gemeinsame Front machen. Dieser 
schlecht durchdachte Versuch, eine 
bessere Kontrolle der Polizei durch 
die Einführung eines zentralen Auf-
sichtsausschusses zu erreichen, hat das 
ausgelöst, was immer als die größte 
Bedrohung für demokratische Polizei-
arbeit empfunden wurde, nämlich die 
Errichtung eines vereinigten und 
"monolitischen" Polizeiapparats in der 
Provinz Qu6bec. 
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Australien 
Ombudsmänner und 'Police Complaints Authorities' als Be-
schwerdeinstanzen 9 

von M. Brusten 

Ombudsmänner und 'Police Complaints Authorities' stellen kein 
Patentrezept gegen polizeiliches Fehlverhalten dar. Doch können sie 
dazu beitragen, daß Fehlverhalten und Machtmißbrauch der Polizei 
in bürgernaher und demokratischer Weise kontrolliert und damit 
reduziert werden. Doch wichtiger als ihre Kontrollfunktion im Hin-
blick auf individuelles Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter ist ihr 
Einfluß auf die Struktur der Polizei und auf das, was heute häufig 
mit dem englischen Ausdruck des 'Policing' bezeichnet wird, d.h. 
die polizeilichen Strategien und Methoden der Aufrechterhaltung 
von Sicherheit und Ordnung. Unser Autor, Prof. für Soziologie an 
der Universität (GHS) Wuppertal, hat in Australien vor Ort dieses 
System studiert. 

1. Die Entwicklung der Beschwerdeinstitutionen in Australien 

Die Formierung dieser neuen Institu-
tionen ist zwar aufgrund der besonde-
ren politischen Beziehungen des Lan-
des zu Großbritannien vor allem 
durch die dortige Entwickung (aber 
auch durch ähnliche Einrichtungen in 
den USA und Canada) angeregt wor-
den; doch handelt es sich dennoch 
keineswegs um Kopien, sondern um 
Institutionen, die innerhalb Australi-
ens selbst hart erkämpft wurden. Be-
sonders geprägt hat den 'Australian 
way of the civilian oversight of law 
enforcement' 1) jedoch eine für den 
Durchschnittsbürger der BRD gera-
dezu irritierende politische Kultur, in 
der Mißtrauen gegenüber dem Staat 
kein Makel ist, sondern Ausdruck 
bürgerlichen Selbstbewußtseins und -
im Zweifelsfall - auch Bürgerpflicht. 
Trotz des gemeinsamen kulturellen 
Hintergrunds ist die Entwicklung der 

neuen Beschwerde-Institutionen in 
Australien keineswegs einheitlich 
verlaufen. Der Startschuß fiel Mitte 
der 70er Jahre auf Bundesebene: denn 
dort hatte bereits 1975 die 'Australian 
Law Reform Commission' (ALRC) 
vorgeschlagen, dem für das Bundes-
territorium um Canberra und für 
Bundesangelegenheiten in den austra-
lischen Bundesstaaten zuständigen 
'Commonwealth Ombudsman' die Be-
fugnis zur Kontrolle von Beschwerden 
gegen die Polizei zu übertragen. Den-
noch beschränkte der neue 
'Ombudsman Act' von 1976 die Zu-
ständigkeit zunächst noch - wie da-
mals üblich - auf 'Beschwerden gegen 
polizeiliche Verwaltungsakte'. Erst 
nachdem die ALRC 1978 ihre Forde-
rung wiederholte, daß der 
'Commonwealth Ombudsman' auch 
für Beschwerden über das Verhalten 
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einzelner Polizeibeamter zuständig 
sein sollte, wurde diesem eigentlichen 
'Kernpunkt' einer demokratischen 
Kontrolle der Polizei in dem 
'Complaints Act' von 1981 Rechnung 
getragen. 
Die meisten australischen Staaten 
folgten in den darauf folgenden Jahren 
- wenn auch in unterschiedlicher 
Weise - dem Vorbild auf Bundesebene 
und übertrugen die Kompetenzen zur 
Überprüfung von Beschwerden gegen 
die Polizei auf die bereits bestehende, 
geachtete und meist auch einflußrei-
che Institution des 'Ombudsman' 2); 
so in New South Wales, Westaustra-
lien, Tasmanien und im Northern Ter-
ritory. In Süd-Australien und Victoria 
wurde diese Aufgabe dagegen neu 
geschaffenen 'Police Complaints Au-
thorities' (PCA) übertragen: relativ 
kleinen 'Spezial-Behörden' für Be-
schwerden gegen die Polizei, deren 
Befugnisse und Zuständigkeiten je-
doch im großen und ganzen denen des 
'Ombudsmann-Modells' entsprechen. 
Eine strukturelle Sonderrolle spielte 
von vornherein lediglich das 'Police 
Complaints Tribunal' in Queensland, 
bei dessen Einrichtung 1982 der da-
malige Polizeiminister des Landes vor 
dem Parlament ausdrücklich hervor-
hob, daß dieses 'Tribunal' als 
'Antwort auf die ständigen Angriffe 
gegen die Rechtschaffenheit der Poli-
zei' gedacht sei, als jederzeit verfüg-
bares und unabhängiges Forum, das 
sich mit unbewiesenen Behauptungen 
und Beschwerden gegen 'unsere Poli-
zei' befaßt 3). Parallel zur Entwick-
lung der neuen Beschwerde-Institu-
tionen wurden innerhalb der australi-
schen Polizei auf Bundes- und Lan-
desebene 'Police Internal Investiga-
tion Branches' gebildet. 

1.1 Police Internal Investigation 
Branches 

Sie fungieren als eine Art Polizei in 
der Polizei und stellen als solche im 
Hinblick auf Personal und Kompetenz 
bestens ausgestattete Spezialabtei-
lungen der Polizei dar, deren 
Hauptaufgabe darin besteht, die poli-
zeilichen Ermittlungen von Diszipli-
nar-, Beschwerde- und Strafverfahren 
gegen Polizeibeamte durchzuführen. 
Das heißt, auch innerhalb der Polizei 
selbst ist die Kontrolle des Fehlver-
haltens einzelner Polizeibeamter den 
jeweiligen Vorgesetzten weitgehend 
entzogen. Diese polizeiinternen Un-
tersuchungs-Abteilungen stellen damit 
de facto die entscheidenden Koopera-
tions-Partner der neuen Beschwerde-
Institutionen dar: denn sie erledigen 
in der Regel die konkrete Ermitt-
lungsarbeit, weil nur sie über die 
hierzu notwendigen Experten und 
Fähigkeiten verfügen. Auch wenn 
diese polizeiinternen Untersuchungs-
abteilungen besser geeignet sind als 
Vorgesetzte, um Beschwerden gegen 
Polizeibeamte effizient und scho-
nungslos aufzuklären, bleiben selbst-
verständlich dennoch gewisse Zwei-
fel, ob Ermittlungen von Polizeibe-
amten gegen Polizeibeamte auch wirk-
lich ohne bias zugunsten der Polizei 
durchgeführt werden. Andererseits ist 
jedoch zu befürchten, daß externe Er-
mittlungen gegen Polizeibeamte zu 
einer kollektiven Abwehrhaltung der 
Polizei und schließlich sogar zu einer 
Unterminierung der polizeiinternen 
Disziplin führen könnten. Die hier 
getroffenen Konfliktregelungen sind 
daher eine Art Kompromiß und in den 
verschiedenen Bundesstaaten sehr un-
terschiedlich: von der bloßen Über-
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prüfung der polizeilichen Ermitt-
lungsberichte über das Recht zur 
Nachforderung weiterer Ermittlungen 
durch die Polizei bis hin zur 
Berechtigung, im Konfliktfall auch 
eigene, polizeiunabhängige Ermitt-
lungen durch die jeweilige Beschwer-
de-Institution selbst durchführen zu 
können 4). 

1.2 'Facts and figures' für ganz 
Australien 

Um Struktur und Funktion der neuen 
Kontroll-Institutionen beurteilen zu 
können, sind nicht nur die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen von 
Interesse, sondern vor allem auch die 
praktischen Erfahrungen mit der An-
wendung dieser Gesetze. Auch wenn 
hierzu noch keine einheitlichen stati-
stischen Daten vorliegen, so ergeben 
die Parlamentsberichte der für Be-
schwerden über die Polizei zuständi-

gen Ombudsmänner und Police Com-
plaints Authorities doch zumindest er-
ste Hinweise darüber, wie die 
'demokratische Kontrolle der Polizei' 
in Australien gegenwärtig tatsächlich 
funktioniert. Dabei ergeben sich für 
den gesamten Kontinent zur Zeit 
(1987/88) etwa folgende Daten: 5) 

- Bevölkerung: ca. 16,5 Mio. 
- Polizeipersonal insg. ca. 43.000 
- davon Polizeibeamte ca. 37.300 
- Anzahl der Beschwerden gegen 

Polizeibeamte ca. 5.500 
(d.h. etwa 1 Beschwerde pro 
7 Polizisten) 

- Personal der Ombudsmänner u. 
Police Complaints Authorities, 
das sich mit Beschwerden gegen 
Polizeibeamte befaßt, ca. 55 

- Personal der polizeiinternen Ab 
teilungen, die u.a. die Ermitt 
lungen bei Beschwerden aus der 
Bevölkerung durchführen, ca. 350. 

2. Die Police Complaints Authority in Südaustralien 

Wer die neuen Kontroll-Institutionen 
nicht nur im Hinblick auf ihre allge-
meinen Strukturen und ihre Unter-
schiedlichkeiten, sondern auch in be-
zug auf ihre konkrete Praxis kennen-
lernen will, wird gut tun, sich zu die-
sem Zweck zunächst einmal mit einer 
dieser Institutionen näher vertraut zu 
machen. Wir wollen uns daher im 
Folgenden nur noch mit der 'Police 
Complaints Authority' in Süd-
Australien befassen. 6) 
Zu den strukurellen Rahmendaten der 
PCA von Süd-Australien gehört, daß 
die rund 150-jährige 'Geschichte der 
Weißen' in diesem Bundesstaat - im 
Gegensatz zu anderen Staaten Austra-

liens - nicht auf die Gründung einer 
englischen Strafgefangenen-Kolonie 
zurückzuführen ist, sondern ganz we-
sentlich auf den starken Zustrom 
deutscher Einwanderer, und daß die 
Landfläche dieses Staates (wenn auch 
größtenteils Wüste) etwa das Vierfa-
che der BRD ausmacht. Dennoch le-
ben in diesem Land insgesamt nur 
knapp 1,5 Millionen Menschen und 
von diesen wiederum rund 1 Million 
in der Hauptstadt Adelaide. Die Ge-
samtstärke der Polizei des Landes be-
trägt ca. 3.800 Beschäftigte, darunter 
ca. 3.500 Polizeibeamte. Bei der 
'Police Internal Investigation Branch' 
sind insgesamt 16 Personen beschäf-
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tigt, 11 Polizeibeamte und 5 Büroan-
gestellte. 
Im Office der PCA sind neben dem 
Chef der Institution (der eigentlichen 
'Police Complaints Authority') seit 
1988 noch weitere 5 Personen vollzeit 
und hauptamtlich mit der Bearbeitung 
von Beschwerden gegen Polizeibe-
amte beschäftigt. Als Leiter der PCA 
kommen laut Gesetz nur anerkannte 
Rechtsanwälte oder aber erfahrene 
Richter eines höheren Gerichts in 
Frage. Die Ernennung der PCA 
erfolgt durch den Gouverneur des 
Staates; zunächst auf maximal 7 
Jahre, eine Vertragsverlängerung ist 
jedoch möglich. Eine vorzeitige 
.Entlassung der PCA ist dem 
Gouverneur nur aufgrund gesetzlich 
genau festgelegter Kriterien und nur 
mit Zustimmung des Landesparla-
ments erlaubt. Alle Mitarbeiter im 
Büro der PCA werden dagegen vom 
Leiter dieser Institution selbst 
ausgewählt und angestellt. Die PCA 
hat sich im übrigen in besonderer 
Weise gegenüber dem Landesparla-
ment zu verantworten und diesem 
jährlich einen ausführlichen Tätig-
keitsbericht vorzulegen; unabhängig 
davon kann sie sich in dringenden 
Angelegenheiten auch jederzeit un-
mittelbar mit einem 'special report' an 
das Parlament wenden. 
Die gesetzliche Grundlage der 'Police 
Complaints Authority' ist der soge-
nannte 'Police (Complaints and Diszi-
plinary Procedings) Act', ein ins-
gesamt rund 30seitiges und sehr de-
talliertes Gesetzeswerk, das am 1. 
September 1985 nach jahrelangen 
Kommissions-Verhandlungen und öf-
fentlichen Debatten zwischen Politi-
kern der verschiedenen Parteien, Wis-
senschaftlern, Vertretern von Polizei-

behörden und der Polizeigewerkschaft 
sowie Repräsentanten von Bürger-
rechtsbewegungen endlich in Kraft 
trat. 
Nicht zuletzt wegen dieser in aller Öf-
fentlichkeit ausgetragenen Diskussio-
nen über die Notwendigkeit und 
Möglichkeit einer demokratischen 
Kontrolle der Polizei wissen die mei-
sten Bürger in Südaustralien, daß sie 
sich seit 1985 ohne administrative 
Hürden kostenlos bei der 'Police 
Complaints Authority' in Adelaide 
über Maßnahmen der Polizei oder das 
Verhalten einzelner Polizeibeamter 
beschweren können. Weitere Infor-
mationsquellen sind Berichte über die 
PCA in den Massenmedien sowie öf-
fentliche Vorträge und Jahresberichte 
der PCA an das Parlament. Besonders 
bürgerfreundlich ist ein sehr informa-
tives Faltblatt, in dem die PCA den 
Bürgern ihre neuen Rechte und die 
wesentlichen Aspekte des neuen Ge-
setzes in einer für jedermann ver-
ständlichen Form darstellt, Um die 
Breitenwirkung dieser Information 
sicherzustellen, ist dieses Faltblatt 
nicht nur im 'Office' oder bei öffent-
lichen Auftritten der PCA zu erhalten, 
sondern praktisch überall dort, wo es 
gebraucht werden könnte: bei An-
wälten, kommunalen Ämtern, Büros 
von Bürgerrechtsbewegungen, lokalen 
Politikern - und sogar bei der Polizei 
selbst. 
Neben sachdienlichen Informationen 
über Status und Rechte der neuen 
PCA macht diese Broschüre den Bür-
gern - vor allem auch Bürgern aus 
unteren sozialen Schichten - Mut, ihre 
neuen Rechte auch wahrzunehmen. 
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2.1 Erste Erfahrungen mit den 
neuen Beschwerde-Regeln 

Beschwerden gegen die Polizei sollen 
zwar möglichst schriftlich eingereicht 
werden. Doch ist die PCA auch be-
reit, die Angelegenheit vorher erst 
einmal durchzusprechen und bei der 
Abfassung der Beschwerde behilflich 
zu sein. Wenn nötig, wird bei Aus-
ländern/ ethnischen Minderheiten so-
gar ein Übersetzer hinzugezogen. 
Selbst während des Beschwerdever-
fahrens - etwa bei Zeugenvernehmun-
gen durch die polizeilichen Untersu-
chungsbehörden - steht die PCA dem 
sich beschwerenden Bürger auf Ver-
langen jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite. 
Strafgefangenen und Personen in Po-
lizeigewahrsam muß von den betref-
fenden Behörden die Möglichkeit ge-
geben werden, sich jederzeit direkt an 
die PCA wenden zu können. Die ent-
sprechenden Behörden sind daher ver-
pflichtet, die hierzu notwendigen 
Hilfsmittel (Papier, Bleistift, 
Briefumschläge etc.) zur Verfügung 
zu stellen und verschlossene Be-
schwerdebriefe ohne Verzögerung an 
die PCA weiterzuleiten. 
Beschwerden können aber auch im 
Auftrag oder im Namen eines anderen 
Bürgers eingereicht werden, was z.B. 
für Bürgerrechtsbewegungen wichtig 
ist, die sich für die Rechte der Urein-
wohner Australiens, den 'Aborigines' 
einsetzen, da diese selbst in der Regel 
mit Behörden nichts zu tun haben 
wollen oder aber nicht mit ihnen zu-
rechtkommen. 
Selbstverständlich werden die Unter-
suchungen von Beschwerden strikt 

vertraulich behandelt: wer dennoch 
Angst vor Repressalien hat oder aus 
anderen Gründen lieber anonym blei-
ben möchte, reicht seine Beschwerde 
damit noch keineswegs sogleich ver-
geblich ein. Auch wenn die PCA in 
solchen Fällen nicht verpflichtet ist, 
entsprechende Nachforschungen anzu-
stellen, so weiß sie doch auch, daß 
bestimmte Mißstände (wie z.B. Beste-
chung und Korruption) möglicher-
weise nur über anonyme Anzeigen ans 
Tageslicht kommen. 
Wer indes absichtlich falsche Be-
schuldigungen gegen die Polizei er-
hebt, sollte auch wissen, daß es eine 
Straftat ist, wissentlich eine Be-
schwerde zu machen, die Unwahrhei-
ten enthält. Es ist allerdings ebenso 
eine Straftat, jemanden daran zu hin-
dern oder davon abzuhalten, eine Be-
schwerde gegen die Polizei einzurei-
chen; ein besonders wichtiger Para-
graph, der vor allem die Polizei selbst 
zu größtmöglicher Vorsicht im Um-
gang mit Bürgern mahnt, die sich 
über die Polizei beschweren möchten. 
Die Erfahrungen der ersten 7 Jahre 
zeigen folgendes sehr deutlich: 
* Die Gesamtzahl der Bürger Süd-Au-
straliens, die sich über die Polizei be-
schwert haben, hat sich inzwischen 
mehr als verdoppelt (von 334 auf 
810), 
* Die Bürger nehmen in zunehmen-
dem Maße die Dienste der PCA un-
mittelbar in Anspruch (42,5:58,5), 
* Sie haben auch mehr Mut, sich bei 
der Polizei selbst zu beschweren, weil 
sie wissen, daß auch die Bearbeitung 
dieser Beschwerden von der PCA 
überwacht wird. 
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Tabelle 1: Zahl der in Süd-Australien eingegangenen Beschwerden gegen 
Polizeibeamte 

Eingang der 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 
Beschwerden abs. in % abs. in % abs. in % abs. in 96 
bei der PCA 142 42,5 251 51,7 344 53,7 474 58,5 
bei der Polizei 192 57,5 235 48,3 297 46,3 336 41,5 
Gesamt 334 100,0 486 100,0 641 100,0 810 100,0 

Da die relativ rasch ansteigende Zahl 
der Beschwerden 7) inzwischen kaum 
noch zu bewältigen ist, sieht sich die 
PCA trotz großer Bedenken mittler-
weile gezwungen, die eingehenden 
Beschwerden stärker nach 'Wichtig-
keit' zu selektieren und zu behandeln 
8). 
Um unnötige Kosten und Verzögerun-
gen zu vermeiden, können sowohl der 
Chef der Polizei (Commissioner of 
Police) als auch die PCA vorschlagen, 
ihnen dafür geeignet erscheinende Be-
schwerde-Fälle durch Schlichtung aus 
der Welt zu schaffen. Voraussetzung 
eines solchen Versuchs ist jedoch, daß 
alle Seiten, sowohl der Commissioner 
als auch die PCA und natürlich der 
sich beschwerende Bürger, damit 
einverstanden sind. Ist dies der Fall, 
dann kann ein Treffen zwischen den 
betreffenden Bürgern und Polizeibe-
amten arrangiert und der Anlaß zur 
Beschwerde besprochen werden. Kann 
der Konflikt auf diese Weise tat-
sächlich zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten beigelegt werden, kann die 
PCA entscheiden, daß zu diesem Be-
schwerdefall keine weiteren Ermitt-
lungen angestellt werden müssen. 

2.2 Anlässe zu Beschwerden über 
Polizeibeamte 

Sehr differenziert registriert die PCA 
die jeweiligen Anlässe, die zu Be-
schwerden geführt haben. Tab. 2 gibt 
hierüber nur einen relativ groben 
Überblick. Auch wenn die quantita-
tive Verteilung der Beschwerden auf 
die hier unterschiedenen Kategorien 
auf den ersten Blick - im nachhinein -
vielleicht wenig überraschend ist. Der 
PCA bietet sie jedenfalls erste Ansät-
ze, um vor allem die besonders häufig 
vorgebrachten "Steine des Anstoßes" 
für die Zukunft auszuräumen oder 
doch zumindest zu reduzieren. Neben 
Beschwerden treffen bei der PCA 
zahlreiche Anfragen von Bürgern ein, 
die sich auf polizeiliche Maßnahmen 
beziehen, die diese Bürger nicht ver-
stehen oder für ungerechtfertigt hal-
ten. Im Tätigkeits-zeitraum 1987/88 
registrierte die PCA insgesamt 304 
derartiger Anfragen, immerhin 52 von 
ihnen veranlaßten jedoch die PCA zu 
"offiziellen Nachforschungen" ihrer-
seits und dazu, die-se Anfragen zu 
Beschwerden umzuwerten. 
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Tabelle 2: Anlässe für Beschwerden über Polizeibeamte in Süd-Australien 
aus der Sicht der Beschwerdeführer 1985/86 bis 87/88 

Kategorien der Beschwerde-Anlässe Anzahl der Beschwerden 
85/86 86/87 87/88 ges. in % 

Anwendung physischer Mittel ("Anfassen", 
Schlagstock, Handschellen) 99 106 148 353 24,2 

Verkehrskontrollen (Aufnahme von Verkehrs-
regelübertretungen, Verwarnungen) 32 82 90 204 14,0 

Pflicht-Verletzungen bei Berichterstattung 
Untersuchung von Straftaten 38 59 82 179 12,3 

Mißbrauch polizeilicher Macht (fortwährende 
Belästigung, Ungleichbehandlung) 29 43 62 134 9,2 

Unhöfliches/ unkorrektes Benehmen 45 32 52 '129 8,8 

Auftreten bei Ermittlungen/ 
Durchsuchungen 26 46 50 122 8,4 

Verhaftung/Arrest (ungesetzlich,ohne Begründ.) 18 16 30 64 4,4 

Durchffihnnig von Ermittlungen und Verneh-
mungen allgemein 3 23 23 49 3,4 

Umgang mit Informationen (Vertrauensbruch, 
Angabe unzutreffender Informationen) 15 11 17 43 2,9 

Schikanen, Drohungen, übermäßige Polizeipräsenz 9 8 17 34 2,3 

Behandlung von Eigentum (Beschlagnahme, 
Beschädigung, Verlust) 8 8 15 31 2, l 

Korruption, Begünstigung im Amt, Amtsmißbrauch 
für persönliche Zwecke 2 12 8 22 1,5 

Verweigerte/unangebrachte Strafverfolgung 1 10 4 15 ' 1 , 0 

Fehlverhalten im Zusammenhang mit Drogen 
und Narkotika 6 8 14 1,0 

Polizeiliche Festnahme/Mitnahme zur Wache 4 2 8 14 1,0 

Unregelmäßigkeiten bei der Beweiserhebung, 
Polizeibeamte als Zeugen - 5 5 10 0,7 

Seltene, hier nicht differenziert aufge-
führte Anlässe für Beschwerden 5 17 22 44 3,0 

Gesamt 334 486 641 1.461 100% 
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2.3 Nichtverfolgung von 
Beschwerden 

Unabhängig davon, ob die Bürger 
ihre Beschwerde bei der PCA oder der 
Polizei einreichen, liegt es laut Gesetz 
nur im Ermessen der PCA, ob ent-
sprechende Untersuchungen eingelei-
tet werden oder nicht. Unter welchen 

Bedingungen die PCA von dem ihr 
zugestandenen Ermessen Gebrauch 
machen kann, ist jedoch wiederum im 
Gesetz genau festgelegt. Insgesamt 
wurde in den letzten drei Jahren rund 
ein Drittel der eingegangen Be-
schwerden aus den verschiedensten 
Gründen (zumindest vorläufig) nicht 
weiter verfolgt. 

Tabelle 3: Gründe für die Nicht-Verfolgung von Beschwerden seit 1985 9) 

Gesetzlich vorgesehene Gründe für die 
Nichtverfolgung von Beschwerden 85/86 

Anzahl 
86/87 

der Fälle 
87/88 ges. in % 

Anlaß der Beschwerde liegt bei Einreichen der 
Beschwerde mehr als sechs Monate zurück 1 1 3 5 1.0 

Die Beschwerde ist trivial, leichtfertig, 
schikanös oder wird seitens des Beschwerde-
führers selbst nicht ernsthaft verfolgt 1 18 17 36 7,5 

Die Beschwerde ist anonym, die Identität des 
Beschwerdeführers ist - obwohl zur Klärung 
des Sachverhaltes wichtig - nicht bekannt 1 1 - 2 0,4 

Der Beschwerdeführer hat bereits gegen eine 
pol. Maßnahme Einspruch bei Gericht eingelegt 
(wo dann auch die Beschwerde behandelt wird) 3 22 30 55 11,5 

Die PCA ist der Ansicht, daß eine Unter-
suchung der Beschwerde unter Berücksichtigung 
aller Umstände nicht zu rechtfertigen ist 21 76 79 176 36,7 

Vorläufige Nichtbehandlung, weil die Be- 
schwerde im Zusammenhang steht mit einem 
Straf- oder Disziplinarverfahreri (und ver-
mutlich dort berücksichtigt wird) 42 73 90 

• 

205 42,8 

Gesamtzahl der nicht bzw. vorläufig nicht 
verfolgten Beschwerden 69 191 219 479 100 

In Prozent der eingegangenen Beschwerden 20.7 39.3 34.0 32.8 
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Wie Tab. 3 zeigt, werden Beschwer-
den, in deren Zusammenhang ein Ge-
richtsverfahren ansteht, zunächst nicht 
weiter bearbeitet. Je nach Verlauf des 
Gerichtsverfahrens ist eine Behand-
lung der Beschwerde durch die PCA 
später jedoch durchaus noch möglich 
(z.B. dann, wenn der Gegenstand der 
Beschwerde im Gericht nicht zur 
Sprache kam). Die Polizei hatte sich 
im übrigen jahrelang gegen die Ein-
führung einer PCA mit dem Argu-
ment zur Wehr gesetzt, viele Bürger 
würden leichtfertige, schikanöse und 
böswillige Beschwerden gegen Pol-
zeibeamte einreichen. Die Erfahrun-
gen der PCA in den ersten drei Jahren 
zeigen jedoch, daß der Anteil derarti-
ger Beschwerden offenbar relativ ge-
ring ist. 
Es besteht sicherlich kein Zweifel, 
daß die Einstellungspraxis der PCA 
trotz gewissenhafter Prüfung der je-
weiligen Beschwerden nicht zuletzt 
auch auf subjektive Eindrücke, Erfah-
rungen und vorhandene Ressourcen 
zurückzuführen ist. Um jedoch die 
hierin liegenden Probleme in Grenzen 
zu halten, ist die PCA verpflichtet, in 
diesen Fällen nicht nur den Chef der 
Polizeibehörde, sondern auch den je-
weiligen Beschwerdeführer entspre-
chend ausführlich zu informieren. 
Sollte der Beschwerdeführer mit der 
Einstellung des Verfahrens nicht ein-
verstanden sein, kann er ohne große 
Umstände Widerspruch einlegen und 
um Neubehandlung seiner Beschwerde 
bitten. 
Ein ganz entscheidender Punkt der 
neuen Regelung besteht darin, daß die 
Begutachtung und Bewertung des ge-
samten Beschwerdeverfahrens letzt-
endlich ausschließlich in der Kom-

petenz und Zuständigkeit der polizei-
unabhängigen PCA liegt. 

2.4 Bewertung der Ergebnisse der 
Beschwerde-Ermittlungen durch 
die PCA 

Dies gilt nicht nur für den Eingang 
der Beschwerden im Hinblick auf die 
Entscheidung, ob entsprechende 
Untersuchungen eingeleitet werden 
sollen oder nicht, sondern auch - im 
Gegensatz zu anderen Staaten - für die 
Bewertung der polizeilichen Ermitt-
lungsergebnisse nach Vorliegen der 
betreffenden Untersuchungsberichte. 
Dabei richtet sich die Bewertung nicht 
nur auf die Ergebnisse der Untersu-
chung, sondern auch auf das profes-
sionelle Vorgehen der Polizei bei der-
artigen Ermittlungen. 
Die bisher vorliegenden Daten (Tab. 
4) dokumentieren, daß die polizeiun-
abhängige Auswertung der polizeili-
chen Ermittlungsergebnisse durch die 
PCA in rund 2/3 aller untersuchten 
Beschwerdefälle ergab, daß den be-
treffenden Polizeibeamten ein vom 
Gesetz her zu beanstandendes Fehl-
verhalten nicht nachzuweisen und in 
weiteren rund 5% der Fälle eine ein-
deutige Beurteilung aufgrund der po-
lizeilichen Ermittlungsergebnisse noch 
nicht möglich war. In immerhin rund 
30% der untersuchten Beschwerde-
fälle haben jedoch die polizeilichen 
Ermittlungen nach Einschätzung der 
PCA ohne Zweifel ergeben, daß das 
Verhalten der betreffenden Polizeibe-
amten zu Recht beanstandet wurde; 
auch wenn es sich hierbei nur zu ei-
nem geringen Teil um Straftaten oder 
Disziplinarvergehen handelte. 
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Tabelle 4: Bewertung des von Bürgern beanstandeten Polizei-Verhaltens 
durch die PCA - nach Vorliegen des polizeil. Untersuchungsbe-
richts 

Vom Gesetz her vorgesehene Bewertungsmög- Zahl der untersuchten 
lichkeiten des polizeilichen Verhaltens Beschwerdefälle 

85/86 86/87 87/88 ges. in % 

Kein zu beanstandendes 
Verhalten 70 216 129 415 68,6 

Nach Gesetz zu beanstandendes Verhalten: 
- Gesetzesübertretungen 4 2 5 11 1,8 

- Disziplinarvergehen 3 18 26 47 7,8 

- unangemessenes, ungerechtes, gewalttätiges 
und diskriminierendes Verhalten 5 15 29 49 8,1 

- Verhalten nach Vorschriften und Anordnungen, 
die ihrerseits unangemessen, ungerecht, 
unterdrückend und diskriminierend sind 1 4 3 8 1,3 

- Verhalten aufgrund falscher Beurteilung 
von Fakten 4 10 6 20 3,3 

- Verhalten aufgrund falscher Beurteilung 
von Gesetzen 3 3 6 1,0 

- Ausübung polizeilicher Macht zu unakzep-
tablen Zweck oder aus nichtigem Grund 1 1 2 0,3 

- Zugrundelegung irrelevanter Erwägungen 
bei Entscheidungen für oder gegen poli-
zeiliche Maßnahmen 1 1 3 5 0,8 

- Unterlassung einer gebotenen Begründung 
polizeilicher Maßnahmen 2 2 0,3 

- Verhalten, das aus anderen Gründen auf 
jeden Fall falsch war 2 14 13 29 4,8 

- noch ungenügende Untersuchungsergebnisse 
Mr eine eindeutige Beurteilung 4 14 11 29 4,8 

Gesamt 94 298 213 605 100 

Im übrigen zeigt Tab. 4, daß viele tens in der 
vom Gesetz her vorgesehene relevant waren. 
Kategorien polizeilichen Fehlverhal-

Praxis bislang kaum 
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Nun mag dieses Ergebnis zwar einer-
seits aus der Sicht der sich beschwe-
renden Bürger nicht gerade ermun-
ternd sein; andererseits ist zu berück-
sichtigen, daß von vornherein nicht 
damit gerechnet werden kann, daß 
sich bei allen Beschwerden gegen Po-
lizeibeamte - mögen sie objektiv oder 
subjektiv noch so berechtigt gewesen 
sein - im nachhinein der Beweis für 
ein Fehlverhalten der beschuldigten 
Polizisten erbringen läßt. Dabei kön-
nen die Gründe für Fehlanzeigen 
durchaus unterschiedlich sein: 

* In vielen Fällen wird Aussage gegen 
Aussage stehen, ohne daß entschieden 
werden kann, wer Recht hat. 

* In anderen Fällen mag die Be-
schwerde an sich durchaus berechtigt 
sein, das Verhalten des betreffenden 
Polizeibeamten angesichts der kon-
kreten Handlungssituation aber den-
noch kaum zu beanstanden. 

* In wieder anderen Fällen werden 
sich Bürger aus Unkenntnis der 
tatsächlichen Befugnisse der Polizei 
beschweren, subjektiv also durchaus 
verständlich, objektiv aber unbegrün-
det. 
Doch auch 'Fehlanzeigen' der beiden 
letzten Kategorien sind keineswegs 
'Pannen', sondern sie unterstreichen 
nur auf andere Weise die Wichtigkeit 
einer polizei-unabhängigen Be-
schwerde-Institution für das Verhält-
nis zwischen Polizei und Bevölke-
rung; denn viele Beschwerden bieten 
nicht zuletzt die beste Gelegenheit, 
sich über Befugnisse und Arbeitsbe-
dingungen von Polizeibeamten ge-
nauer zu informieren. 

2.5 Die PCA als Institution struk 
tureller Prävention polizeilichen 
Fehlverhaltens 

Doch wäre es nach Ansicht der Ver-
treter der australischen Beschwerde-
Institutionen auch aus anderen Grün-
den völlig falsch, den Erfolg von Be-
schwerden nur daran zu messen, ob 
einzelnen Polizeibeamten Fehlverhal-
ten nachgewiesen werden kann oder 
nicht. Andere Erfolgskriterien könn-
ten wichtiger sein: 

* Da alle Beschwerden statistisch er-
faßt werden, werden einzelne Polizei-
beamte oder Polizeieinheiten, die im-
mer wieder mit den verschiedensten 
Bürgern in Konflikt geraten, über 
kurz oder lang doch als Problem-Poli-
zisten erkannt, auch wenn einzelne 
Beschwerden nicht durch entspre-
chende Ermittlungsergebnisse bestä-
tigt werden können. 

* Allein die Tatsache, daß Bürger Be-
schwerden einreichen können, ent-
sprechende Ermittlungen durchgeführt 
werden und die Ermittlungsergebnisse 
von einer polizei-unabhängigen In-
stanz überprüft werden, veranlaßt 
viele Polizeibeamte, ihr Verhalten 
selbst stärker 'unter Kontrolle' zu 
halten, sowohl gegenüber den Bür-
gern als auch im Hinblick auf die 
'Professionalität' ihrer Ermittlungsar-
beit. 

* Die Bürger wissen, daß sie im 
Zweifelsfall der Polizei gegenüber 
nicht hilflos und ohnmächtig sind, 
auch wenn dies oft mehr von 
'psychologischer' als von tatsächli-
cher Bedeutung ist. Beschwerden 
können aber auch ein wichtiges 



Bürgerrechte & Polizei 35 43 

'Ventil' zur Äußerung von Unmut 
sein, hinter dem die Bedeutung des 
eigentlichen Beschwerdeanlasses dann 
oft weit zurückfällt; und die Existenz 
dieses 'Ventils' beeinflußt nicht nur 
das Verhalten der Bürger gegenüber 
der Polizei, sondern letztendlich auch 
das Verhalten der Polizei gegenüber 
dem Bürger, weil sich Konflikte zwi-
schen ihnen weniger schnell 
'aufschaukeln'. 

2.6 Die PCA als Instanz sozialer 
Kontrolle der Polizei 

Die scheinbar insgesamt relativ ge-
ringe Erfolgsquote der Beschwerden 
wird von vielen Bürgern allerdings 
immer noch als Indiz dafür gewertet, 
daß die Polizei trotz der polizei-unab-
hängigen PCA auch weiterhin in der 
Lage ist, die Ermittlungen so zu füh-
ren, daß aus Beschwerden Fehlanzei-
gen werden. Doch besteht kein Zwei-
fel: unter der Aufsicht der neuen PCA 
ist ein polizei-interner 'White-Wash' 
zumindest ganz erheblich erschwert 
und für die Polizei mit großem Risiko 
verbunden. Zu den in diesem Zusam-
menhang wichtigsten gesetzlichen Re-
gelungen gehören: 

* Die PCA kann den Polizeibericht 
über die Ermittlungen in einem kon-
kreten Beschwerdefall als unzuläng-
lich zurückweisen, sie kann zusätzli-
che und weitergehende Ermittlungen 
seitens der Polizei fordern oder - falls 
nötig - weitere Untersuchungen sogar 
selbst durchführen; wobei vor allem 
letzteres eine kaum noch zu überbie-
tende Möglichkeit der Kontrolle der 
Polizei darstellt. 

* Auch im Hinblick auf die Regelung 
von Konflikten zwischen Polizei und 
PCA ist die Position der PCA relativ 
stark. Zwar sendet die PCA ihre Be-
urteilung der polizeilichen Be-
schwerde-Ermittlungen zunächst zur 
Stellungnahme dem Chef der Polizei; 
doch hat dieser damit keineswegs das 
letzte Wort in der Sache. Denn sollte 
der Polizeichef mit der Bewertung des 
Falles nicht einverstanden sein (was 
bislang in Süd-Australien nur in ca. 
5% der Fälle vorkam), dann ist vom 
Gesetz her vorgesehen, daß der Poli-
zeichef zunächst mit der PCA Rück-
sprache nimmt. Führt auch dies nicht 
zu einer Übereinstimmung der Beur-
teilung, muß der Fall dem zuständi-
gen Minister zur Entscheidung bzw. 
Vermittlung vorgelegt werden. Sollte 
die PCA jedoch auch mit dem Vor-
schlag des Ministers nicht einverstan-
den sein, bleibt ihr immer noch der 
Weg zum Parlament und damit an die 
Öffentlichkeit. 

* Die PCA ist verpflichtet, nach Ab-
schluß einer Beschwerde-Untersu-
chung sowohl den von der Be-
schwerde betroffenen Polizeibeamten 
als auch den beschwerdeführenden 
Bürger über den Ausgang des Er-
mittlungsverfahrens und dessen Beur-
teilung ausführlich zu informieren. 
Damit erhält der Bürger nicht nur ein 
offizielles Dokument, sondern 
zugleich auch die Möglichkeit, auf 
der Basis dieses Berichts erneut vor-
stellig zu werden. Es versteht sich fast 
von selbst, daß auch diese Endkon-
trolle durch den Bürger selbst nicht 
nur die PCA, sondern auch die Polizei 
zu äußerst sorgfältigem Umgang mit 
der Beschwerde veranlaßt. 
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2.7 Empfehlungen der PCA im 
Hinblick auf die zutreffenden 
Maßnahmen 

Der PCA obliegt nicht nur die Auf-
gabe, die Ermittlungsergebnisse der 
Polizei in Beschwerdefällen daraufhin 
zu überprüfen, ob das Verhalten des 
betreffenden Polizeibeamten nach-
weislich zu beanstanden ist oder 
nicht. Vielmehr soll die PCA dem 
Chef der Polizei darüber hinaus auch 
empfehlen, welche Maßnahmen in je-
nen Fällen zu treffen sind, in denen 
die Beschwerde eines Bürgers durch 
die entsprechenden Ermittlungsergeb-
nisse gestützt wird. Das neue Gesetz 
bietet hierzu folgende Empfehlungs-
möglichkeiten: 

* Die betreffenden Polizeibeamten 
wegen des Begehens einer Straftat 
oder eines Disziplinarvergehens zur 
Rechenschaft zu ziehen, 

* eine polizeiliche Entscheidung, die 
Anlaß zu einer Beschwerde gab, 
nochmals zu überdenken, zu ändern 
oder ganz zurückzunehmen oder aber 
entsprechende Gründe für die polizei-
liche Entscheidung vorzulegen, 

* die Auswirkungen einer polizeili-
chen Entscheidung, Maßnahme oder 
deren Unterlassung zu beseitigen, zu 
mildern oder zu kompensieren, 

* eine gesetzliche Regelung Vor-
schrift, Verfahrensweise oder Politik, 
die zu einer zu beanstandenden Ent-
scheidung, Maßnahme oder deren 
Unterlassung seitens der Polizei ge-
führt hat, zu ändern, 

* andere Konsequenzen vorzuschlagen 
bezüglich der Ausstattung der Polizei, 
bestimmter Praktiken des Polizeiall-
tags, der Arbeitsbedingungen und der 
Ausbildung von Polizeibeamten. 

Sowohl die gesetzlichen Vorgaben als 
auch die Praxis der PCA zeigen, daß 
sich die neue Beschwerde-Institution 
keineswegs damit begnügt, indi-
viduelles Fehlverhalten einzelner Po-
lizeibeamter zu verfolgen. Auch wenn 
alljährlich etliche Beschwerden in 
Straf- oder Disziplinarverfahren gegen 
die betreffenden Polizisten münden 
10), so liegt die besondere Bedeutung 
der PCA doch vor allem darin, daß 
die aufgrund von Beschwerden ein-
geleiteten Untersuchungen zu Emp-
fehlungen führen, die in erster Linie 
auf strukturelle Veränderungen der 
Bedingungen polizeilichen Handelns 
abzielen: auf die Korrektur unge-
eigneter Gesetze, Erlasse oder Verfü-
gungen, auf Änderungen bestimmter 
Polizeipraktiken, Routinen, Arbeits-
bedingungen und Ausstattungen so-
wie auf Änderungen in der Ausbil-
dung und in der Einstellung von Poli-
zeibeamten. Hierzu geben die Be-
schwerden der Bürger im Einzelfall 
aber auch - über systematische Regi-
strierung und Analyse - in ihrer Ge-
samtheit der PCA immer wieder viele 
äußerst wertvolle Anregungen. 

Anmerkungen: 

*) Der vorliegende Beitrag geht auf eine 
.explorative Recherche' zurück, die ich 
mit finanzieller Unterstützung durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
von Oktober 1987 bis Januar 1988 in ver-
schiedenen Bundesstaaten Australiens 
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durchgeführt habe. Ausführlichere Infor-
mationen über das hier zugrunde liegende 
Forschungsprojekt: Brusten 1988. 

1) So lautet inzwischen die englische 
Fachbezeichnung für alle formen institu-
tionalisierter Bürgerkontrolle über die Po-
lizei. Seit 1985 bietet die damals gegrün-
dete 'International Association for Civi-
lian Oversight of Law Enforcement 
(IACOLE) allen Interessierten ein profes-
sionelles Forum des gegenseitigen Infor-
mations- und Meinungsaustauschs. An-
fang 1990 hatte IACOLE bereits 133 Mit-
glieder: 78 'regular members' (Vertreter 
der entsprechenden Kontrollinstitutionen) 
und 55 'associate members' (Wissen-
schaftler, Polizeiangehörige). 65 Mitglie-
der kommen aus USA, 44 aus Canada, 8 
aus Europa (England, Irland, Nordirland, 
ein BRD-Professor für Soziologie), 8 aus 
Australien und 8 aus New Zealand, 
Hongkong, New Guinea und Israel. Wei-
tere Information: IACOLE, 12 Wesley 
Avenue, Evanston, Illinois 60202, USA. 

2) Im bevölkerungsreichsten Bundesland 
Australiens New South Wales (ca. 5,5 
Mio) hatte das Büro des Ombudsmanns 
(1974 eingerichtet und seit 1978 auch zu-
ständig für Beschwerden gegen Polizeibe-
amte) im Jahre 1987 bereits einen Perso-
nalbestand von insgesamt 65 Beschäftig-
ten; davon insgesamt 17 im Bereich Poli-
zei (von diesen wiederum 10 ehemalige 
Polizisten) zur Bearbeitung von jährlich 
über 2000 Beschwerden. 

3) Obwohl die unterschiedlichen Struktu-
ren und Entwicklungen dieser neuen In-
stitutionen in Australien ein geradezu 
einmaliges Feld für eine entsprechende 
vergleichende Institutionen-Analyse und 
zugleich einen äußerst anregenden An-
schauungsunterricht im Hinblick auf die 
institutionellen Möglichkeiten der Kon-
trolle polizeilichen Fehlverhaltens bieten, 
muß hier selbstverständlich aus Platzgrün-
den auf eine differenziertere Analyse der 
unterschiedlichen 'Modelle' verzichtet 
werden. Siehe stattdessen die verglei-
chende Darstellung in Pidgeon 1986 und 
Brusten 1988 bzw. die dort angegebene 

Spezialliteratur zur Entwicklung in den 
einzelnen Bundesstaaten Australiens. Im 
übrigen wurde die PCA von Victoria -
nach heftigen Kontroversen mit der Poli-
zei - inzwischen (Mai 1988) wieder auf-
gelöst und ihre Funktion - wie in anderen 
australischen Staaten - dem Büro des zu-
ständigen Ombudsmanns übertragen. 
Auch das Police-Complainta-Tribunal von 
Queensland wurde (1989) - infolge der 
Empfehlungen einer parlamentarischen 
Untersuchungskommission, (der 'Fitz-
gerald Commission Inquiry'), die sich 
speziell mit Problemen der Polizei-
Korruption in Queensland befaßte, um-
strukturiert. 

4) Die Ermittlungen bei Beschwerden, die 
sich gegen Mitglieder der IIB oder gegen 
hochrangige Polizeibeamte richten, wer-
den von vornherein von den zuständigen 
Ombudsmännern bzw. PCA selbst durch-
geführt. 

5) Ein besonderes organisatorisches Pro-
blem der Kontrolle ergibt sich aus der Be-
siedlungsstruktur des Landes. Da der 
weitaus größte Teil der Australier in den 
jeweiligen Landes-Hauptstädten und deren 
unmittelbarer Umgebung lebt, sind auch 
die neuen Beschwerde-Institutionen im 
wesentlichen auf diese urbanen Zentren 
beschränkt und für ländliche Gebiete z.T. 
andere Regelungen vorgesehen. 

6) Die Entscheidung für eine 
'exemplarische Darstellung' der neuen 
Beschwerde-Institutionen am Beispiel der 
PCA in Süd-Australien erklärt sich zum 
einen durch die relativ 'modellhafte' 
Struktur und Funktionsweise dieser Insti-
tution, zum anderen daraus, daß die 
'explorative Recherche' in Südaustralien 
durch mehr Zeit, persönliche Kooperati-
onsbereitschaft der Interviewpartner 
(PCA, Polizei und 'kritische Öffentlich-
keit') sowie durch die vielfältige Unter-
stützung seitens der 'National Police Re-
search Unit' (NPRV) in Adelaide, die 
nicht nur den Anstoß zu dieser Recherche 
gab, sondern zugleich auch für mehrere 
Wochen den hierzu erforderlichen Ar-
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beitsplatz zur Verfügung stellte, beson-
ders günstig war. 

7) Dies ist nicht zuletzt ein Indiz dafür, in 
welchem Umfang Beschwerden von Bür-
gern durch die 'traditionellen Kontrollsy-
steme' (wie etwa in der BRD) 
'unterdrückt' werden. Im Vergleich zu 
den übrigen Bundesstaaten Australiens ist 
jedoch der Anstieg der Beschwerden und 
die Zahl der Beschwerden in der Relation 
zur Polizeistärke in Süd-Australien beson-
ders markant und wohl nicht zuletzt auf 
die hohe Akzeptanz der PCA in Adelaide 
(und damit auf ihren besonderen Stil im 
Umgang mit Polizei und Bürgern) zu-
rückzuführen. 

8) Zudem läßt sich der Arbeitsanfall nicht 
unbedingt an der bloßen Anzahl der ein-
gehenden Beschwerden ablesen, denn in 
vielen Beschwerden werden gleich meh-
rere Beschuldigungen gegen (mehrere) 
Polzeibeamte vorgebracht, denen dann 
auch im einzelnen 'nachgegangen' werden 
muß. So enthalten z.B. die 641 Be-
schwerden des Berichtszeitraums 1987/88 
insgesamt 1.146 Beschuldigungen gegen 
Polizeibeamte. 

9) Tab.3 berücksichtigt lediglich die Ent-
scheidungen der PCA in bezug auf Be-
schwerde-Fälle, die im jeweiligen Jahr 
eingereicht wurden (wobei die Angaben 
für 86/87 aus dem entsprechenden Jah-
resbericht der PCA selbst rekonstruiert 
werden mußten). Sie berücksichtigt nicht, 
daß zumindest ein Teil der Beschwerde-
fälle, die nur vorläufig von der PCA 
eingestellt werden, weil in diesen Fällen 
auch Gerichtsverhandlungen anstehen, 
später doch noch von der PCA als 
Beschwerdefall weiterverfolgt werden. 
Die Zahl der Beschwerden, die seitens 
der PCA endgültig nicht weiter bearbeitet 
werden, ist also insgesamt geringer als in 
der Tabelle ausgewiesen. 

10) So z.B. die Empfehlung zur Einlei-
tung von vier Strafverfahren und insge-
samt 26 Disziplinarverfahren gegen 13 
Polizeibeamte im Berichtszeitraum 87/88. 
Eine differenziertere statistische Analyse 

über den Ausgang dieser Straf- und Dis-
ziplinarverfahren liegt z.Z. wegen der 
insgesamt noch zu geringen Zahl, wegen 
der Länge der Verfahren und der Kom-
plexität der Fälle noch nicht vor. Zu den 
von der PCA in Süd-Australien für derar-
tige Fälle entwickelten 'Maßstäbe und 
Regeln' siehe jedoch Ch. Haskett.1989. 
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Der Auflösungsprozeß der Stasi 
Chronologie einer erfreulichen Agonie 

23.11. '89: Der neu ernannte Leiter 
des in "Amt fier Nationale Sicherheit" 
(kurz: Nasi) umbenannten Staatssi-
cherheitsdienstes (Stasi) der DDR, 
Schwanitz, kündigt die Reduzierung 
der Mitarbeiterzahl um 8.000 an. Zu 
diesem Zeitpunkt wird sie auf ca. 
25.000 hauptamtliche und rund 
80.000 Spitzel (sog. inoffizielle Mit-
arbeiter) geschätzt. 

4.12.: Kurz vor Beginn der Montags-
demonstration in Leipzig, die wieder 
zum "Runden Eck", dem Stasi-Haupt-
quartier, führen wird, begehren Ver-
treter des Demokratischen Aufbruchs, 
der Vereinigten Linken und des 
Neuen Forums dort Einlaß, erklären 
das Gebäude für besetzt und unter die 
Kontrolle eines Bürgerkomitees ge-
stellt, das in Zusammenarbeit mit der 
Volkspolizei und Militärstaatsanwäl-
ten Räume versiegelt, um die weitere 
Vernichtung von Akten zu verhin-
dern. In den folgenden Tagen dringen 
auch in Erfurt, Suhl, Gera, Cottbus, 
Dresden, Rostock und Neubranden-
burg Tausende von Bürgern in die ört-
lichen Stasi-Gebäude ein, entwaffnen 
Mitarbeiter und stellen die Gebäude 
unter Bürgerkontrolle. 

7.12.: In Berlin tritt zum ersten Mal, 
moderiert von Vertretern der Kirche, 
der "Runde Tisch" zusammen, in dem 
sich Vertreter der verschiedenen 
Volkskammerparteien und der neuen 
Oppositionsgruppen (SPD, Demo-
kratie jetzt, Demokratischer Auf-
bruch, Neues Forum) bis zu Neu-
wahlen regelmäßig treffen sollen. 

Auch der FDGB und der Frauenbund 
erhalten nach längeren Kontroversen 
einen Sitz. In einem Konununiqu6 
heißt es: "Die Regierung der DDR 
wird aufgefordert, das Amt für Natio-
nale Sicherheit unter ziviler Kontrolle 
aufzulösen und die berufliche Einglie-
derung der ausscheidenden Mitarbei-
ter zu sichern. Über die Gewährlei-
stung der eventuell notwendigen 
Dienste im Sicherheitsbereich soll die 
Regierung die Öffentlichkeit infor-
mieren." 

6.12.: Schalck-Golodkowski, Stasi-
Offizier und DDR-Devisenbeschaffer, 
stellt sich freiwillig den West-Berliner 
Justizbehörden und wird in U-Haft 
genommen. 

14.12.: Der Ministerrat beschließt 
entsprechend der Forderung des 
"Runden Tisches", das "Nasi" aufzu-
lösen. Ohne den "Runden Tisch" zu 
informieren, wird zugleich beschlos-
sen, einen Nachrichtendienst und ein 
Organ für den "Verfassungsschutz" zu 
schaffen. Die Auflösung soll von ei-
nem Kontrollausschuß überwacht 
werden, in dem Vertreter der Partei-
en, der Bürgerbewegungen des "Run-
den Tisches", der Staatsanwaltschaft 
und der Polziei vertreten sind. 

26.12.: Am sowjetischen Ehrenmahl 
in Treptow kommt es zu neonazisti-
schen Schmierereien. Die SED ver-
sucht, sich als die konsequente antifa-
schistische Kraft darzustellen, die ent-
schieden den Kampf gegen neofaschi-
stische Tendenzen in der DDR führt. 
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Hierfür bedürfte es auch entsprechen-
der staatlicher Einrichtungen. 

27.12.: Der "Runde Tisch" fordert 
die Regierung auf, die Bildung eines 
Nachrichtendienstes und eines Amtes 
für Verfassungsschutz bis zu Neuwah-
len zurückzustellen. 

2.1. '90: Mit der Auflösung wird der 
Jurist Peter Koch, zuvor Leiter der 
Abteilung staatl. Notariate im Justiz-
ministerium, beauftragt. 

3.1.: Die 8 Oppositionsgruppen des 
"Runden Tisches" verlangen erneut 
von der Regierung, alle Schritte zum 
Aufbau eines Nachrichtendienstes und 
Amtes für Verfassungsschutz zu un-
terlassen. Sie verlangen eigene Ver-
treter zur Kontrolle der Auflösung des 
"Nasi" und den Nachweis, daß die 
Mitarbeiterdes in Auflösung befindli-
chen Nasi keinen Zugang zu ihren 
Waffen mehr haben. Der Regierungs-
vertreter hält an der Absicht fest, ent-
sprechende Ämter noch vor Wahlen 
aufzubauen. Die Auflösung des Nasi 
läuft an, "mehrere Funktionen seien 
auf andere Institutionen wie dem In-
nen- und Verteidigungsministerium 
übergegangen", ca. 400 Stasi-Objekte 
seien bereits für zivile Aufgaben 
übergeben worden - so der Regie-
rungsvertreter gegenüber dem "Run-
den Tisch". Erstmals werden von Re-
gierungsseite Zahlen genannt: von den 
ca. 85.000 hauptamtl. Mitarbeitern 
seien bereits 30.000 entlassen wor-
den, 22.500 würden in die Volkswirt-
schaft, das Gesundheitswesen und die 
Volksarmee eingegliedert. Mit den ca. 
109.000 sog. "inoffiziellen Mitar-
beitern" sei die Zusammenarbeit ein-
gestellt. Die regionalen Bürgerkomi-

tees, die die Auflösung des Stasi/ Nasi 
überwachen, erklären hingegen, nach 
ihrer Kenntnis sei die Zentrale in 
Berlin noch voll funktionsfähig. 

5.1.: Leipzig: Ein nationales Treffen 
aller Bürgerkomitees zur Überwa-
chung der Auflösung des Stasi ver-
langt u.a., die Weisung Modrows zur 
Bildung eines "Verfassungsschutzes" 
auszusetzen. Neofaschistischen Akti-
vitäten müsse man vowiegend poli-
tisch begegnen; ansonsten solle die 
Kriminalpolizei und eine Abteilung 
Staatsschutz im Innenministerium ge-
gen Neofaschisten vorgehen. 

6.1.: Der Regierungsbeauftragte Peter 
Koch kündigt an, daß alle Waffen des 
Stasi, die derzeit unter Verschluß 
seien, aus den Ämtern des Stasi abge-
zogen und der Volkspolizei zum Ver-
schluß übergeben würden. 

8.1.: Oppositionsgruppen und Regie-
rungsparteien des "Runden Tisches" 
beschließen, die Sitzung um eine Wo-
che zu vertagen, nachdem die beiden 
Regierungsbeauftragen zur Nasi-Auf-
lösung, Koch und Halbritter, nur un-
befriedigende Antworten gegeben ha-
ben. Innerhalb des "Runden Tisches" 
ist eine Arbeitsgruppe Sicherheit ge-
bildet worden. Bekannt wird ein Te-
legramm von Mitarbeitern des Stasi-
Amtes aus Gera, datiert vom 9.12.90 
und gerichtet an andere lokale Stasi-
Ämter, in dem aufgefordert wird, die 
Opposition zu "paralysieren". 

11.1.: Rund 20.000 Menschen de-
monstrieren in Ost-Berlin gegen die 
geplante Einrichtung eines Verfas-
sungschutzes und eines Nachrichten-
dienstes. Auch in Erfurt und Gera 
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demonstrieren Zehntausende, in Er-
furt und Ost-Berlin kommt es zu 
Warnstreiks. 

12.1.: Vor der Volkskammer revidiert 
Ministerpräsident Modrow seine Er-
klärung vom Tage zuvor (die Errich-
tung eines Verfassungsschutz-Amtes) 
und setzt den Neuaufbau aus. Darauf-
hin erklären CDU, LDPD und 
NDPD, die mit Rücktritt aus der Re-
gierung gedroht hatten, ihre weitere 
Mitarbeit. Zugleich verkündet Mo-
drow die Abberufung von Koch als 
bisherigem Regierungsbauftragten zur 
Stasi-Auflösung, da sich dieser "als 
nicht fähig und kompetent" erwiesen 
habe. 

15.1.: Modrow macht einen Good-
will-Besuch beim "Runden Tisch", 
Innenminister Ahrendt (PDS) gibt 
einen Bericht zur Sicherheitslage. Der 
stellvertr. Leiter des Sekretariats des 
DDR-Ministerrates, Sauer, infor-
miert den "Runden Tisch" über die 
Auflösung der Stasi. Postüberwa-
chung und Abhören von Telefonen 
seien im Nov. eingestellt worden 
(vgl. Dokumentation des Berichts in 
der FR vom 17.1.90). Am späten 
Nachmittag endet eine Demonstration 
in Ost-Berlin, zu der das Neue Forum 
aufgerufen hatte, im Sturm von Tau-
senden auf die Stasi-Zentrale in der 
Normannenstr. Vertreter der Opposi-
tionsbewegungen am "Runden Tisch" 
rufen zur Gewaltlosigkeit auf, brechen 
die Sitzung ab und eilen in die Nor-
mannenstr. Menschen werden nicht 
verletzt. Es entstehen Zweifel, ob 
nicht Stasi-Mitarbeiter selbst insbe-
sondere die Verwüstungen im Haus 
18 angerichtet haben. Ab sofort wird 

das riesige Gelände von Bürgerko-
mitees und Vopo kontrolliert. 

30.1.: Auf einer Pressekonferenz des 
Bürgerkomitees in der Stasi-Zentrale 
Normannenstr., ein Komplex mit ca. 
60 Gebäuden und ca. 3.000 Arbeits-
zimmern, in denen zuletzt rund 
33.000 Stasi-Mitarbeiter tätig waren, 
wird ein erster Einblick gegeben. Ca. 
100 Mitarbeiter des Bürgerkomitees 
beaufsichtigen hier die Auflösung, 
allein ca. 12 km laufende Akten sind 
vorgefunden worden. Nicht der Kon-
trolle durch die Bürgerkomitees un-
terworfen ist die Hauptbteilung Auf-
klärung, der Auslandsspionage-Zweig 
der Stasi mit ca. 4.000 Mitarbeitern, 
der dito im Gebäudekomplex Nor-
mannenstr. sitzt. In Ost-Berlin sind 
bisher ca. 600 Stasi-Objekte identifi-
ziert. 

5.2.: Werner Fischer, Sprecher der 
Arbeitsgruppe Sicherheit des "Runden 
Tisches", erklärt, daß das "Nasi" 
nicht mehr arbeitsfähig sei, seine 
Strukturen seien zerschlagen. 

8.2.: Der Ministerrat, der erstmals 
mit den 8 Ministern der Opposition 
tagt, beschließt die Bildung eines 
neuen staatlichen "Komitees zur Auf-
lösung des ehemaligen AfNS" unter 
Leitung von Günter Eichhorn, um die 
Stasi-Auflösung zu beschleunigen. 
Dieses Komitee ist dem Regierungs-
beauftragten Generaloberst Fritz Peter 
und dem Dreieerkomitee, zwei Reprä-
sentanten des "Runden Tisches" 
(Werner Fischer und Georg Böhm), 
dem Regierungsbeauftragten Fritz 
Peter sowie mit beratendem Status Bi-
schof Forck respektive seinem ständi-
gen Vertreter (Ullrich Schröter), ver-
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antwortlich. Dieses Komitee soll 
einen Arbeitsstab von 50-60 Mitar-
beiter erhalten. Die elektronisch ge-
speicherten Daten von ca. 6 Mio. 
Bürgern sollen möglichst schnell ge-
löscht werden. 

20.2.: Der "Runde Tisch" beschließt, 
daß alle elektronischen Datenträger 
bis zum 8. März mechanisch zerstört 
werden sollen. 

21.2.: Das Bürgerkomitee in Schwe-
rin meldet fiir seinen Bereich die 
Auflösung aller Stasi-Dienststellen. 

22.2.: Die "Berliner Zeitung" meldet, 
daß in der DDR noch immer "Abtei-
lungen, Einheiten oder Gruppen" der 
Stasi im Untergrund arbeiten würden. 
Die Bürgerkomitees in Ost-Berlin 
kommentieren die Meldung mit Skep-
sis. Der Leiter des "Regierungskomi-
tees zur Auflösung des AfNS", Eich-
horn, kündigt an, daß sein Komitee 
von 15 auf 170 Mitarbeiter verstärkt 
werden soll. Knapp 70% der ehemals 
33.000 Mitarbeiter der Stasi-Zentrale 
seien bereits entlassen. 

5.3.: Dankward Brinksmeier, Stu-
dentenpfarrer deR ESG, Mitglied der 
AG Sicherheit des "Runden Tisches", 
wird Regierungsbeauftragter im Mini-
sterium für innere Angelegenheiten. 
Er wird in allen Fragen, die die Auf-
lösung der Stasi betreffen, dem In-
nenminister Ahrendt "mit gleicher 
Kompetenz an die Seite gestellt". Im 
Konfliktfall soll Ministerpräsident 
Modrow miteintscheiden. Anlaß sind 
"Unregelmäßigkeiten" bei der Über-
führung von Stasi-Mitarbeitern ins 

Ministerium für innere Angelegen-
heiten. 

8.3.: Die Regierung Modrow ent-
pflichtet die ca. 109.000 "inoffiziellen 
Mitarbeiter" der Stasi, so daß sie von 
ihrer Schweigepflicht entbunden sind. 
Das Ost-Berliner Bezirksamt für Na-
tionale Sicherheit ist völlig aufgelöst, 
vom Personal der Stasi-Zentrale in der 
Normannenstr. sind knapp 90 % ent-
lassen. 

12.3.: In einem 26-seitigen Bericht, 
den Werner Fischer dem "Runden 
Tisch" zur letzten Sitzung vorlegt, 
wird bemängelt, daß wesentliche For-
derungen der AG Sicherheit bewußt 
umgangen worden sind. So seien insg. 
3.140 Stasi-Mitarbeiter vom Ministe-
rium für innere Angelegenheiten 
übenommen worden. Ganze Spezial-
bereiche sind unter neuem Namen na-
hezu komplett verdeckt weitergeführt 
worden, so die Spezialabteilung für 
Spionage- und Sicherungstechnik. Auf 
Bezirksebene sind ca. 96% der Mitar-
beiter entlassen. 

18.3.: Wahlen in der DDR 
Die Bürgerkomitees sollen bis zur 
Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses der neuen Volkskammer ihre 
Arbeit fortsetzen - so der von den 
neuen Volkskanunerparteien auf Ini-
tiative der Komitees gebilligte Auf-
trag. Damit sind gleichzeitig die Be-
triebe in der Pflicht, die für die Arbeit 
in den Bürgerkomitees freigesetzten 
Betriebsangehörigen weiter zu ent-
lohnen. 
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Gespräch mit der "Operativgruppe" der Arbeits-
gruppe Sicherheit des "Runden Tisches" zur Stasi-
Auflösung 

(Das Gespräch wurde am 15. März d.J. mit zwei Mitarbeitern geführt, 
die in der Stasi-Zentrale Normannenstraße die Auflösung überwach-
ten.) 

CILIP: Wann sind die ersten Bürger-
komitees gegen die Stasi entstanden? 

Operativgruppe: So um den 4. De-
zember herum. Es ging in den Südbe-
zirken los, in Erfurt, Leipzig usw., 
weil dort die Repression von der 
Staatssicherheit am stärksten war. 
Wenn die Montags-Demos erst ein-
mal etwas eingekreist haben, dann ist 
da nicht mehr viel zu verteidigen. Es 
sei denn, man greift zu den Waffen. 
Es kam hinzu, daß Leute, die gegen 
Eskalation von Gewalt waren, sich 
darum gekümmert haben, daß die Sa-
chen friedlich besetzt werden. 

CILIP: Wie war das in Berlin? 

Operativgruppe: In Berlin war die 
ganze Situation anders. Hier lief alles 
artig weiter bis Mitte Januar. Die 
Stasi hatte anderenorts jeweils einige 
größere Objekte - die kannte man, das 
war die Bezirksverwaltung und die 
Kreisverwaltungen. In Berlin war die 
ganze Stadt zersetzt von Objekten, zu-
sätzlich waren hier noch die zentralen 
Einrichtungen des Me - da wußte 
man nicht, wo man anfangen konnte. 
Aber irgendwann, für den 15. Januar, 
rief das Neue Forum zu einer friedli-
chen Demo auf, mit Phantasie "Gegen 
Stasi und Nasi". Die ist dann ein biß-
chen größer geworden, dann war die 
halbe Stadt hier, standen vor den To-
ren der Normannenstraße. Wir mut-

maßen bis jetzt, daß die Stasi selbst 
die Tore aufgemacht hat. Da ist ne 
ganze Menge plumpes dämliches 
Zeug passiert, was u.E. zum Spuren 
verwischen diente. Z.B. sind sinnlos 
Gebäude gestürmt worden, Leute sind 
gezielt ganz konkret da oder dahin -
es war recht eigenartig in dieser Si-
tuation. 

CILIP: Am 15. Januar, als Modrow 
zum "Runden Tisch" kam? 

Operativgruppe: Die vom "Runden 
Tisch" sind alle dann abends in die 
Normannenstr. gekommen und haben 
versucht, die Leute zu beruhigen, weil 
es wirklich drohte, zu eskalieren. Das 
Haus war ja bereits im Vorfeld von 
der Stasi im Großen und Ganzen ver-
lassen worden, aber einige wenige 
Sachverwalter waren noch drin. Da 
wollten welche die Wände besprühen 
und einige hatten vor, die Tore zuzu-
mauern, - damit haben sie auch ange-
fangen. Bloß dann stellte sich heraus, 
daß die eine Seite die Tore zugemau-
ert hatte, während andererseits die 
Massen weiter reinströmten. Nur war 
dann aber das Tor zugemauert. Eine 
fatale Situation eigentlich, keiner 
konnte vor und zurück, alles brüllte 
"Stasi raus". Für mich war anfangs 
besonders verwunderlich, da gingen 
plötzlich die schweren Eisentore auf 
und drinnen steht die Bereitschaftspo-
lizei. Ich dachte, nun wirds wohl los-
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gehen. Und was machten die? Die 
hielten kleine Deutschlandfahnen aus 
ihren Kasernenfenstern raus. Das sollte 
wohl ein Friedensangebot sein. Das 
war dann diese Bereitschaftspolizei. 
Die sind voll akzeptiert, nicht an-
gepöbelt worden. 

CILIP: Das ist ja ein Phänomen, daß 
die Kritik an der Vopo in diesen Mo-
naten sehr zurückhaltend war. War 
dies ein taktisches Verhalten, um zu 
verhindern, daß die beiden Apparate 
den Schulterschluß machen oder ent-
spricht die vergleichweise geringe 
Kritik an der Vopo der realen Situa-
tion? 

Operativgruppe: Wenn man alles 
kritisieren würde, was mit der Staats-
sicherheit zusammenhängt, dann 
müßte man das ganze Land auflösen. 
Die Vopo ist so feingliederig vom 
Stasi durchsetzt, das wußte man und 
man hat gesagt, irgendwo muß man 
eine Grenze ziehen. Und die Vopos 
fühlten sich in vielen Situationen 
selbst mißbraucht. Auch die Demon-
strationen sind ja durch die Staatssi-
cherheit selbst provoziert worden. 
Kritische Situationen wurden herbei-
geführt von irgendwelchen Stasi-
Leuten, die in der Demo mit dem 
Auftrag drin waren, aus einer friedli-
chen Demonstration eine ernst-
zuwerdende zu machen. Und da sind 
die Stasi-Leute automatisch mit der 
Polizei zusammengestoßen und ich 
glaube, daß die Vopos das mitgekriegt 
haben. 

CILIP: War das Neue Forum am 15. 
Januar darauf vorbereitet, ein Bürger-
komitee zu bilden? 

Operativgruppe: Nein, nur als der 
Sturm passierte, haben wir erklärt, 
wir brauchen jetzt ganz dringend 
Leute, die sich melden und die bereit 
sind, in irgendeiner Weise mitzuar-
beiten. Das ist natürlich alles ohne 
jegliche Sicherheitsüberlegungen und 
-maßnahmen passiert und war schon 
sehr bedenklich. 

CILIP: Wie hat sich das dann konso-
lidiert? 

Operativgruppe: Das bildete sich 
dann Stück für Stück raus. Es wurden 
dann immer mehr, war nicht mehr 
übersichtlich. Dann bildeten sich ein-
zelne Arbeitsgruppen, die wußten 
voneinander nichts, die arbeiteten im 
Prinzip gegeneinander, mißtrauten 
einander. Da waren einige wirklich 
sehr ungeschickt dabei, so daß dann 
vermutet wurde, daß die wohl einge-
schleust seien. Wir hatten keine Mög-
lichkeit zur ernsthafter Per-
sonalüberprüfung. 

CILIP: Wie hat es dann das Bürger-
komitee geschafft, eine arbeitsfähige 
Gruppe zusammenzubekommen? 

Operativgruppe: Das Problem bei 
solchen Sachen ist immer wieder, daß 
Du feststellst, daß komischerweise 
nur die Linken am konstruktivsten ar-
beiten, obwohl die meisten von denen 
Opfer waren - aber Randale haben am 
15. wirklich nur die Rechten gemacht. 
Die sind mit deutsch-nationalen Fah-
nen hier durchs Terrain gelaufen, um 
jetzt hier ihr Wachen kühlen, als es 
um nichts mehr ging. Auch hier in 
dieser Gruppe sind keine Rechten. 
Von der CDU ist keiner da, nicht 
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vom Demokratischen Aufbruch, die 
DSU gibts überhaupt nicht. 

CILIP: Und gibt es auch eine per-
sönliche Motivation mitzuarbeiten? 

Operativgruppe: Nun, irgendwie ha-
ben die einen mitgemacht und die an-
deren haben sich verweigert. Du hast 
Dich eben jahrelang zu wenig ge-
wehrt, sagst du dir. Dann mußt du 
jetzt eben was machen. Es gibt jetzt 
viele an der Spitze der Opposition, die 
haben viel mehr gelitten. Ich bin nie 
im Knast gewesen. Ich bin zwar ver-
hört worden, aber ich habe mir dann 
gesagt, du hast Frau und Kinder und 
so weiter, ... dann hast du immer 
wieder den Schwanz eingezogen, hast 
zwar nach 14 Tagen oder nach 4 Wo-
chen das nächste Ding gemacht, aber 
immer auch die Grenze beachtet. 

CILIP: Wie sieht die innere Organi-
sation des Komitees hier in Berlin 
aus? 

Operativgruppe: 
Es gibt erstmal die Bürgerkomitees, 
die sich landesweit in allen Bezirken 
organisiert haben. Wir sind heute hier 
das "Komitee zur Auflösung des 
Stasi", und das ist ja schon wieder 
dieses staatliche Gegenüber. Wir ha-
ben eine Zeit lang hier wirklich mit 
artistischen Akten diese ganze Kon-
troll- und Auflösungarbeit betrieben 
und sind einfach arbeitsmäßig  nicht 
mehr hinterhergekommen. Da wurde 
nach Vereinbarungen zwischen der 
Regierung Modrow und dem "Runden 
Tisch" ein "Komitee zur Auflösung 
des Stasi" gegründet. Und das ist 
eigentlich in dem Sinne kein 
Bürgerkomitee mehr. Das ist schon 

wieder ein Staatsakt. Wenn man sich 
unsere Besetzung anguckt, dann merkt 
man, daß wir hier schon wieder nicht 
mehr die sind, die es eigentlich sein 
müßten. Es müßten viel mehr Leute 
aus den Bürgerkomitees hier 
reinwachsen. Es tauchen schon wieder 
in diesem 200 Mann-Grüppchen die 
alten Leute auf: die Juristen, 
ordentliche Beamten und viele 
Mitarbeiter des ehemaligen MfS. 

CILIP: Wer entscheidet, welche 
Leute bei der Stasi-Auflösung mitar-
beiten? 

Operativgruppe: Eigentlich ist unser 
Einfluß groß. Ich werde dreimal die 
Woche angesprochen, ob ich nun 
endlich hier fest mitmachen will. Das 
Problem ist, die Leute, die es eigent-
lich machen müßten, sind grundweg 
irgendwelche Pazifisten, Leute aus ir-
gendeiner anderen Szene, die leben 
ganz anders. Die sind nicht in der 
Lage, von früh um sieben bis fünf 
Uhr hier an irgendeinem Schreibtisch 
zu sitzen. Und die Beamten, die jetzt 
überall aus den Ämtern fliegen, die 
stehen hier Schlange, um den Job zu 
kriegen. Die sind überhaupt nicht 
motiviert, die waren nie Opfer, die 
haben keine Schuld abzutragen. 

CILIP: Wie schätzt Ihr die Situation 
nach den Wahlen ein? 

Operativgruppe: Ich glaube, daß es 
hier eine rein bürokratische Organisa-
tion wird. Das Risiko ist enorm hoch. 
Man weiß natürlich nicht, wie die 
Regierung reagiert. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß ich hier die Macht 
übernehme und mir einen Sicherheits-
apparat gefallen lassen würde, den ich 
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nicht unter Kontrolle habe. Also muß 
die neue Regierung irgendetwas ma-
chen. 

CILIP: Welche Funktionen habt ihr 
als Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Si-
cherheit des "Runden Tisches" heute? 

Operativgruppe: Die Arbeitsgruppe 
Sicherheit ist eine Truppe, die jetzt 
theoretisch landesweit agieren darf. 
Von der Menge her kannst du das 
natürlich nicht. Da ist eine Gruppe 
dabei, die kümmert sich um die gan-
zen Bunker und Nachrichtentechnik. 
Andere versuchen hier, die ganzen 
krummen Geschäfte rauszukriegen. So 
wurden jetzt irgendwelche Betriebe 
gegründet, die praktisch ganze Stasi-
Abteilungen übernommen haben. Es 
ist praktisch so, daß wir auf Zuruf 
Stichproben machen. Hier kommen 
auch alle möglichen Bürger hin, die 
sagen, da ist das und das. Von uns 
fahren dann Leute einfach mal raus, 
gucken sich die Sachen an und schrei-
ben Protokolle, die gemeinsam aus-
gewertet werden. 

CILIP: Wie habt Ihr konkret die 
Auflösung des Stasi angepackt? 

Operativgruppe: Anfangs sind wir 
daran gegangen, die "Entwaffnung" 
der Stasi zu überprüfen. Die Staatssi-
cherheit hat ja viele Aufgaben, die 
woanders Polizeiarbeit sind, - be-
stimmte Polizeiarbeiten am Flughafen 
oder Personenschutz. Wenn du das 
komplett auflöst, dann fehlt, da ir-
gendwas. Wenn du jetzt so einen Be-
reich hattest, dann haben wir uns hin-
gesetzt, nehmen wir jetzt das Mi-
nisterium für Innere Angelegenheiten, 
und dann wurde gesagt, die und die 

neuen Aufgabengebieten, die werden 
jetzt dem Ministerium übertragen. 
Und dazu müssen die natürlich auch 
Leute haben - und damit geht das los. 
Die haben dann 60 Kriminalisten be-
antragt, die sie ganz dringend 
bräuchten, nur die können die Er-
mittlungen machen. Die Kriminalpo-
lizei sei technisch überhaupt nicht in 
der Lage dazu. Dann haben wir uns 
auf bestimmte Bedingungen geeinigt: 
z.B. dürfen die übernommenen Stasi-
Leute keinerlei Leitungsfunktion 
übernehmen, müssen nachweislich 
Spezialisten sein, die bei der VP nicht 
vorhanden sind, sie müssen vom 
neuen Kollektiv akzeptiert werden 
usw. Auf diese Sachen haben wir uns 
geeinigt. Eine Forderung war übri-
gens auch, daß die Arbeitsgruppe Si-
cherheit jeweils von den Einstellungs-
gesprächen informiert werden muß 
und bestimmte Protokolle geführt 
werden. Nichts von alledem ist er-
folgt. Irgendwann kriegten wir so 
einen Wisch, daß sie insgesamt 115 
Objekte übernommen haben und 
1.500 Fahrzeuge und 3.000 und noch 
mehr Spezialisten. Und da haben wir 
jetzt versucht, so Stichproben zu ma-
chen, und da stellte sich raus, daß es 
erstens weder alles Spezialisten wa-
ren, noch daß sie nicht in Leitungs-
funktion eingestellt waren. Alle Be-
dingungen, die wir gestellt haben, 
wurden knallhart nicht erfüllt. Dies 
führte zur Beschwerde beim Innenmi-
nister und der Einsetzung von 
Brinksmeier, einem Mitglied der AG 
Sicherheit, der jetzt praktisch neben 
dem Innenminister steht. 

CILIP: Die kontrollieren jetzt auch 
die Einstellungen? 
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Operativgruppe: Die könnten das 
jetzt theoretisch auch alles wieder zu-
rückdrehen. Brinksmeier sitzt jetzt 
praktisch schon da und Minister Ah-
rend, der darf nur noch unterschrei-
ben, wenn Brinksmeier die Unter-
schrift mitträgt. Und wenn die sich 
nicht einigen können, dann muß Mo-
drow dazu kommen. Wenn ich jetzt 
bei der Auflösung Probleme mit der 
Polizei habe, dann rufe ich Brinks-
meier an. 

CILIP: Wie ist das mit der Spionage-
abteilung ? Sie operiert ja, sagen 
manche Leute, noch so gut wie im 
Dezember oder vorher. 

Operativgruppe: Es wurden alle 
möglichen Versuche unterbreitet, 
diese Abteilung am Leben zu halten 
und es muß irgendwo gelungen sein. 
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine 
Sonderregelung getroffen, daß deren 
Auflösung besonders lange dauern 
darf, weil du kannst deren Leute im 
Ausland mit ihren Familien nicht in 
der Luft hängen lassen. Du willst, daß 
der Schwachsinn aufhört, aber Men-
schen ausliefern, willst Du auch nicht. 
Es wurde angeboten, zu reduzieren. 
Jetzt hat man sich auf eine Notbesat-
zung geeinigt, mit stark verringertem 
Personal, die die Auflösung betreibt. 
Aber inwiefern das alles kontrollier-
bar ist? 

CILIP: Das ist gewissermaßen eine 
Grundsatzentscheidung, zu sagen, das 
wichtigste ist erstmal die Inlandstätig-
keit des Stasi? 

Operativgruppe: Ich habe da einen 
hohen HVA-Offizier (Hauptabteilung 
Aufklärung), mit dem ich zusammen 

Kaffee trinke und mich unterhalte. 
Das sind wirklich Geheimdienstler. 
Die können heute noch nicht verste-
hen, daß damals die Hauptabteilung 
Aufklärung ins MfS eingegliedert 
wurde. Es gab im Grunde genommen 
in der Staatssicherheit zwei Bereiche, 
wo du sagen kannst, das war Geheim-
dienst, die HVA und die Spionageab-
wehr. Und die haben sich auch mit 
anderen Abt. des MfS überhaupt nicht 
verstanden. Ich habe mich auch schon 
mit mehreren sog. Auslandsaufklärern 
unterhalten, die eindeutig Angebote 
haben aus dem Westen: 100.000 DM, 
wenn ihr kommt, nur dafür, daß ihr 
kommt. Und die gehen nicht. Große 
Leute sind noch nicht abgehauen von 
der Auslandsspionage. Die Motiva-
tion der Leute ist eine ganz andere. 
Innerhalb der DDR konntest du inof-
fizielle Mitarbeiter krumm machen. 
Die haste erpreßt, hast falsche Sachen 
zusammengezimmert. dies konntest du 
in der HVA einfach nicht machen! 
Wenn einer ins Ausland gefahren ist 
und der wäre abgesprungen vom Zug, 
wäre die ' Sache gegessen gewesen. 
Also, ich gehe davon aus, daß große 
Teile der HVA zum KGB gegangen 
sind. Ja, na und? 

CILIP: Welche Rolle spielen die 
Staatsanwälte? 

Operativgruppe: Das ist sehr unter-
schiedlich. Es gibt Staatsanwälte, die 
rennen vorneweg, die reißen Türen 
ein, die sind aber leider sehr selten. 
Meist haben wir diese laschen Typen, 
die hängen rum, die haben ein biß-
chen schlechtes Gewissen und begrei-
fen gar nicht, daß sie ihren Chefs von 
vorgestern an die Wäsche sollen. 
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CILIP: Gibt es einen formellen Be-
schluß über Eure Kompetenzen, z.B. 
den Staatsanwälten gegenüber? 

Operativgruppe: Wir haben das 
Problem, daß wir im rechtsfreien 
Raum arbeiten und daß Kompetenzen 
nicht geklärt sind und wir unter 
Handlungszwang stehen. Es gibt im-
mer wieder so Typen unter den 
Staatsanwälten, die dann feststellen, 
jetzt seid ihr zu weit gegangen, wenn 
wir z.B. etwas beschlagnahmt haben. 
Aber die Tatsache war doch, daß der 
Staatsanwalt das schon sechs Wochen 
davor beschlagnahmen wollte, nur der 
hats nicht gemacht. Also hätte doch 
etwas gegen den Staatsanwalt einge-
leitet werden müssen wegen mangel-
hafter Dienstausführung. Dies ist eine 
Frage des Durchsetzungsvermögen. 
Du mußt sie anweisen. Na ja, ein 
Weisungsrecht in dem Sinne hatten 
wir natürlich nicht. Die sind schon 
mitgekommen wie die Dackel. 

CILIP: Und wenn ihr Sachen, Perso-
nen, Vorfällen auf die Spur gekom-
men seid, wo Ihr den Eindruck hattet, 
das ist strafbar, wenn ich einen ver-
höre. Habt Ihr dann den Staatsanwalt 
geholt? 

Operativgruppe: Im Prinzip haben 
wir das bis jetzt gesammelt. Der 
Staatsanwalt müßte schon selbst daran 
gehen, bei dem Wissensstand, den er 
hat - nur macht er nichts. Um mit ei-
nigen Sachen durchzukommen, muß 
ich dem Staatsanwalt sagen, das und 
das will ich haben, und ich will auch 
ein Ermittlungsverfahren. Das haben 
auch viele Bürgerkomitees gemacht. 
Manchmal lohnt es sich auch einfach 
nicht. Wir haben z.B. mehrere Stasi-

Mitarbeiter erwischt, die noch Akten 
vernichtet haben, nachdem die An-
weisung kam, daß dies verboten sei. 
Was machst du aber mit solchen nie-
deren Chargen, die in ihrer Angst ir-
gendwelches Zeug vernichten? Die 
zittern dann und sind ganz aufgeregt 
und haben einen roten Kopf. 
Auf die Großen mußt Du Jagd ma-
chen. 

CILIP: Wie ist es mit der Bereitschaft 
der alten Stasi-Beschäftigten, jetzt an 
ihrer eigenen Auflösung mitzuarbei-
ten? 

Operativgruppe: Viele dieser Leute 
haben mit dem System eigentlich ge-
brochen, wollen damit nichts mehr zu 
tun haben. Es kommt hinzu, daß die 
Stasi geheimdienstlich strukturiert 
war, das heißt, die Mitarbeiter auch 
voneinander abgeschottet waren. Klar 
gibt es ein paar Überschneidungen. 
Ich habe am Anfang lange suchen 
müssen, einen zu finden, der als Ein-
zelner mir fast die gesamte komplette 
Struktur der Stasi erklären konnte. 
Von den unteren Leuten kommt 
nichts. Ich habe es mir natürlich an-
gewöhnt, recht bald richtig journali-
stisch zu recherchieren, damit die Sa-
che hart wird, und dann merkst du 
dann öfter, daß Leute mauern, daß sie 
Halbwahrheiten erzählen, daß sie auch 
lügen, daß sie nichts erzählen wollen, 
nichts erzählen können. 
Aber du erfahrst jede Menge über 
Struktur und über Motivation, Werto-
rientierung und wie das Selbstkonzept 
zusammengestürzt ist - und das ist si-
cherlich auch hochinteressant. 

CILIP: Ist noch ein starkes Interesse 
der Bürger an der Auflösung der Stasi 
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zu erkennen, kommt noch deutliche 
Unterstützung? 

Operativgruppe: In letzter Zeit kann 
man davon ausgehen, daß alles doch 
irgendwie eingelullert ist. Wir haben 
das auch irgendwie laufen lassen, weil 
wir keine weitere Panik und Hektik 
haben wollen, wir haben keine Angst 
vor einer Reorganisation im Moment. 
Die meisten haben angefangen, sich 
wieder einzurichten, sich um den po-
litischen Tanz zu scharen, sich nicht 
um unsere Arbeit zu kümmern. Viele 
Parteien haben hier nie mitgemacht, 
z. B . der "Demokratischer Aufbruch" 
oder die CDU. 

CILIP: Wird es nach 40 Jahren Er-
fahrung mit dem Stasi in der Bevölke-
rung genug Widerstand geben, falls 
ein neuer politischer Überwachungs-
apparat, ein 'sogenannter Verfassungs-
schutz etwa, neu aufgebaut werden 
sollte? 

Operativgruppe: Es gibt ein linkes 
Spektrum, das zur Zeit unheimlich 
viel zu sagen hat, aber die spielen in 
der Masse überhaupt keine Rolle. Die 
Leute wollen jetzt endlich reich sein. 
Denen ist das scheißegal, und den 
Verfassungsschutz gibt es in allen 
Ländern, warum bei uns nicht? 

CILIP: Wer entscheidet über den 
Quellenschutz nach welchen Krite-
rien? 

Operativgruppe: Was den Quellen-
schutz angeht, so ist dies ein gewalti-
ges Problem. Wir fürchten, daß wir 
auf einen Bürgerkrieg hintreiben, 
wenn die Namen der Spitzel bekannt 

würden. Es würden sich schon Leute 
finden, die einen Stein in die Hand 
nehmen und schmeißen. Nur ist es ja 
unser Anliegen gewesen, daß wir, 
egal was wir hier machen, es auf je-
den Fall gewaltlos betreiben. Und 
wenn du das machen willst, dann ver-
pflichtest du dich - mehr pro forma, 
ich habe nie etwas unterschrieben -
daß du keine Namen und Personen-
daten rausgibst. 

CILIP: Wie steht Ihr zur Frage der 
Aktenvernichtung? 

Operativgruppe: Ich gehe davon aus, 
daß die wirklich heißen Sachen weg 
sind. Wir müssen einen Weg finden, 
das Zeug zu schützen. Daß wir aber 
ernstzunehmend das Material vor dem 
Bundesnachrichtendienst schützen 
könnten, glaube ich nicht. Das, was 
die wissen wollen, wissen die schon. 
Ich gehe davon aus, die kriegen jetzt 
so viele Informanten von Stasi-Leu-
ten, die noch mal was verkaufen wol-
len. Das einzige, was wir im Fall ei-
ner Vernichtung nicht mehr haben, ist 
die Möglichkeit, vernünftig zu recher-
chieren und vernünftig aufzuarbeiten. 
Wenn es nach mir ginge, erhielte je-
der seine Akte. Die Konsequenzen 
muß doch jeder mit sich selbst abma-
chen. Ich meine, es gab genügend Ru-
fer aus der Wüste, die schon die ganze 
Zeit gesagt haben, daß das System 
korrupt ist, daß sie sich bereichern, 
daß die Stasi menschenverachtend und 
feindlich ist. Ich bin dafür: jedem 
seine Akte. 

CILIP: Geht das denn überhaupt? 
Beim VfS ist die Aktenführung so be-
scheuert, daß dies technisch kaum zu 
machen wäre. 
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Operativgruppe: Selbstverständlich 
hast Du nicht irgendwo einen großen 
Hefter, den du nimmst und das ist 
jetzt deine Akte. Du bist hier gespei-
chert, in der Abteilung, und da, da, 
da; das alles zusammenzusammeln, 
das wird schon dauern. 

CILIP: Und diese Fragen sind noch 
völlig offen? 

Operativgruppe: Ja, alles was da 
bisher von der AG Sicherheit disku-
tiert wurde, waren mehr oder weniger 
nur Vorschläge - bis auf den Punkt, 
daß alle elektronischen Datenträger 
vernichtet werden sollten und inzwi-
schen wurden, um einen Schnellzu-
griff durch andere Geheimdienste zu 
vermeiden. 
Es bestand für uns die Forderung, daß 
man uns garantieren sollte, daß alles 
nochmal in Schriftform vorliegt. 

CILIP: Ist klar, daß die Akten auf je-
den Fall erhalten bleiben ? 

Operativgruppe: Es wird dahinge-
hen, daß die neue Regierung so einen 
Stufenvorschlag macht. Ich bin mitt-
lerweile dafür, daß das, was wir hier 
noch haben, zu sichern und zu erhal-
ten ist. Aber ob das praktikabel ist? 
Die Vorschläge zur Aktenvernichtung 
kommen immer aus ganz bestimmten 
politischen Ecken. Da hast du schon 
Schwierigkeiten mit. PDS und die 
ehemaligen Blockparteien schlagen 
immer vor, alles zu vernichten. Das 
sehe ich gar nicht ein. Nur hast Du ja 
nie den Nachweis, was echt ist - das 
sieht man jetzt mit dem Schnur. Jetzt 
kann es genauso passieren, daß im 
Laufe der Zeit durch irgendwelche 
Leute da gefälschte Dinger reinkom-

men und dann werden die Leute bear-
beitet, die eigentlich sauber sind. 

CILIP: Bürgerkomitees haben sich 
nicht nur zur Auflösung der Stasi ge-
bildet. Welche Chancen gibt Ihr den 
Bürgerkomitees nach den Wahlen und 
neben den Parteien? 

Operativgruppe: Ich denke, daß sich 
da irgendwas etablieren wird, wie 
drüben die Alternative Liste. Die 
werden sich von einigen Leuten tren-
nen und irgendwann formieren. Das 
hat bei Euch über sechs Jahre gedau-
ert und kann bei uns nicht in sechs 
Wochen passieren. Da sind ja wirk-
lich gute Leute bei, die in der Lage 
sind, hier was auf die Beine zustellen. 
Das wird sich bilden, ist doch alles 
verboten worden über die Jahre. Daß 
man sich in Wohngebieten organi-
siert, am Prenzlauer Berg natürlich 
stärker als in Marzahn, das kommt 
schon. Da ist eine ganze Menge in 
Bewegung, ich hoffe auch, daß uns 
die Apo-Zeit noch bevorsteht. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Stichwort Gewaltenteilung: 
Berlins Verfassungsschutz drängte Beamten zur Lüge vor Gericht -
verdeckter Ermittler legte unter falschem Namen falsches Gestän-
dnis zu Mai-Krawallen ab 

ojw BERLIN, 16. September. Um ein 
mildes Urteil zu erlangen und damit den 
Polizeidienst nicht quittieren zu müssen, 
hat ein verdeckter Ermittler des West-
Berliner Verfassungsschutzes auf Be-
treiben seiner Vorgesetzten Straf-
taten gestanden, die er überhaupt nicht 
begangen hatte. Die Sache spielte sich 
um die Mai-Krawalle 1988 in Kreuzberg 
ab. 

Wie eine von Innensenator Erich Pät-
zold (SPD) eingesetzte Projektgruppe zur 
Untersuchung des Verfassungschutzes 
(VS) herausfand, wurden in die Hinter-
gründe weder Polizei noch Staatsanwalt 
oder Richter eingeweiht. Das gesamte 
Täuschungsmanöver war von der VS-
Spitze seinerzeit als „rechtlich unproble-
matisch" eingestuft worden. 

Ein uniformierter Polizeibeamter, der 
den auf der Flucht vor einem Trupp „ag-
gressiver Polizeikräfte" gestürzten, zivil-
gekleideten Ermittler festgenommen hat-
te, hatte seinerzeit zur Protokoll gegeben, 
er habe „einwandfrei die Ausholbewe-
gung und das Werfen des Steines" durch 
den Ermittler gesehen und sei bei der 
Festnahme „wildem Umherschlagen" und 
„gezielten" Fußtritten „gegen den Unter-
leib" durch ihn ausgesetzt gewesen. 

Demgegenüber hatte der verdeckte Er-
mittler, der an diesem 1. Mai dienstlich 
Gewalttäter beobachten sollte, seinen VS-
Vorgesetzten gegenüber den angeblichen 
Steinwurf sowie jegliche Gewaltanwen-
dung von Anfang an bestritten und das 
Geschehen nach seinem Sturz so geschil-
dert: „Im nächsten Augenblick war der 
Beamte schon über mir und schlug mit 
seinem Schlagstock mehrfach auf mich 
ein, wobei er auf die Körperteile unter-
halb des Kopfes zielte... Weitere Polizei-
beamte schlugen ebenfalls auf mich ein_ 
Anschließend wurde ich hochgezerrt und 
zu einem Einsatzfahrzeug gebracht-. 
Während der Fahrt wurde ich als ‚Fußab-
treter' benutzt. Ein Fuß eines Beamten 
stand auf meinem Kopf, während der 

Fuß eines anderen Beamten auf meiner 
rechten Wade stand." 

Um den Mann vor der Enttarnung zu 
bewahren, hatte die West-Berliner VS-
Spitze damals laut Ermittlungen der Pro-
jektgruppe zunächst erwogen, daß ihr 
verdeckter Ermittler, der der Polizei 
seine tatsächliche Identität verschwiegen 
hatte, „zwar kein Geständnis ablegen, 
aber flexibel auf die Anschuldigungen 
reagieren solle". Als die Anklageschrift 
jedoch ausschließlich den Angaben des 
uniformierten Polizisten Glauben schenk-
te und die des (immer noch getarnten) V-
Mannes als „reine Schutzbehauptungen" 
wertete, hätten die VS-Vorgesetzten „fest-
gelegt, daß der angeschuldigte Beamte 
gegenüber der Staatsanwaltschaft Ge-
ständnisbereitschaft in Teilbereichen de-
monstrieren sollte. In verschiedenen Vor-
gesprächen wurde schließlich die Zusage 
des ermittelnden Staatsanwalts erreicht, 
daß das Verfahren nicht mehr in allen 
vorgeworfenen Delikten fortgeführt wür-
de, wenn sich der Angeschuldigte zum 
Geständnis bereit fände". 

Entsprechend fiel dann das Urteil aus: 
Der verdeckte Ermittler brauchte den 
Dienst nicht zu quittieren, was bei einer 
ohne „Geständnis" zu erwartenden Frei-
heitsstrafe von mehr als einem Jahr au-
tomatisch der Fall gewesen wäre. „Die 
Verurteilung des Beamten unter falscher 
Identität" und auf der Grundlage eines 
„falschen Geständnisses", so die Projekt-
gruppe, sei vom Verfassungschutz „be-
wußt in Kauf genommen" worden. 

Die unter dem früheren Innensenator 
Heinrich Lummer (CDU) ausschließlich 
gegen Linksextremisten installierte 
VS-Gruppe verdeckter Ermittler — „ein 
bis dahin nachrichtendienstlich uner-
probtes Mittel" (Projektgruppe) — ist in-
zwischen aufgelöst. Pätzold kündigte an, 
er wolle von der Justiz prüfen lassen, ob 
es sich bei dem Fall um Strafvereitlung 
im Amt oder um ein anderes Delikt han-
dele. 

aus: Frankfurter Rundschau, 12.2.90 
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"Verfassungsschutz" in Berlin-West 
Die Crux mit der Akteneinsicht 

von Catharina Kunze 

"Die zu unrecht und ohne jeden Wert gesammelten Unterlagen und 
Daten über zahllose Bürger müssen ... offengelegt und gelöscht 
werden", hatten die Berliner Koalitionsparteien SPD und AL im 
März 1989 zum Punkt "Verfassungsschutz" in ihre Vereinbarungen 
geschrieben. Angesichts der über 100.000 Bürgerinnen, die beim 
Berliner LfV registriert sind, machte die Losung "Jedem Bürger 
seine Akte" schnell die Runde. Seit einigen Monaten dürfen Bürge-
rinnen nun unter Aufsicht von Mitarbeitern des LfV Kopien ihrer 
VfS-Akten einsehen. So manche Seite wurde herausgenommen, 
vieles aus Gründen des Quellenschutzes geschwärzt - aber immer-
hin, es ist ein Anfang. Unserer Bericht nennt einige Probleme und 
gibt ein paar Hinweise für jene, die demnächst ihre Akten einsehen 
wollen. 

I. Probleme 

Nicht gerechnet hatten die Politike-
rinnen bei ihrer Koalitionsvereinba-
rung allerdings mit dem Verfassungs-
schutz selbst. Gerade so, als hätte 
man dort bereits seit langem mit der-
artigem gerechnet, macht schon die 
im Amt gepflegte Aktenhaltung den 
ersten Strich durch die schöne Rech-
nung. Direkte Personenakten, die man 
nach den Gesetzen der Logik erwarten 
konnte, werden nur in begrenztem 
Umfang geführt. Das Gros der Infor-
mationen ist in sogenannten Sachakten 
zusammengetragen - ein Sammelsu-
rium von Spitzelberichten, Zeitungs-
schnipseln, Broschüren und amts-
wahrhaftigen Auswertungen. Derar-
tige Machwerke allen darin Verzeich-
neten zu übersenden, verbietet sich 
bereits aus Datenschutzgründen. 
Der zweite Faktor, mit dem niemand 
rechnen konnte, ist das überwiegende 

Desinteresse der Berlinerinnen an 
eben diesen Auskünften. So haben 
nach ca. einem Dreivierteljahr Aus-
kunftspraxis bisher nur ca. 600 Bür-
gerinnen um Aktenauskunft und -ein-
sicht nachgefragt. Selbst die Alterna-
tive Liste und die TAZ bringen die 
geringe Energie kaum auf, die Moda-
litäten für die Einsicht in die eigenen 
Akten auszuhandeln. Berlins Auto-
nome wittern ohnehin nur Lug und 
Trug hinter der ganzen Sache und 
verweigern sich dementsprechend. 
Auf diese Weise ist in Berlin eine ab-
surde Situation entstanden: das LfV, 
von seiner neuen Führung gemäß den 
politischen Vorgaben auf Bürger-
freundlichkeit getrimmt, bemüht sich, 
auf dem Wege der Auskunft auch 
gleich öffentlichkeitswirksam Ballast 
abzuwerfen, indem man nach der 
Auskunft stets auch auf die Einwilli-



NG Einsender Referat, Sachgebiet, Az, Datum Zu überprüfen durch: 

A 4 

D 
NA Name 0 — Familamnome, 1 •• Gehurtgnom, 2 ae.ell./verw., 3 Mim-, Arb. Norne, 4 Spilaname, 5 '7 

VN Vornan e 16 Rufname, 7 weihe Vornomen, 1.- Paironym, 9 •• Aliai•, Arb.-Kamel GD 
Geboi 

GO Geburt ort IGL I Peg.Bez/Geburtsld BR Beruf 

.4 
WO Wohno t I WL 1 Reg.Bez/Wohnland AD Straße Haus-hl 

4
(nur aunfüllen, eenn Merimalverkarlung vorgesehen( AZ I 
Organisationezugehörigkeit 

A I 
Objektart Objektbereich 

M W D 

Funktion shi I Personenn 

Auch genannt _ r 

10.1 01 
19 r0 - 

Tätigkeitsgebiet 

Telefon Kfz. 

‘1 

B i AL NB
SA I Ar. der Anfrage 0 1 2 3 1 

A -> prt, A :.; R TEL Kfz Kto S 1f 

0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 t 



Bürgerrechte & Polizei 35 63 

d.h. Anfangsdatum 

Hinweis auf ggf. vorhandene 
weitere Akten und/oder Karteien 
(z.B. PAK: Personenarbeits-Kartei) 

Besonderheiten (siehe S.64) 

Aktenzeichen der zum Anfangs-
Datum gehörenden 1.Akte 

betr.: Inhalt der Anfrage 

hier erscheint Kürzel des betr. 
Landesamtes für Verfassungsschutz 

betr.: Anfrage anderer Behörden 
Standard-Angaben 

Personen-Zentral-Datei 

gung zur Vernichtung drängt. In Ge-
sprächen unter "vier Augen" träumen 
Mitarbeiter des LfV gar von großan-
gelegten Aktenverbrennungen mit 
Blitzlichtgewitter in der Müllverbren-
nungsanlage oder ähnlich spektakulä-
ren Aktionen zur eigenen "Reinwa-
schung". 
Nur, kaum jemand will bisher die an-
gebotenen Auskünfte erteilt bekom-
men und jene, die sich für ihre Akten-
einträge interessieren, widersprechen 
zumeist einer Vernichtung und bemü-
hen sich um die Überstellung des 
Aktenmaterials an das Berliner Lan-
desarchiv, um den großen teils ge-
ballten Unfug einer späteren Ge-
schichtsschreibung zu erhalten. Das 
Landesarchiv selbst hat sich an dieser 
Debatte bislang noch nicht beteiligt. 

2. Einige Hinweise für Auskunft-
suchende 

• Die PZD-Kartei 
Ungeachtet des Nadis-Systems erfolgt 
auch heute noch die Erschließung der 
Akten über eine Personenzentral-Datei 
(PZD) in Karteikartenform. Diese 
Karteikarte, bundeseinheitlich von der 
Bundesdruckerei gefertigt, ist der 
Schlüssel zu den Personen- und 
Sachakten. Wir haben sie auf der 
gegenüberliegenden Seite 62 im 
Faksimile nachgedruckt und raten 
allen Besuchern beim VfS, sich 
hiervon eine Kopie zu ziehen und 
beim Besuch die Daten aus der 
eigenen PZD-Karte in dieses Blatt zu 
übertragen, da das Amt bisher nicht 
bereit ist, Kopien herauszurücken. 
Soweit für uns die Rubriken dieser 
Karte zu entschlüsseln waren, haben 
wir sie erläutert. 
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* Die Aktenzeichen 
Was wäre eine Behörde ohne Akten-
zeichen? Hier einige Erläuterungen zu 
denen des Berliner LfVs: 
Beispiel: 086-S-60188-394/77 
Hiervon bedeuten die ersten drei Zif-
fern bundeseinheitlich das Aktensach-
gebiet: 
086 = organisierter Linksextremis-
mus. 
Andere mögliche Kategorien u.a.: 
084 = unorganisierter Linksextre-
mismus 
017 = Prozeßakte 
Der folgende Buchstabe bedeutet: 
S = Sachakte 
P = Personenakte 
Die nächsten 5 oder 6 Ziffern sind in 
Berlin die Aktenordnungszahl. Bei 
älteren Akten bedeuten mutmaßlich 
die ersten zwei, bei aktuellen Akten 
die ersten 3 Ziffern das Jahr 
(verschlüsselt), in dem die Akte an-
gelegt wurde. Die weiteren Ziffern 
sollen die fortlaufende Aktennumme 
rierung sein, mit der offenbar be-
stimmte inhaltliche Sortierungen er-
folgen. 
In unserem Beispiel: 60 188: Einstel-
lungsprüfung für den öffentl. Dienst. 
Andere Möglichkeiten u.a.: 
70 002: Neue Linke (allgemein) 
70 011: Neue Linke - Aktionen 
(Demo-Anmeldungen, Info-Stände 
etc.) 
120 017: Initiative gegen das einheitl. 
Polizeigesetz 
130 002: undogamtische Strömungen 
innerhalb der Neuen Linken. 
Die Ziffer vor dem Schrägstrich: 
Sie nennt die Aktenstückzahl, im obi-
gen Beispiel also der 394. Ein-
/Ausgang. 

Die Schlußziffer bedeutet das Jahr, im 
obigen Bespiel also der 394. Ein- oder 
Ausgang im Jahre 1977. 

Das ganze Beispiel interpretiert: 
Das mit diesem Aktenzeichen gekenn-
zeichnete Schriftstück stammt aus der 
Sachakte "organisierter Linksextrezni-
usmus" / Einstellungsüberprüfungen 
für den öffentlichen Dienst und ist das 
394. Schriftstück, das 1977 in diese 
Akte genommen wurde. 
Ein ausführlicher Beitrag über Art 
und Umfang der Aktenauskünfte 
durch das Berliner LIV folgt in der 
nächsten Ausgabe. 
*****************•************* 

Zur PZD-Karte (S.62): 
folgende Rubrik 

BS ST 
M W D A P S F K 0 Z di 

ph1 J Personennr. Wenn wodend«, bitt. engem) 

 4 

BS: Besonderheiten 
ST: Staatenlos, nicht mehr verwendet 
Posthorn: Schließfach, nicht mehr 

verwendet 
M: männlich 
W: weiblich 
D: Dr. 
A: Akademiker 
P: ? 
S: ? 
F: Foto 
K: Merkmalskartei (für bes. Merk-

male) 
0: im öffentl. Dienst beschäftigt 
Z: Zeitverkartung (d.h. Zeitpunkt er-

neuter Bearbeitung, überholt) 
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"Sicherheitsgesetze": 4. Fortsetzung 
Fakten schaffen für den Anschluß: 
Die neuen Entwürfe eines Verfassungsschutz- und Bundesdaten-
schutzgesetzes 

Vor vier Jahren publizierte CILIP die ersten Schubladenentwürfe 
zu den "Sicherheitsgesetzen" (vgl. Nr. 23), vor zehn Monaten 
brachte die Bundesregierung erneut Entwürfe eines Bundesdaten-
schutz- und eines Verfassungsschutzgesetzes in die 
parlamentarische Beratung ein (vgl. Nr. 32)  nun haben sich CDU 
und FDP am 12. März d.J. auf erneute Änderungen an diesen 
Entwürfen geeinigt, ausgehandelt von Burkhard Hirsch (FDP) und 
Heribert Blens von des CDU/CSU-Fraktion. Offensichtlich sollen 
im Windschatten deutsch-deutscher Vereinigungspolitik noch 
schnell die rechtlichen Grundlagen für die sicherheitspolitische 
Landnahme fixiert werden - wird doch von der Bundesregierung 
angestrebt, die Entwürfe noch in dieser Legislaturperiode vom 
Bundestag verabschieden zu lassen. 

1. Ein neu gefülltes Paket? 

Fast ein Jahr nachdem die Bundesre-
gierung in einem Artikelgesetz Ent-
würfe fier ein neues Bundesdaten-
schutzgesetz und ein Verfassungs-
schutzgesetz in den Bundestag einge-
bracht hat, verständigten sich die Be-
richterstatter der CDU/CSU-Fraktion 
Blens und der FDP-Fraktion Hirsch 
auf gemeinsame Änderungsvorschlä-
ge. Nun soll mit Hochdruck dieses 
Artikelgesetz durch den Bundestag ge-
schleust werden, dessen erste Lesung 
bereits im letzten Jahr erfolgte. Am 
28. März begann im Innenausschuß 
die erste Beratung der neuen 
Fassungen, fier den 25. April ist &n 
weiterer Termin angesetzt. Weitrei-
chende Änderungen sind kaum mehr 
zu erwarten; die Kompromißmöglich-
keiten zwischen CDU/CSU und FDP 
sind weitgehend ausgereizt. 

Schaut man sich den neuen Kompro-
miß zum BDSG an, so lassen sich 
mehrere Verbesserungen konstatieren: 
- Endlich wird den Forderungen der 
Datenschutzbeauftragten entsprochen 
und die Geltung des Gesetzes auch auf 
den Bereich der Aktenführung aner-
kannt. Dies hat zur Folge, daß die in 
den bisherigen Entwurfs-Paketen mit 
eingeschlossenen Novellierungsvor-
schläge für das Verwaltungsverfah-
rensgesetz nun entfallen. 
- Das Auskunftsrecht des Bürgers 
wird auf die Strafverfolgungs- und 
Sicherheitsbehörden ausgeweitet. 
- Schließlich soll die Stellung des 
Bundesdatenschutzbeauftragten da-
durch gestärkt werden, daß er auf 
Vorschlag der Regierung direkt durch 
das Parlament gewählt wird. 
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4. Das Kernproblem des VfS bleibt ungelöst 

Die Vorschläge von Hirsch/Blens 
zielen darauf ab, den in den siebziger 
Jahren personell enorm ausgebauten 
und durch die EDV mit zusätzlichen 
Möglichkeiten ausgestatteten Ämtern 
einige datenschutzrechtliche Zügel an-
zulegen. Der Datenschutzbeauftragte -
zusätzlich gestärkt durch die Ände-
rungen im BDSG - wird zur zentralen 
Kontrollinstanz. Doch dieser kann im 
Kern nur die rechtmäßige Verarbei-
tung von Informationen kontrollieren. 
Der Kern des Problems jedoch liegt 
zuallererst in den völlig offenen Be-
fugnissen der Ämter zur Sammlung 
sogenannter Erkenntnisse. Überall 
dort, wo sich die Ämter auf ihren 
"rechtmäßigen Auftrag" berufen, wie 
er in § 3 Abs. 1 formuliert ist, kann 
der Datenschutzbeaufragte nur noch 
legitimieren, was die Ämter nach 
Gutdünken sammeln. Es ist deshalb 
auch keineswegs Folge einer man-
gelnden Kompetenz des Datenschutz-
beauftragten, wenn dieser etwa in 
Berlin die immer weiter ausufernde 
Sammlung von Informationen über 
verdächtige Gruppen nicht beanstan-
dete: Denn das Amt konnte allemal 
darauf hinweisen, daß in der Gruppe 
XYZ bereits erfaßte Extremisten mit-
arbeiteten, ein Urteil, das zu überprü-
fen der Datenschutzbeauftragte sich 
wiederum nicht anmaßen darf. Ob 
nun die Republikaner oder die "PDS 
Hamburg" "erfaßt" und "beobachtet" 
werden sollen, oder aber Mitarbeiter 
von der TAZ oder CILIP einer 
"Verdachtsprüfung" unterworfen wer-
den - dies bleibt allemal im Ermessen 
der Ämter. 
Dieses ließe sich - wenn man sich 
nicht zur Abschaffung der Ämter 

durchringt - im Prinzip nur eindäm-
men, wenn man eine eindeutige Defi-
nition dessen vornähme, was unter 
"Bestrebungen gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung" zu 
verstehen ist. Doch dies wollen Ämter 
und Regierung um jeden Preis ver-
meiden, weil sie von der Grauzone 
politisch opportuner Verdachtser-
klärungen leben. 
Gesehen wurde das Problem durchaus 
von der Koalitionsrunde. Ihr Versuch 
einer Präzisierung der "Bestrebungen 
gegen die fdGO" eignet sich jedoch 
eher für Satiren denn für eine wirk-
same Beschränkung. Solche seien - so 
§ 3 Abs. la -"ziel- und zweckgerich-
tete Verhaltensweisen oder Betätigun-
gen (?) in der Regel (!) in oder für 
Zwecke einer Organisation oder einer 
unorganisierten Gruppierung gegen 
dieses Schutzgut". Doch selbst wenn 
sich hiermit der eine oder andere 
Sammelfall ausschließen ließe - etwa 
Daten über einzelne "Zersetzer" -, die 
Frage, was inhaltlich ein Angriff auf 
die fdGO darstellt, was also 
Verfassungsfeindlichkeit konstituiert, 
bliebe nach wie vor offen. 

Quellen: 
Die nun überarbeiteten Vorentwürfe 
sind dok. in CILIP Nr.32, die akt. 
Entwürfe vom März d.J. bitten wir, 
direkt in Bonn bei den BT-Fraktionen 
von CDU/CSU und FDP zu bestellen. 
Sollte es Schwierigkeiten geben, ist 
die Fraktion "Die Grünen" bereit, 
gegen DM 3,- in Briefmarken für 
Porto und Versand die Entwürfe 
zuzuschicken. 



66 

Am bisherigen Regierungsentwurf ei-
nes VfS-Gesetzes haben die Koali-
tionsemmissäre Dr. Blens und Dr. 
Hirsch in einem solchen Umfang neu 
formuliert, umgemodelt und zu 
präzisieren gesucht, daß in Teilen ein 
ganz neuer Entwurf entstanden ist. 
Ihm gilt das Schwergewicht dieser 
kritischen Sichtung. 

Inwieweit enthält dieser Kompromiß 
nun qualitiative Änderungen gegen-
über den früheren Entwürfen? Vor al-
lem aber: Ergeben sich aus der Neu-
fassung endlich eindeutige und für 
den Bürger nachvollziehbare Regelun-
gen der Aufgaben, der Arbeitsweisen 
und der Sammeltätigkeit der VfS-
Ämter? 

2. Nachbesserungen: Ein Überblick über die Änderungen des VfS-
Gesetz-Entwurfs 

Mißt man die vorgelegten Änderun-
gen an der langen Reihe früherer 
Entwürfe, so sind substantielle Ver-
besserungen im Detail nicht zu über-
sehen. Sicherlich: 
Der Entwurf enthält wieder eine Viel-
zahl an rhetorischen und symboli-
schen Rechtsformeln ohne Wert. 
Wenn etwa in § 4 (Gegenseitige Un-
terrichtung de VfS-Behörden) die Zu-
griffsberechtigung auf Textdateien auf 
solche Personen beschränkt wird, "die 
unmittelbar mit Arbeiten in diesem 
Anwendungsgebiet betraut sind", so 
wird nur eine Selbstverständlichkeit 
jeder Geheimdiensttätigkeit publi-
kums-wirksam festgeschrieben: daß 
nämlich kein Mitarbeiter mehr wissen 
soll, als er für seine unmittelbare Ar-
beit braucht. Und wenn in § 3 Abs. 3 
(Aufgaben des VfS-Behörden) festge-
stellt wird, daß die Behörden "an die 
allgemeinen Rechtsvorschriften ge-
bunden (sind) (Artikel 20 GG)", so 
macht diese eigentlich selbstverständ-
liche Feststellung in dem Gesetz nur 
als Vorsichtsmaßnahme Sinn, damit in 
der Praxis - in der ja nicht jeder mit 
dem Grundgesetz unter dem Arm her-
umlaufen kann - dieses nicht völlig in 
Vergessenheit gerät. 

Doch neben den semantischen Refor-
men und Detailänderungen sind zwei-
felsohne Verbesserungen gegenüber 
den Vorentwürfen festzustellen; Ver-
besserungen, die jedoch in weiten 
Teilen nach wie vor hinter den Forde-
rungen der Datenschutzbeauftragten 
zurückbleiben und die bisherige Pra-
xis der Ämter kaum verändern wer-
den. Die Änderungen betreffen vor al-
lem zwei Bereiche: zum einen den 
Minderjährigenschutz, zum anderen 
die begrenzte Übernahme genereller 
Prinzipien des allgemeinen Daten-
schutzrechts ( z. B. Auskunftsrecht). 

• Minderjährigenschutz 
Der von amtlicher Speicherung freie 
Raum jugendlicher Unvernunft, den 
die FDP den unter 16jährigen er-
kämpft hat, ist von nachgeordneter 
Bedeutung, was die praktische Arbeit 
der Ämter betrifft. Profitiert hätten 
davon in der Vergangenheit vor allem 
Jungpioniere oder Träger von FDJ-
Hemden oder Pimpfe in rechten Split-
tergruppen. 
Von Interesse sind die einschlägigen § 
8a (Speicherung, Veränderung und 
Nutzung personenbezogener Daten 
von Minderjährigen) u. § 20 (Minder-
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jährigenschutz bei der Übermittlung), 
weil sie auf potentielle Ansatzpunkte 
restriktiver Informationssammlung 
verweisen. So findet sich in § 8a die 
einzige Stelle des Gesetzes, an der 
Voraussetzungen für die Anlage einer 
personenbezogenen Akte genannt wer-
den: Dies soll bei Jugendlichen unter 
16 nur zulässig sein, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
daß dieser eine in Art. 2 G 10 Gesetz 
genannte Straftat plant oder begeht. 
Diese Daten dürfen nur weitergegeben 
werden, solange die Voraussetzung 
für die Speicherung erfüllt sind; eine 
Weitergabe an ausländische Dienste 
ist nicht statthaft (§ 20). Für den 
16jährigen Jugendlichen ist der 
erfassungsfreie Raum schon be-
schränkter. Er darf auch in Dateien 
gespeichert und seine Daten dürfen an 
andere Dienste weitergegeben werden. 

* Die Übernahme von Strukturprin 
zipien des BDSG im VfS-Gesetz 

In den Vorentwürfen war bis in die 
Terminologie hinein eine Bezugnahme 
auf das Datenschutzrecht vermieden 
worden. In der neuen Vorlage wird 
nun die Tätigkeit des VfS daten-
schutzrechtlich zu fassen gesucht. So 
werden erstmals die Erhebung von In-
formationen und von personenbezo-
genen Daten begrifflich getrennt, in § 
6 (Befugnisse des BfV) Abs. 1 wird 
zudem konstatiert, daß sich das Amt 
bei diesen Tätigkeiten an die Bestim-
mungen des BDSG zu halten habe, 
soweit nicht besondere Regelungen im 
Gesetz getroffen werden. Vor allem 
aber wird in § 10a (Auskunft an den 
Betroffenen) den Bürgern endlich ein 
Auskunftsrecht eingeräumt - ein 
Recht, daß sich aus Art. 19 GG zwin-
gend ergibt und auch in der jüngeren 

Rechtsprechung Unterstützung findet, 
in allen Vorentwürfen aber negiert 
wurde. In § 9 (Berichtigung, Lö-
schung, Sperrung) Abs. 1 wird den 
Ämtern eine Berichtigungspflicht auf-
erlegt, die sich auch auf die Akten er-
streckt. In Abs. 2 schließlich wird der 
VfS darauf verpflichtet, Daten zu 
sperren, wenn im Einzelfall feststellt 
wird, "daß ohne die Sperrung schutz-
würdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden und die Daten 
für seine (VfS) künftige Aufgabener-
füllung nicht mehr erforderlich sind." 
Betrachtet man die in § 10a Abs. 2 
eingeräumten vier Ausschlußgründe 
für die Auskunftserteilung, dann zeigt 
sich zugleich, wie eng begrenzt auch 
in Zukunft die Möglichkeiten für den 
Bürger sein werden, die über ihn ge-
sammelten Informationen in Erfah-
rung zu bringen. So reicht für die 
Auskunftsverweigerung bereits, daß 
1. "eine Gefährdung der Aufgabener-
füllung durch die Auskunftserteilung 
zu besorgen ist", 2. Quellen gefährdet 
werden oder 3. "die Auskunft die öf-
fentliche Sicherheit gefährden 
...würde". Die Verweigerung bedarf 
keiner Begründung (§ 10 Abs. 4), der 
Betroffene kann sich dann nur noch an 
den Datenschutzbeauftragten wenden, 
demgegenüber die Ämter auskunfts-
pflichtig sein sollen, soweit nicht der 
Bundesminister des Innern im Einzel-
fall feststellt, daß durch eine Auskunft 
die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gefährdet würde. 
Bei allen Einschränkungen bleibt ein 
Fortschritt zu konstatieren. Indem der 
Entwurf das Prinzip des Auskunfts-
rechts anerkennt, wird dem Bürger die 
Tür für eine rechtsstaatliche Überprü-
fung der Sammeltätigkeit der Amter 
zumindest einen Spalt weit eröffnet. 



68 

3. Untaugliche Regelungsansätze 

Die Bemühungen der Koalitionsem-
missäre, zumindest den Schein von 
Rechtsstaatlichkeit und Liberalität zu 
wahren, sind nicht zu übersehen. Die 
hieraus letztendlich erwachsenden 
Vorschläge zur Normierung brisanter 
Teilkomplexe klammern aber an vie-
len Punkten die zentralen Probleme 
aus - etwa bei den Sicherheitsüberprü-
fungen die Frage nach der Nutzung 
der anfallenden Daten für andere 
Zwecke des Verfassungsschutzes. Bei 
den Komplexen "nechrichtendienst-
liehe Mittel" und "Übermittlungsbe-
fugnissen" führen die Vorschläge zu 
Ergebnissen, die verfassungs- und da-
tenschutzrechtlich nicht zu vertreten 
und praktisch gefährlich sind. 

' Die verfahrenstechnische Ver 
rechtlichung der nd-Mittel 

In den bisherigen Entwürfen hatte 
man sich über Art und Umfang der 
nd-Mittel ausgeschwiegen. Es durfte 
spekuliert werden: gehörte der Einsatz 
von Wanzen und Richtfunkmikrofo-
nen oder von inszenierten Bombenat-
tentaten wie dem Celler Loch dazu 
oder nicht? Der Vorschlag von 
Blens/H irsch: Diese nd-M ittel sollen 
in Zukunft in einer internen Dienst-
vorschrift benannt werden, die "der 
Zustimmung des BMI (bedarf)", der 
dann wiederum die PKK "unter-
richtet"(§ 6 Abs. la). Möglich sein 
soll auch das Mithören und Auf-
zeichnen des nicht öffentlich gespro-
chenen Wortes - gemeint ist der so-
gennante Lauschangriff durch Richt-
mikrophone bzw. der Einbau von 
Wanzen in Wohnungen etc.-, "wenn 
es zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr für einzelne 

Personen unerläßlich ist und geeignete 
polizeiliche Hilfe für das bedrohte 
Rechtsgut nicht rechtzeitig erlangt 
werden kann" (§ 7 Abs. la). 
Weil nach Meinung der Koalitionäre 
Eile geboten scheint, verzichtet man -
anders als im Fall der Telephonkon-
trolle nach dem G 10 Gesetz - gleich 
auf die Pflicht, vorab um eine Ge-
nehmigung nachzusuchen. Nach § 7 
genügt eine nachträgliche Benach-
richtung der PKK, deren Unfähigkeit 
zur Kontrolle des BfV andererseits 
seit Jahren feststeht und unlängst dazu 
ffihrte, daß SPD-MdB Jahn die wei-
tere Teilnahme an dieser Kommission 
verweigerte. Als nachrichtendienst-
licher Laie fragt man sich darüber 
hinaus, weshalb der VfS schneller 
Wanzen und Richtmikrophe als die 
Polizei zur Hand haben soll. Führt 
etwa jeder VfS-Mitarbeiter diese 
Mittel ständig mit sich? 
Ein Blick in die einschlägigen Straf-
rechtskommentare zeigt zudem, daß 
mit dem Begriff der gemeinen Gefahr 
- der schon zur Rechtfertigung des 
Lauschangriffs gegen den Atommana-
ger Traube herhalten mußte - ein 
weites Lauschfeld eröffnet wird, fällt 
doch darunter jede "konkrete Gefahr 
für eine unbestimmte Zahl von Men-
schen oder zahlreiche Sachen von 
mindestens insgesamt hohem Wert, so 
z.B. Überschwemmungen, Brände 
von Gebäuden mit der Gefahr des 
Umsichgreifens . .. oder radioaktive 
Verseuchung" (Dreher/Tröndle,§ 243, 
Nr. 36). 
Insgesamt genügt der Vorschlag nicht 
einmal den vagen Anforderungen an 
eine rechtsstaatliche Kontrolle solcher 
Praktiken, die das BVerfG im Abhör-
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urteil anmeldete; das Bemühen, die 
PICK in Sachen nd-Mittel zur unab-
hängigen Kontrollinstanz aufzubauen, 
muß an deren faktisch totaler 
Abhägigkeit von der Regierung und 
der Exekutive scheitern. 

• Übermittlungsbefugnisse 
In den Vorentwürfen waren die Re-
gelungen zur Übermittlung von Daten 
vom Bemühen getragen, jede Begren-
zung soweit wie möglich zu vermei-
den. Der vorliegende Entwurf fixiert 
nun diesen Komplex durch drei Prin-
zipien: 
Die VfS-Ämter sollen nach § 1 la nur 
um die Übermittlung jener perso-nen-
bezogenen Daten nachsuchen kön-
nen, "die bei der ersuchten Behörde 
bekannt sind oder aus allgemein zu-
gänglichen Quellen entnommen wer-
den dürfen". Damit wird zwar impli-
zite der aus dem Trennungsgebot 
abgeleitete drundsatz anerkannt, daß 
die Geheimdienste fehlende (Zwangs) 
-befugnisse nicht dadurch kompensie-
ren dürfen, daß sie andere darum 
bitten. Nur: in § 11 (2) werden 
hiervon solche Daten, "die bei der 
Wahrnehmung grenzpolizeilicher Auf-
gaben anfallen", ausdrücklich ausge-
nommen. Kurz: die bekannten "An-
weisungen" von BND, VfS oder 
MAD zur (strategischen) Kontrolle 
von Reisenden sind damit weiterhin 
zugelassen. 
Eingeschränkt wurde der Umfang der 
Informationsübermittlung durch son-
stige Bundesbehörden und bundesun-
mittelbare juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts. Sie durften nach 

den bisherigen Entwürfen alles über-
mitteln, was aus ihrer Sicht zur Er-
füllung der Aufgaben des VfS 
zweckmäßig schien. Nun wird mit § 
12 das Recht zur sog. Spontanüber-
mittlung aller relevant erscheinenen 
Informationen nur noch den Sicher-
heitsbehörden zugestanden (Polizei, 
StA und Zoll). 
Zugleich jedoch werden nun die Be-
hörden und sonstige Einrichtungen 
des Bundes (Bundesgesundheitsamt, 
Deutschlandfunk usw.) nach § 12 
Abs. 1 verpflichtet, von sich aus sol-
che Tatsachen zu übermitteln, die 
sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten erkennen las-
sen oder aber Bestrebungen, die durch 
Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen 
gegen die fdGO, die Sicherheit des 
Bundes etc. gerichtet sind (§ 3 Abs. 
1). Kurz: es wird eine bürokratisch 
durchaus zweckmäßige Reduktion 
potentiell zu übermittelnder Informa-
tionen vorgenommen. Diese Regelung 
läßt allemal genug Definitionsspiel-
raum offen, hält man sich vor Augen, 
daß ja auch Aktionen des zivilen Un-
gehorsams - wie die Sitzblockaden der 
Friedensbewegung, Hausbesetzungen 
etc.- dem Gewaltverdacht des Staats-
schutzes ausgesetzt sind. Indem nun 
darüber hinaus die anderen staatlichen 
Stellen zur Übermittlung "von sich 
aus" verpflichtet werden, ist nach al-
ler verwaltungssoziologischer Erfah-
rung davon auszugehen, daß in Zu-
kunft mehr, nicht aber weniger be-
richtet wird. 
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Polizeirecht der Länder 
- Der aktuelle Stand 

Ende 1989/Anfang 1990 sind in den Ländern NRW, Saarland und 
Hessen Neuregelungen im Bereich des Polizeirechts in Kraft getre-
ten. Sie orientieren sich allesamt an der letzten Fassung des Mu-
sterentwurfs für ein einheitliches Polizeigesetz des Bundes und der 
Länder (MEPolG; Stand 12.3.1986; dokumentiert in: Cilip 24). In 
Berlin liegt von Seiten der rosa/grünen Senatsverwaltung für In-
vieres ein bisher nicht veröffentlichter, völlig neuer Entwurf zur 
Anderune des ASOG vor (AndG-ASOG). Kernstücke der Novellie-
rungen sind die Befugnisse zur präventiven Datenerhebung und -
speicherung, zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, sowie die 
Aufgabenzuweisung im Bereich der vorbeugenden Verbrechensbe-
kämpfung. 

1. Eine generelle Bewertung 

Im Anschluß an das Volkszählungs-
urteil des BVerfG (VZU) waren die 
Gesetzgeber der Länder in der Pflicht, 
die illegale und nur vom sogenanten 
Übergangsbonus gedeckte Praxis der 
Polizei im Bereich der Datenerfassung 
entsprechend den Anforderungen des 
Urteils nachträglich zu legitimieren. 
Die breit geffihrte Diskussion um die 
Problematik der Datensarnrnelei, die 
fortschreitende Ausstattung der Poli-
zei mit nachrichtendienstlichen Be-
fugnissen und ihre damit verbundene 
Entwicklung zu einer "Geheimpo-
lizei" haben in den verabschiedeten 
Gesetzen jedoch keinen restriktiv 
wirksamen Niederschlag gefunden. 
Befugnisse und Zuständigkeiten sind 
mit der Begründung wachsender orga-
nisierter Kriminalität generell erwei-
tert worden, alternativen Konzepten 
wurde eine klare Absage erteilt. 

2. Die Aufgabenerweiterung 

Alle Änderungsgesetze (einschließlich 
des Berliner Entwurfs) ermöglichen es 
den Polizeibehörden, zukünftig im 
Bereich der vorbeugenden Verbre-
chensbekämpfung und damit unab-
hängig vom Vorliegen einer konkre-
ten Gefahr tätig zu werden (§ 4 Abs.4 
ÄndG-ASOG; § 44 Abs.1 Nr. 3 
SOG, § 1 Abs.1 PolG NW). Einzig 
das Saarländische PolG regelt diese 
Zuständigkeit nicht in Form einer ge-
nerellen Aufgabenzuweisung, sondern 
jeweils einzeln in den erweiterten 
Standardbefugnissen, z.T. mit der Be-
schränkung auf enumerativ aufge-
zählte Straftatbestände (§§ 26 ff. 
SPolG). 

3. Datenerhebung 

Die offene Erhebung peronenbezoge-
ner Daten ist grundsätzlich ermög-
licht, die z.T. sehr weit formulierten 
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allgemeinen Regeln der Datenerhe-
bung lassen sie ohne besondere Be-
schränkung zu (§ 14c ÄndG-ASOG; § 
44a SOG, § 9 Abs. 4 und 5 PolG 
NW; § 25 SPolG). Lediglich die ver-
deckte Erhebung ist auf alle Fälle be-
schränkt, in denen ohne diese Erhe-
bungsform die Erfüllung der ord-
nungsbehördlichen Aufgabe der Poli-
zei nicht gewährleistet wäre - eine 
sehr schwache Einschränkung, die den 
Behörden weite Ermessensspielräume 
eröffnet. 

4. Standardbefugnisse 

Das für die Datenerhebung zur Verfü-
gung stehende Instrumentarium wurde 
erheblich erweitert bzw. die bisher 
rechtlich zumindest zweifelhafte Pra-
xis legitimiert. 
Über die Standardbefugnisse hinaus 
wurde eine generelle Auskunfts- und 
Befragungspflicht (§ 14a ÄndG-
ASOG; § 16a SOG, § 9 PolG NW; § 
11 SPolG), sowie die Möglichkeit der 
Datenerhebung auf öffentlichen Ver-
anstaltungen festgeschrieben (§ 15a 
ÄndG-ASOG; § 44b SOG, § 15 PolG 
NW; § 27 SPolG). 
Als besondere Formen der Erhebung 
sind vorgesehen die Observation und 
der verdeckte Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildauf-
nahmen und zur Aufzeichnung des ge-
sprochenen Wortes (§ 15b ÄndG-
ASOG; § 44c SOG, §§ 16,17,18 
PolG NW; § 28 SPolG). Die in lan-
gen Vorschriften z.T. sehr detailliert 
formulierten Voraussetzungen des 
Einsatzes besonderer Mittel der Da-
tenerhebung erlauben ihren Einsatz in 
fast allen denkbaren Situationen. Die 
Anordnung des Einsatzes der beson-

deren Mittel zur Datenerhebung er-
folgt durch den Behördenleiter bzw. 
Landeskriminalpolizeidirektor 
(Berlin). Für das Abhören und Auf-
zeichnen des nicht-öffentlich gespro-
chenen Wortes bedarf es der Anord-
nung des Richters. 
Alle Gesetze sehen den Einsatz von 
V-Leuten vor, den Einsatz verdeckter 
Ermittler regeln nur Berlin, NRW und 
das Saarland (§ 15c AndG-ASOG; § 
44d SOG, §§ 19 u. 20 PolG NW; § 
28 Abs 2 SPolG). Während in Hessen 
der Einsatz von V-Leuten, in NRW 
von V-Leuten und verdeckten Er-
mittlern auf die vorbeugende Bekämp-
fung enumerativ aufgezählter Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung be-
schränkt ist (§ 44d Abs.1 Nr. 1-4 
SOG, § 19 Abs.1 Nr. 2 in Verbin-
dung mit § 8 Abs.3 PolG NW), ist 
der Einsatz im Saarland und in Berlin 
nicht durch einen Katalog von 
Straftaten beschränkt. 

In NRW, Hessen und dem Saarland 
wird der Polizei die Befugnis ver-
liehen, personenbezogene Daten zur 
polizeilichen Beobachtung zu spei-
chern (§ 44e SOG, § 21 PolG NW; § 
29 SPolG), die Befugnis zur Raster-
fahndung ist lediglich im PolG-NW 
vorgesehen (§ 31 PolG NW). 
Durch erkennungsdienstliche Be-
handlung gewonnene Daten sollen zu-
künftig in allen vier Ländern aufbe-
wahrt und zur vorbeugenden Verbre-
chensbekämpfung verwandt werden 
können (§ 16 Abs.2 ÄndG-ASOG; § 
44f Abs.3 SOG, § 14 Abs.2 PolG 
NW; § 10 Abs.2 SPolG). Diese bis-
her zwar vom Bundesverwaltungsge-
richt über § 81 b 2. Alternative StPO 
legitimierte (BVerGE 26, 179; 66, 
202), von einigen unterinstanzlichen 
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Gerichten nach dem Volkszählungs-
urteil aber bereits angezweifelte Pra-
xis (VG Frankfurt NJW 87, 2248) er-
hält so ihre gesetzliche Grundlage. 
Alle Änderungen normieren mit all-
gemeinen Regeln die Voraussetzungen 
der Speicherung, Veränderung und 
Nutzung von erhobenen Daten (§ 17 
ÄndG-ASOG; § 44g SOG, §§ 22, 23, 
24 PolG NW; § 30 SPolG). Die Re-
gelungen beziehen sich auf die Dauer 
der Speicherung, die Zweckbindung 
ihrer Nutzung sowie auf die Vor-
gangsverwaltung und den Datenab-
gleich (§ 17e ÄndG-ASOG; § 441 und 
m SOG, § 25 PolG NW; § 36, 37 
SPolG). 
Einheitliche Normen bestehen auch 
hinsichtlich der Datenübermittlung im 
öffentlichen Bereich und an Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs (§ 
17a ÄndG-ASOG; § 44h-j SOG, § 
26, 27, 28 PolG NW; § 32, 33, 34 
SPolG). 

Für die Errichtung von automatisier-
ten Dateien sind einheitliche Errich-
tungsanordnungen vorgeschrieben, die 
in Berlin und im Saarland an im Ge-
setz selbst geregelte Mindeststandards 
gebunden sind (§ 17g AndG-ASOG; § 
39 SPolG), während in NRW und 
Hessen auf die Landesdatenschutzge-
setze verwiesen wird (§ 44o SOG, § 
33 PolG NW). Berlin, Hessen und das 
Saarland gewähren dem Betroffenen 
ein Akteneinsichtsrecht, soweit öf-
fentliche Belange den schutzwürdigen 
Interessen nicht vorgehen (§ 17h 
AndG-ASOG; § 44p SOG, § 40 
SPolG). Auch dies ist also eine Er-
messensvorschrift, die die bisherige 
Auskunftspraxis sicherlich nicht groß 
verändern wird. 

Quellen und Abkürzungen: 
- Gesetzentwurf zur Anderung des 
Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen 
[PolG NW], Landtags-Drs.: 10/3997 
vom 24.1.89 in Verbindung mit der 
Drs.: 10/5071 vom 15.1.90; 
- Gesetz Nr. 1252 zur Neuordnung 
des Saarländischen Polizeirechts vom 
8.11.1989 [SPolG] 
- Gesetz zur Änderung des hessischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung [SOG], GVB1. Hes-
sen 1989 Teil I, S. 469ff. 
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Ein Stück Orwell 
- Der "Diskussionsentwurf einer gesetzlichen Regelung zum geneti-
schen Fingerabdruck" 

Von Susanne Billig 

Im Januar dieses Jahres verschickte das Bundesjustizministerium 
einen "Diskussionsentwurf über gesetzliche Regelungen zum geneti-
schen Fingerabdruck und Folgeänderungen", datiert vom 20.12.90. 
Er soll dieser neuen Methode eine strafprozessuale Grundlage ge-
ben. Noch im November letzten Jahres hatte hingegen Bundesinnen-
minister Schäuble unter Hinweis auf 81 StPO betont, daß die be-
stehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung von Genom-
analysen in Strafverfahren "an sich" ausreichen würden. Unsere 
Autorin, Mitarbeiterin des "Gen-ethischen Informationsdienstes", 
benennt und kritisiert die Details. 

1. Vorgeschichte 

Nach Paragraph 81a der geltenden 
StPO darf Beschuldigten zu Untersu-
chungszwecken Blut entnommen wer-
den. Darauf stützten sich bisher 
Richterinnen und die Polizei, wenn 
nach Rechtsgrundlagen für dieses um-
strittene, neue Verfahren gefragt 
wurde, das auch in der Bundesrepu-
blik inzwischen angewandt und von 
Gerichten akzeptiert wird (vgl. CILIP 
33, S.52 ff.). Doch bei allen Absich-
ten, sich den Wirbel einer besonderen 
gesetzlichen Regelung zu ersparen 
und die Bedeutung der Genomanalyse 
herunterzuspielen, konnte selbst die 
Bundesregierung nicht umhin, einzu-
sehen, daß es sich bei der DNA-Me-

thode denn doch um etwas mehr als 
eine übliche Blutuntersuchung handelt 
- ein erster Erfolg der öffentlichen 
Diskussion. 
Ist die Erbgutanalyse ein harmloser, 
überbewerteter Test? Schließlich wür-
den, so die BeffirworterInnen, nur die 
"nichtkodierenden", informationslee-
ren Bereiche der DNA untersucht, die 
keine Aussagen über Persönlichkeits-
merkmale der Testperson zuließen. 
Oder muß man, wie Kritikerinnen da-
gegenhalten, davon ausgehen, daß 
sich eines Tages auch aus den nicht-
kodierenden Sequenzen Erkenntnisse 
auftun, die die Intimsphäre der Men-
schen in gefährlicher Weise berühren? 
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2. Der Regelungsinhalt des Entwurfs 

Die geplante Änderung der StPO er-
weitert den bisherigen § 81, der allge-
mein körperliche Eingriffe für Unter-
suchungszwecke regelt, und sieht fol-
gende Ergänzungen vor: 

* Die Genomanalyse ist unter Richter-
Innenvorbehalt zu stellen. Die StA 
soll die Entnahme von Körperzellen 
zur Durchführung einer Genomanaly-
se veranlassen können. Binnen drei 
Tagen muß die schriftliche Anord-
nung der StA richterlich bestätigt wer-
den, um nicht außer Kraft zu treten (§ 
8Ia Abs.2). Nur bei "Gefahr im Ver-
zug" darf auch die StA die Analyse 
anordnen; sie muß dann ebenfalls in-
nerhalb von drei Tagen richterlich 
bestätigt werden (§ 81f., Abs.2). 

* Blutproben oder sonstige Körperzel-
len, im Falle nicht beschuldigter Per-
sonen auch anfallende Unterlagen, 
dürfen nur für die Strafverfolgung 
verwendet werden; sobald sie nicht 
mehr erforderlich sind, müssen sie 
vernichtet werden (§81a, Abs.4). 

* Eine Beschränkung auf schwere 
Straftaten ist nicht vorgesehen: "Für 
die Zulässigkeit des Eingriffs wird 
(...) auf eine besondere Einsatz-
schwelle verzichtet" (Begr. S. 7). 

* Zulässig wird die Untersuchung ko-
dierender DNA-Bereiche. Zwar heißt 
es, die Untersuchung dürfe sich nicht 
"auf die Bereiche des menschlichen 
Genoms erstrecken, die Aufschluß 
über Erbanlagen, Krankheiten, Krank-
heitsanlagen oder sonstige persönliche 
Merkmale des Beschuldigten geben 

könnten;" - jedoch wird hinzugesetzt: 
"dies gilt nicht für äußerlich sichtbare 
Körpermerkmale" (§81e Abs.1) Die-
ser letzte Halbsatz erlaubt den Ein-
bruch in die kodierenden Bereiche der 
menschlichen DNA. Als erläuterndes 
Beispiel Mr ein solches "äußerlich 
sichtbares Körpermerkmal", zu dessen 
Feststellung die kodierende DNA ana-
lysiert werden darf, wird im Begrün-
dungstext "die menschliche Haut-
farbe" beispielhaft genannt. 

* Auch die Körperzellen anderer, 
nicht beschuldigter Personen dürfen 
gentechnisch untersucht werden - dies 
"ohne ihre Einwilligung zur Fest-
stellung, ob aufgefundenes Spurenma-
terial von ihnen stammt (...), wenn 
dies zur Erforschung der Wahrheit 
unerläßlich ist" (§ 81e, Abs.3) 
Spurenmaterial, das Personen vorerst 
nicht zuzuordnen ist, darf ebenfalls 
untersucht werden (§ 81e Abs.4). 
Allerdings darf der Umfang der Un-
tersuchungen denjenigen, der für die 
Untersuchung des genetischen Ma-
terials der Beschuldigten zulässig ist, 
in beiden Fällen nicht überschreiten. 

* Die Entnahme von Blut oder das 
Entfernen von Körperzellen (DNA-
Analysen lassen sich auch aus Zellen 
der Mundschleimhaut oder der Haar-
wurzeln machen) soll nur durch Ärzt-
Innen zulässig sein (§ 81e Abs.2). Mit 
der Analyse selbst sollen hingegen 
Amtsträgerinnen aus dem BKA, den 
LKAs oder polizeilichen Untersuch-
ungsstellen und öffentlich bestellte 
Sachverständige beauftragt werden (§ 
81f Abs.3). 
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3. Die erheblichen Mängel des Entwurfs 

Stellt man zunächst solche Überle-
gungen beiseite, die generell gegen 
Genomanalysen als gerichtsverwertba-
res Beweismittel sprechen, bleiben 
gleichwohl viele Einwände. 

* Niemand ist vor der DNA-Analyse 
geschützt. Ohne ihr Einverständnis 
können Beschuldigte, dritte, vierte, 
fünfte Personen zwangsweise gen-
technologisch erfaßt werden. 

* Mit Einwilligung der Betroffenen 
darf sogar mitten hinein in den kodie-
renden Bereich, mitten hinein in 
Krankheit und Gesundheit, Norm und 
Abweichung gegangen werden. Als 
Beispiel werden "letzte Absicherun-
gen" genannt, "etwa um festzustellen, 
ob der Betroffene Merkmalsträger für 
Chores Huntington ist." Grenzen sieht 
der Entwurf nur in den schwammigen 
"verfassungsrechtlichen Bedenken" 
(Begr. S. 8). Doch verboten wird erst 
einmal nichts. Völlig ungeklärt bleibt 
hier der Umgang mit den Untersu-
chungsergebnissen. "Es wird noch zu 
prüfen sein, ob es insoweit einer ge-
setzlichen Klarstellung und für das be-
sonders sensible Untersuchungsergeb-
nis einer engeren Verwendungsre-
gelung bedarf' (ebenda). 

* Überlegungen, diese Methode zu-
mindest nur bei schweren Straftaten 
zuzulassen, fegt das Bundesjustizmi-
nisterium beiseite. Es bemüht sich 
vielmehr, dem Verfahren einen betont 
lockeren Anstrich zu geben: "Gerade 
die Möglichkeit, einen Beschuldigten 
mit Hilfe dieser Methode sicher aus-
zuschließen, kann es sachgerecht er-
scheinen lassen, das DNA-Finger-

printing in einem frühen Stadium des 
Ermittlungsverfahrens vor Ausschöp-
fung sonstiger Erkenntnismöglichkei-
ten anzuwenden, um so auf mögli-
cherweise eingriffsintensivere Maß-
nahmen verzichten zu können, wie 
z.B. eine Befragung der Nachbar-
schaft, eine Durchsuchung oder län-
gerdauernde Observation." 

* Auch unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten gibt es erhebliche 
Einwände. So heißt es: "Die für die 
Untersuchung entnommenen Körper-
zellen (...), aufgefundenes Spuren-
material (...), und im Zusammenhang 
mit der Untersuchung angefallene 
Unterlagen (...) dürfen nur für 
Zwecke des Strafverfahrens verwendet 
werden; sie sind unverzüglich zu ver-
nichten, sobald sie für das Strafver-
fahren nicht mehr erforderlich sind" 
(§8I f Abs.4). Allerdings beziehen 
sich diese Aussagen ausdrücklich und 
ausschließlich auf nicht beschuldigten 
Personen. Wer aufmerksam liest, wird 
hier außerdem die Wörtchen "geneti-
sches Material" vermissen, denn 
dieser Begriff ist gerade nicht iden-
tisch mit dem der Körperzellen, die 
einem/einer Beschuldigten entnom-
men wurden. So verlangt diese Rege-
lung nicht, daß auch das Genmaterial, 
das wiederum aus den "für die 
Untersuchung entnommenen Körper-
zellen" abgezweigt wurde, zu ver-
nichten sei. 
Angefallene Untersuchungsergebnisse 
dürfen in Akten aufbewahrt werden, 
begründet mit den Rechten der Ver-
teidigung und dem Argument, daß sie 
für ein Wiederaufnahmeverfahren 
benötigt werden könnten. Überhaupt 
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nicht berührt wird die Frage der Spei-
cherung von Untersuchungsergebnis-
sen in EDV-gestützten polizeilichen 
Informationssystemen. 

* Politisch und juristisch fragwürdig 
eingeschränkt ist auch der Richtervor-
behalt. In der Begründung (S. 11) 
wird ausgeführt: "Die staatsanwalt-
liche Eilkompetenz (...) entspricht 
den Bedürfnissen der Praxis, insbe-
sondere den vom GBA (Generalbun-
desanwalt, die Red.) für den Bereich 
der Terrorismusbekämpfung mitge-
teilten Erkenntnissen." Wenn etwa der 
Beschuldigte Anstalten zur Flucht 
trifft, mangels dringenden Tatver-
dachtes ein Haftbefehl aber (noch) 
nicht erlassen werden kann, so soll 
für die Untersuchung aufgefundenen 
Spurenmaterials und für das Einsam-
meln von Vergleichsmaterial vom 
Verdächtigten keine richterliche 
Anordnung eiforderlich sein. Der 
Richtefinnenvorbehalt soll erst grei-
fen, wenn die so gewonnenen 
Erkenntnisse im Laufe der Ermittlun-
gen einer Person zugeordnet werden 
sollen. 

* Vernachlässigt wurden auch die ge-
wachsenen wissenschaftlichen Zweifel 
an der Beweiskraft dieser Methode. 
Zur Zeit jedenfalls, so die Meinung 
einiger namhafter US-Wissenschaftle-
rinnen, die teilweise sogar selbst an 
der Erarbeitung des neuen Verfahrens 
beteiligt gewesen waren, befinde sich 
der genetische Fingerabdruck in ei-
nem noch völlig unausgereiften Sta-
dium. Viele Fragen sind noch offen: 
In unterschiedlichen ethnischen Grup-
pen ist die Frequenz genetischer 
Merkmale verschieden - wie lassen 
sich die verfälschenden Auswirkungen 

auf den DNA-Fingerabdruck vermei-
den? 
Auf den Röntgenfilmen, die mit ihrem 
"Supermarktstrichcode" das Ender-
gebnis der Laboranstrengungen dar-
stellen, treten nicht selten Hinter-
grundschatten und zusätzliche Striche 
auf, die der DNA von Luftbakterien 
oder der der Experimentatorlimen ent-
stammen. Wie soll hier entschieden 
werden, welche Striche gelten und 
welche nicht? 
Auch das gequetschte Auftreten von 
Strichen, das sogenannte bandshifting, 
hat sich als gravierendes methodisches 
Problem erwiesen. Geeignete Kon-
trollexperimente würden es erlauben, 
einen "Quetschfaktor" zu errechnen, 
mit dem sich der Fingerabdruck kor-
rigieren ließe, doch welche Kontroll-
experimente sinnvoll sind, hat die 
Gentechnikerinnen-Zunft noch längst 
nicht ausdiskutiert. Eric Lander, US-
Forscher, tat sich im letzten Jahr am 
kritischsten hervor: "Der richtig Platz 
für all diese Fragen sind wissenschaft-
liche Zeitschriften - nicht Gerichts-
säle" (Science, 22. Dez. '90). 
Obgleich mindestens zwei Gerichte in 
den USA sich vergangenes Jahr wei-
gerten, genetische Fingerabdrücke als 
Beweismittel anzuerkennen, weil sie 
mit Unsicherheiten behaftet oder gar 
schlampig ausgeführt worden waren, 
hat das Bundesjustizministerium sich 
keinerlei Gedanken darüber gemacht, 
welche Ansprüche an die genetische 
Untersuchung zu stellen wären. Es 
hofft dagegen auf den Sachverstand 
der Amtsträgerinnen und öffentlich 
bestellten Sachverständigen, die ja als 
einzige die Untersuchung durchführen 
dürfen sollen. Auf diese Weise, und 
weil die DNA-Fingerabruck-Techni-
kerInnen im Gesetz aufgefordert 
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würden, Vorkehrungen gegen Miß- bereits "gesetzlich festgeschrieben" 
bräuche zu treffen, sei der Standard (Begr. S. 12). 

4. Die Positionen der Befürworter und Gegner 

Am 13. Dezember '89 hat die Bun-
destagsfraktion der GRÜNEN einen 
Antrag zur "Beendigung von Genom-
analysen durch Strafverfolgungsbe-
hörden" vorgelegt (BT-Drs. 11/6092). 
In einer Pressemitteilung nennt die 
Fraktion den Gesetzentwurf knallhart 
"ein Stück Orwell" und fordert erneut 
ein sofortiges administratives und 
nachfolgendes gesetzliches Verbot. 
"Mit dem Entwurf kann man sehr gut 
leben", bescheinigt dagegen Herr-
mann Schmitter, wissenschaftlicher 
Oberrat beim BKA in der Abteilung 
Kriminaltechnische Institute in einem 
Telefon-Interview mit der Autorin. 
Das BKA ist seit seiner Ankündigung 
im Oktober letzten Jahres, den Fin-
gerabdruck nun in seinen Laboren 
durchführen zu können, nicht faul 
gewesen. "Unsere Gutachten sind 
noch zu frisch, um in Gerichtsurteilen 
aufzutauchen, aber sie werden es bald 
tun", so Schmitter. Auch zahlreiche 
Landeskriminalämter sind offensicht-
lich schon fleißig dabei, genetische 
Fingerabdrücke zu erstellen. Verge-
waltigungen und Sexualmordfälle sei-
en das Einsatzgebiet, weil eine ver-
gleichbar genaue, nicht-gentechnische 
Untersuchung an Sperma bisher nicht 
möglich sei. Der Umfang sei bereits 
jetzt wesentlich und steige. Die beste-
hende StPO decke das Verfahren ab. 
Auch wissenschaftlich-methodische 
Probleme existieren für die Polizei-

wissenschaftler offensichtlich nicht. 
Man halte sich an die Empfehlungen 
der DNA-Kommission der Internatio-
nalen Gesellschaft für Forensische 
Hämogenetik, so Schmitter. Sie hatte 
im letzten Jahr einen Katalog für 
durchzuführende Kontroll- und Absi-
cherungsexperimente vorgelegt. Daß 
das geplante Gesetz sich zu diesen 
Fragen nicht äußert, ist für Schmitter 
nur logisch: 
"Verstehen Sie mich nicht falsch, aber 
das sind naturwissenschaftliche Pro-
bleme, die müssen von Naturwissen-
schaftlern diskutiert werden". 

Es bleibt die Frage, welche Zukunft 
hier vorbereitet wird? Dieser 
Gesetzentwurf ist dazu da, über das 
Tagesgeschäft der Kriminalämter 
hinaus in die Zukunft zu denken. 
Welche Zukunft? Offensichtlich be-
reitet das BMJ eine gesellschaftspoli-
tische Situation vor, die die Kriminal-
ämter, verbal zumindest, für derzeit 
nicht planenswert halten - eine Situa-
tion, die durch ein bisher nicht er-
reichtes Maß an Erkenntnisdrang und 
Durchleuchtungswillen geprägt ist, 
stimuliert durch die neuen technischen 
Möglichkeiten. 

(Gekürzte Fassung eines Artikels aus: 
Gen-ethischer Informationsdienst, Nr. 52 
Bezug: GID-Redaktion, Winterfeldstr.3, 
1000 Berlin 30) 
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Rechtsprechung 
Die verwaltungs- und zivilrechtliche Behandlung der Göttinger 
Juzi-Razzia von '89 

von Klemens Roß 

Mehr als drei Jahre nach dem Polizeiüberfall auf ein Göttinger Ju-
gendzentrum muß das Land Niedersachsen nun an 79 Kläger ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 200 DM zahlen, nachdem das Landge-
richt Göttingen einem der Betroffenen ein Schmerzensgeld in dieser 
Höhe zugesprochen hatte. Unser Autor, RA in Göttingen, war der 
erfolgreiche Kläger. 

Zur Erinnerung 

Am Abend des 1. Dezember 1986 fand 
im Jugendzentrum Innenstadt in Göt-
tingen eine Veranstaltungung statt, 
auf der über die Wohnungsnot in 
Göttingen im allgemeinen und über 
die am Vormittag des gleichen Tages 
stattgefundene Räumung von drei 
Häusern im besonderen öffentlich in-
formiert und diskutiert werden sollte. 
Gegen 20.30 Uhr umstellten und 
stürmten etwa 400 aus ganz Nieder-
sachsen zusammengezogene Polizisten 
unter Schlagstockeinsatz das Gebäude. 
Die Versammlungsteilnehmer wurden 
bis zu vier Stunden im Jugendzentrum 
festgehalten und - obwohl zumeist im 
Besitz gültiger Ausweispapiere - einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung 
mit Lichtbildaufnahme und einer kör-
perlichen Durchsuchung unterzogen. 
Einzelnen Teilnehmern wurde der 
Gang zur Toilette untersagt, Kontakt 
mit der Außenwelt, etwa einem An-
walt, aufzunehmen, war ebenfalls 
verboten. 
Die Polizei begründete ihren Einsatz 
mit der vermeintlichen Suche nach ei-
nem Störsender. Tatsächlich ging es 

ihr darum, eine ihr günstige Gelege-
heit zu nutzen, die Göttinger "Szene" 
lückenlos zu erfassen. 
Dementsprechend erläuterte der Göt-
tinger Polizeichef Lothar Will den 
Polizeieinsatz gegenüber der 
"Hannoversch Niedersächsische All-
gemeine" (3.12.86). unter Hinweis 
auf eine einige Tage zuvor statt-
gefundene und später als "Scher-
bendemo" bezeichnete Aktion in der 
Innenstadt: "Wir wollten die Masse, 
die potentiell solche Straftaten begeht, 
mal aus der Anonymität herausholen" 
"Die ganze Szene", so Will, sollte 
"ausgeleuchtet" werden. (Spiegel, 
8.12.'86) Wilfried Hasselmann, da-
maliger Innenminister in Niedersach-
sen, sprach von "Strippenziehern", 
die "in ihren Löchern aufgespürt wer-
den sollten". Die Juzi-Razzia hatte, 
ähnlich wie die Vorgänge um die 
Massenverhaftungen im Nürnberger 
"KOMM" und die kurz zuvor stattge-
fundene Einschließung im "Hambur-
ger Kessel", bundesweit für Aufsehen 
gesorgt. 
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Die Behandlung der Razzia durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Obwohl recht bald offenkundig war, 
daß die Polizei bei ihrer Vorgehens-
weise nahezu sämtliche einschlägigen 
Rechtsvorschriften eklatant verletzt 
hatte, stellte sich hinenminister Has-
selmann ausdrücklich hinter die für 
die Aktion Verantwortlichen. 
Neun der von der Razzia betroffenen 
Versammlungsteilnehmer klagten dar-
aufhin vor dem Verwaltungsgericht 
und erhielten in allen Punkten ihrer 
Fortsetzungsfeststellungsklage Recht: 
In seiner Entscheidung vom Januar 
1988 qualifizierte das VG Braun-
schweig (Az: 6 VG A 6/87) die Ver-
anstaltung als Versammlung im Sinne 
des Versammlungsgesetzes. Die Ver-
sammlung hätte somit nur durch eine 
ausdrückliche Auflösungsverfügung 
aufgelöst werden dürfen. Damit war 
nicht nur die Auflösung der Ver-
sammlung rechtswidrig, sondern auch 
das anschließende Festhalten der Be-
sucher einschließlich der erkennungs-
dienstlichen Behandlung. 
Die politisch Verantwortlichen blie-
ben unbelehrbar: Hasselmann wertete 
die Razzia nach wie vor als "vollen 
Erfolg", da nach der Razzia in Göt-
tingen nunmehr "Ruhe eingekehrt" sei 
(FR, 15.01. '88). Zudem ermunterte 
er seine Polizei, bei Demonstrationen 
künftig mehr Menschen festzuneh-
men. Bei einer Ansprache vor Polizi-
sten erklärte er gar: "Die Angst vor 
einer Niederlage bei nachträglicher 
gerichtlicher Überprüfung des Ein-
satzes darf nicht zu Entscheidungen 
führen, die dem Bürger den Eindruck 
vermitteln, die Polizei sei ohnmäch-
tig" (FR, 20.02.88). So verwunderte 

es kaum, daß die beklagte Bezirksre-
gierung Braunschweig gegen das Ur-
teil des VG Berufung einlegte. 
Der 12. Senat des OVG Lüneburg 
(Az: 12 OVG A 56/88) ließ es erst 
gar nicht zu einer mündlichen Ver-
handlung kommen, sondern wies die 
Berufung der Bezirksregierung ein-
stimmig zurück. Das Gericht stellte 
fest, daß die Gefahr einer Wiederho-
lung gegeben sei. Da die Wohnungs-
not nicht beseitigt sei, sei "zu erwar-
ten, daß ähnliche Aktionen der Stu-
denten wieder vorkommen; der Klä-
ger könnte vielleicht auch an ihnen 
beteiligt sein". Die Lüneburger Rich-
ter belehrten die für die Polizeiaktion 
Verantwortlichen: "Die Versamm-
lungsfreiheit gern. Art. 8 GG können 
gerade auch Teilnehmer einer Ver-
sammlung Mr sich in Anspruch neh-
men, die mit sozialen Verhältnissen 
unzufrieden sind und die ihren Unmut 
und ihre Kritik öffentlich vorbringen 
wollen". 
Ergänzend zu der Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts stellte das OVG 
fest, daß nicht nur der Verstoß gegen 
das Versammlungsgesetz die Rechts-
widrigkeit der an dem Kläger durch-
geführten Maßnahmen (Identitäts-
feststellung, Durchsuchung) begrün-
de, sondern daß es auch "darüber 
hinaus" keine andere Rechtsgrundlage 
für diese Maßnahmen gegeben habe. 
Schließlich verklagten 79 Betroffene 
das Land Niedersachsen auf Gewäh-
rung eines "symbolischen" Schmer-
zensgeldes von 200 DM. 
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Die Schmerzensgeldentscheidung 

In einem im Februar 1990 vorab ent-
schiedenen Musterprozeß sprach das 
Landgericht Göttingen (Az.:2 0 
322/89) einem der Kläger das 
Schmerzensgeld zu. Das Gericht be-
gründete seine Entscheidung mit der 
bereits verwaltungsgerichtlich festge-
stellten Rechtswidrigkeit des Polizei-
einsatzes sowie einer schuldhaften 
Amtspflichtverletzung der für den 
Polizeieinsatz Verantwortlichen: 
"Vorliegend hätte ein pflichtgetreuer 
Durchschnittsbeamter, bei dem zu-
mindest die Kenntnis der grundlegen-
den Bestimmungen des Versamm-
lungsgesetzes erwartet werden muß, 
ohne weiteres erkennen können, daß 
bei der Durchführung der polizeili-
chen Maßnahme die Voraussetzungen 
dieses Gesetzes tangiert waren und die 
Versammlung dem Schutzbereich des 
Art. 8 GG unterfiel". Eine Entlastung 
der Polizeiführung komme nicht in 
Betracht, "weil es sich weder um be-
sonders abgelegene Rechtsvorschriften 
handelte, noch Gesetzesbestimmungen 
von sekundärer Bedeutung betroffen 
waren". Vielmehr habe es den An-

Resümee 

Die Urteile der Verwaltungsgerichte 
und des Landgerichts Göttingen 
schützen vor Wiederholungen nicht. 
Die Frage, ob die Gerichtsentschei-
dungen bei den politisch Verantwort-
lichen zu einem Lernprozeß hinsicht-
lich der Bedeutung des ersten Ab-
schnitts. des Grundgesetzes geführt 
haben, muß bezweifelt werden. 
Die jüngsten Göttinger Polizeiüber-
griffe anläßlich einer Demonstration 

schein, "als habe man die gesetzlichen 
Bestimmungen fahrlässig außer acht 
gelassen, weil man eine gute Gele-
genheit gesehen habe, die Juzi-Sache 
zu durchleuchten". Ferner bezweifelt 
das Gericht, ob das Innenministerium 
die in der Sache ergangenen 
(verwaltungsgerichtlichen) Urteile ak-
zeptiert hat: "... hat das beklagte 
Land nicht dargetan, daß es zu sonsti-
gen Konsequenzen aus diesem Urteil 
gekommen ist und etwa die in der Öf-
fentlichkeit unstreitigen Äußerungen, 
durch die der Kläger als potentieller 
Straftäter abgestempelt worden ist, 
zurückgenommen worden sind. Es ist 
nicht ersichtlich, daß seitens der für 
die Aktion Verantwortlichen sowie 
derjenigen, die sie gerechtfertigt ha-
ben, die diesbezüglichen Äußerungen 
zurückgenommen worden sind und 
das verwaltungsgerichtliche Urteil ak-
zeptiert worden ist." 
Aufgrund dieser eindeutigen Ent-
scheidung will das Innenministerium 
nunmehr "freiwillig" das Schmer-
zensgeld an die übrigen 78 Betroffe-
nen auszahlen. 

zum Gedenken an eine bei einem un-
überlegten Polizeieinsatz ums Leben 
gekommene Antifaschistin bezeugen 
das Gegenteil. Lothar Will ist immer 
noch im Amt. Obwohl verwaltungsge-
richtlich festgestellt, daß die Datener-
hebung rechtswidrig war, hält das 
niedersäschische LKA weiterhin an 
der Speicherung fest. Über eine Klage 
auf Löschung vor dem VG Hannover 
wurde noch nicht entschieden. 
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Autonomer Feuerzauber? 
Daß nicht alles so 
einfach ist, wie es 
die weit verbreitete 
Mischung aus Vor-
urteil und Common 
sense nahelegt, ist 
dieser Tage wieder 
einmal in Berlin 
deutlich geworden. 
Am 1. Mai 87 schien 
alles klar: in Kreuz-
berg brannte an die-
sem Tag so viel, daß 
alles der Szene 
zugerechnet wurde. 
Und der Bau der 
Kita war heftig um-
kämpft. Wer sollte 
wohl den Brand ge-
legt haben? 
Seit letzter Woche 
wissen alle mehr; 
selbst die, die damals 
schon alles wußten. 
Auch in Zeiten mani-
fester politischer 
Konflikte gibt es sie, 
"gewöhnliche Ver-
brecher", Py-
romanen und und 
und ... 

Berlin feiert — Kreuzberg brennt 
Schwerste Randale seit Jahren 

Ileftipe StraGenkampfe lobten in der Nacht rum 1. Mal / Perl zog 501 aua Knieeto :Weh / 36 laden 
gehet Supermarkt »Njefackel, / MIM von autonomen Gruppen an I rankenheil und anpe3lautent Man 

Von Orletto Fehde 
Bei 'In(' an— Einen Tag nach Er-
öffnung der 750-Jahr-Feier eicht 
Berlin kopf. In der Nacht vom er-
sten 711111 zweiten Mni erlebte der 
Bezirk Kreuzberg die schweisten 
Straßenschlachten der letzten 

Jahre. Bis zum frühen Morgen 
brannten meterhohe Straßenhar-
rikaden. PKW!' und Feuerwehr-
autos. Alle Zufahrten nach Kreuz-
berg waren blockiert. Raugerüste 
wurden angeriludet und schließ -
lieh Rolle, ein Riesen-Super-
markt, in Brand gesteckt • • • 

(tageszeitung, 4.5.87) 

Chaoten steckten Kita 
an: 3 Mio Schaden 

hpw. Illardln,4. Dezember 

Im Morgengrauen färbte sich gestern der 
Himmel über der Adalbertstraße (Kreuz-
berg) dunkelrot: Chaoten halten die neue 
Kindertagesstätte an der Mauer angezün-
det — der hölzerne Neubau wurde völlig zer-
stört, Schaden drei Millionen Mark. • • • 

(BZ, 4.12.87) 

Gefährlichster Brandstifter 
gefaßt 

Der gefährilehele Brandstifter 
In der Naehkriegagesehlehle Ber-
lins ist Jetat der Polleet Ina Nets 
gegangen: Es Ist der tßlibrige 
wohnungslose Gelegenhellaarbel-
ter Armin St., dem 48 Brände, dar-
unter einige spektakuläre Groß-
feuer, sur Last gelegt werden. Bel 
einem der von Ihm gelegten Bräu. 
de in einer Wohnung an der Rel-
ebenberger Straße 158 In Kreuz-
berg kamen sogar swet Junge Men• 
sehen ums Leben, Insgesamt rich-
tete er einen Sachschaden von 88 
Millionen D-Mark an. • • • 

Auch die Brandstiftung an der 
"Bolle".Filiale in der Wiener Straße 
von Kreuzberg, die in der 'enich. 
tigten ,Nacht der Chaoten" zum 1. 
Mal 1987 erfolgte und wochenlang 
die Gemüter erhitzte, komme, wie 
St. bei seiner Vernehmung ge-
stand, auf sein Konto. Bislang hatte 
man immer vermutet, autonome 
Gruppen hätten dieses Geschäft 
angezündet St. hat aber nach Fest-
stellungen der Kripo nie irgendei-
ner solchen Gruppierung angehört. 
Die Ermittlungen zu dieser Brand-
stiftung sind noch nicht abge-
schlossen. St. soll dabei Mittäter 
gehabt haben. • • • 

Ferner gestand er seinen 
Vemehmern, daß er am 18. Mai 
1987 den Brandanschlag auf die 

am Kottbueser Damm 
verübt hat. Den nächsten großen 
Brand legte er den Ermittlungen 
zufolge am 3. Dezember desselben 
Jahres. Damals hatte er sich die in 
Holzkonstruktion erhaute Kinder-
tagesstätte an der Adalbertstraße 
67 in Kreuzberg ausgesucht. Sie 
brannte völlig nieder. St., der sich 
zuletzt in der Wohnung eines Be-
kannten in Charlottenburg auf-
hielt, hatte zu jener Zeit in der Wa-
genburg nahe dieser Kita kampiert. 

(Berliner Morgenpost, 30.3.90) 
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Gewaltkommission 
- Das Endgutachten der "unabhängigen Regierungskommission" 

von Günter Saathof 

Im Koalitionsabkommen der Regierungsfraktionen von CDU/CSU 
und FDP wurde '87 vereinbart, eine "unabhängige Regierungs-
kommission" zu begründen, die die Ursachen der Gewalt 
erforschen und Konzepte zu ihrer Verhinderung und Bekämpfung 
entwickeln sollte. Das Endgutachten liegt nun vor. Unser Autor ist 
Mitarbeiter der Fraktion "Die Grünen" im Bundestag. 

I. Einsetzung und Auftrag der Gewaltkommission 

Eigentümlich für den wissenschaftli-
chen wie praktischen Standort der 
Gewaltkommission war bereits in der 
Planungsphase das "Einvernehmen, 
daß die Einsetzung dieser Regie-
rungskommission parallelen gesetzli-
chen Maßnahmen nicht entgegensteht" 
(Koalitionsabkommen). 
Zur Einsetzung der Kommission kam 
es zunächst nicht. Dies änderte sich 
erst mit den "Schüssen an der Start-
bahn West" vom 2. November 1987, 
denen zwei Polizisten zum Opfer fie-
len. Wenig später, am 16.12.1987, 
wurde die "unabhängige Regierungs-
kommission" von der Bundesregie-
rung berufen. Wie es der Anlaß (und 
Vorlauf) erwarten ließ, waren hierbei 
die Würfel zugunsten einer stärkeren 
Position des BMI gefallen. Dies 
schlug sich nicht nur in der Zusam-
mensetzung der Kommission nieder, 
sondern ebenso in dem durch Kabi-
nettsbeschluß formulierten Arbeits-
auftrag: 
"2. Die Gewaltkommission hat den 
Auftrag, bis Ende 1989 
- in einer Sekundäranalyse die Ursa-
chen, insbesondere 

- der politisch motivierten Gewalt, 
- der Gewalt auf Straßen und Plätzen, 
- der Gewalt im Stadion, 
- der Gewalt in der Schule und 
- der Gewalt in der Familie 
zu untersuchen und 
Konzepte zu entwickeln, die so pra-
xisnah und handlungsorientiert gefaßt 
sein sollen, daß sie von Gesetzge-
bung, Verwaltung und Justiz auch 
möglichst kurzfristig umgesetzt wer-
den können." 
Nach mehr als zweijähriger Tätigkeit 
haben die Vorsitzenden der Kommis-
sion das Endgutachten der Öffentlich-
keit am 16.1.1990, dem Innenaus-
schuß des Bundestages am 7.2.1990 
vorgestellt. Erwähnenswert: seitens 
des BMI bzw. der Kommissionsvor-
sitzenden selbst wurden 1988 und 
1989 Zwischenberichte über die Er-
gebnisse der Kommissionsarbeit - was 
insbesondere im Zusammenhang mit 
den Debatten zum "Artikelgesetz" 
sinnvoll gewesen wäre - kategorisch 
abgelehnt. Auch einzelnen Mitglie-
dern der Kommission wurden öffent-
liche Äußerungen untersagt. 
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II. Die Struktur und Zusammensetzung der Kommission 

Zum Vorsitzenden wurde der Krimi-
nologe und frühere Justizminister 
Niedersachsens H.D. Schwind, zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Strafrechtler und frühere Berliner Ju-
stizsenator J. Baumann bestimmt. 
Unterhalb dieser Ebene war die 36-
köpfige Kommission geteilt in zwei 
Arbeitsgruppen mit je 16 Mitgliedern. 
Die Arbeitsgruppe A beschäftigte sich 
mit der "Prävention", die Arbeits-
gruppe B mit der "strafrechtlichen 
Kontrolle". Innerhalb jeder AG gab es 
Unterkommissionen, die zugleich be-
stimmte Fachdisziplinen (z.B. Poli-
zeipraxis, Psychiatrie, Kriminologie) 
repräsentieren sollten. Zentrales Gre-
mium zur Koordinierung der Ergeb-
nisse war schließlich das Plenum, das 
die wesentlichen Vorschläge des End-
gutachtens - das jedoch allein von den 
Kommissionsvorsitzenden verfaßt 
wurde - durch Mehrheitsentscheidun-
gen absegnete. 
Von den 36 Mitgliedern sind 
(Mehrfach-Nennungen möglich) im-
merhin 8 Ministerialbeamte oder 

ehemalige Ministeriale, 5 Mitarbeiter 
des BKA oder eines LKAs, 7 Richter 
oder Staatsanwälte, 8 Strafrechtswis-
senschaftler oder Kriminologen, 3 Öf-
fentlich-Rechtler, 4 Psychiater, aber 
nur 2 Soziologen, 4 Psychologen, 1 
Politologe, hingegen kein Pädagoge 
oder Sozialpädagoge. 
Noch gravierender ist es um die 
"Unabhängigkeit" oder "Ausgewogen-
heit" bestellt, sieht man sich an, wel-
che zusätzlichen Experten zu Worte 
kamen: 
Von den genannten 46 Experten wa-
ren 28 Polizeipraktiker, Polizeiwis-
senschaftler, Kriminaldirektoren oder 
entsprechende Ministerialbeamte, 5 
Richter, 3 Staatsanwälte, hingegen 
z.B. nur je ein Experte aus den Berei-
chen Soziologie, Jugendverbandsar-
beit, Frauen- und Kinderschutz, 2 Ju-
gendforscher, 2 Psychologen, 1 Kom-
munikationswissenschaftler usw. Bei 
alledem bleibt hier unberücksichtigt, 
welche Ausrichtungen ihrer 
Fachdisziplinen die jeweiligen Ex-
perten vertraten. 

III. Gewaltbegriff und methodischer Ansatz 

Ein wissenschaftstheoretischer Grund-
satz, wonach der Blickwinkel der ei-
genen Fachdisziplin und das "erkennt-
nisleitende Interesse" auch den 
Untersuchungsgegenstand selbst defi-
niert und konstituiert, wird in 
doppelter Hinsicht durch die Arbeits-
methodik der Kommission bestätigt. 
Dies betrifft zum einen den Gewalt-
begriff, der die Grundlage der Kom-
missionsarbeit bildet, zum anderen die 
spezifische Handlungsorientierung der 

Kommission, die einen "handhab-
baren Gewaltbegriff" erfordern. 
Polizeipraktiker und Staatsanwälte 
sind eben mit einem anderen 
Gewaltverständnis vertraut als Sozio-
logen und Politologen. Die Vor-
schläge, die sie zur "Prävention" und 
"Bekämpfung" von Gewalt vortragen, 
orientieren sich an den Handlungs-
kompetenzen und ideologischen 
Grundlagen ihrer Profession. Die 
grundlegende Begrifflichkeit von Ge-
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walt war interessanterweise im Regie-
rungsauftrag nicht vorgegeben. Die 
Kommission legte selbst fest, daß "der 
Gewaltbegriff aus der Sicht des staat-
lichen Gewaltmonopols bestimmt 
werden" soll (Endgutachten S. 12). 
Sie legte ferner fest, daß primär 
"Gegenstand der Untersuchung und 
von Lösungskonzepten die politisch 
motivierte Gewalt (sein sollte) sowie 
die Gewalt auf Straßen und Plätzen" 
(S. 12). 
Bewußt wurden - wie das EG selbst 
hervorhebt - eine Vielzahl von Di-
mension oder Ausprägungen der Ge-
walt von der Betrachtung ausgeklam-
mert, darunter die Gewalt im Straßen-
verkehr, die klassische Gewaltkrimi-
nalität, die "strukturelle Gewalt", 
schließlich auch die "terroristische 
Gewalt". Letzteres erscheint um so 
unverständlicher, teilt man die Auf-
fassung, wonach eine vernünftige 
Diskussion über politisch motivierte 
Gewalt unter Ausklammerung einer 
Betrachtung struktureller Gewaltver-
hältnisse (etwa Überlebensbedrohun-
gen) aber auch der "terroristischen 
Gewalt" schlechthin unmöglich ist. 
Auf der ersten Plenarsitzung der 
Kommission wurde beschlossen - "um 
überhaupt zu einer Verständigung 
über Ursachen der Gewalt ... zu 
kommen" (S. 20) - einen Gewaltter-
minus zu benutzen, der "die zielge-
richtete, direkte physische Schädigung 
von Menschen durch Menschen er-
faßt" (S. 16 f.). 
Das EG hebt selbst hervor, die Aus-
wahl des Gewaltbegriffs sei keines-
wegs wertfrei erfolgt (S. 17), strategi-
sche Zwecke schienen auf allen Seiten 
durch, der Gewaltbegriff sei geradezu 
prädestiniert zu einem "Kampfbegriff" 
(S. 16), der über Verbleib oder Aus-

grenzung aus einer jeweiligen politi-
schen Gruppierung - also auch die 
Kriminalisierung spezifischer Hand-
lungen - entscheide. 
Verworfen wird eindeutig die Ver-
wendung des Begriffs der "strukturel-
len Gewalt" nach Galtung. Eine 
detaillierte Auseinandersetiung mit 
dieser Begrifflichkeit unterbleibt 
allerdings. Hier reicht der Hinweis, 
"eventuell eingesetzte eigene Gewalt 
(der neuen Protestbewegungen) er-
scheint damit lediglich als Gegenge-
walt" (S. 17). Nun wird man viel kri-
tisches zu Galtungs Gewaltbegriff sa-
gen können - eine pauschale Legiti-
mation gesellschaftlicher Gegenge-
walt(en) impliziert er mit Sicherheit 
nicht. 
Der von der Kommission zugrunde 
gelegte Gewaltbegriff hatte schließlich 
den Wortlaut: 
"Der Gewaltbegriff soll aus der Sicht 
des staatlichen Gewaltmonopols be-
stimmt werden. Dabei soll es primär 
um Formen physischen Zwanges als 
nötigender Gewalt sowie Gewalttätig-
keiten gegen Personen und/oder Sa-
chen unabhängig von Nötigungsin-
tentionen gehen. Ausgeklammert wer-
den sollen die physisch vermittelte 
Gewalt im Straßenverkehr und die 
strukturelle Gewalt" (S. 20). 
Der auf Körperlichkeit und Sachen 
bezogene Gewaltbegriff wird schließ-
lich doch erweitert um die Kategorie 
des "vergleichbar schweren psychi-
schen Zwangs" (S. 329). Eine gewisse 
Konsequenz zeitigt dies für die Beur-
teilung der höchstrichterlichen 
Rechtssprechung: Die Versuche, einer 
Vergeistigung (Psychifikation) in den 
Gewaltbegriff und damit das Straf-
recht einzuführen, werden als unge-
eignet zurückgewiesen. 
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Auf den defizitären Charakter des 
Gewaltbegriffs und der damit inten-
dierten Ausblendung spezifischer Ge-
waltphänomene und Bedrohungspo-
tentiale in der Gesellschaft (z.B. Ge-
walt gegen Ausländer, Vernichtung 
der ökologischen Lebensgrundlagen) 
hat unmittelbar nach Veröffentlichung 
des Endgutachtens eine unabhängige 
Wissenschaftlergruppe auf Initiative 
der Kriminologen Albrecht und Bac-
kes hingewiesen, die ihre Kritik dem-
nächst in einer eigenen Monographie 
der Öffentlichkeit vorstellen will. 
Wie sensibel Kommissionsmitglieder 
mit einer solchen Kritik umzugehen 
pflegen, machte der Unterkommissi-

onsvorsitzende R. Wassermann unter 
dem Titel "Wie man Gewalt fördert" 
in "Die Welt" vom 14.2.1990 klar: Er 
unterstellte den Kritikern schlichtweg, 
"haargenau jenes Liebäugeln ... mit 
der Gewalt, dem die Gewaltkommis-
sion den Kampf angesagt hat." 
Konstitutiv für das Herangehen an den 
Gewaltbegriff ist, daß es letztlich 
nicht um Gewaltverhältnisse, um ob-
jektive Gewaltdrohungen - wie die 
atomare Abschreckung - geht, son-
dern um einen Gewaltbegriff, der dem 
Tatstrafrecht entlehnt ist, der vor al-
lem die isolierte Gewalttat themati-
siert. 

IV. Uneingeschränkte Durchsetzung des Rechts und des staatlichen 
Gewaltmonopols 

Grundlegend für die Studie ist außer 
der Normierung des Gewaltbegriffs 
die Setzung, die sich hinter der For-
mel verbirgt, die "Gewalt aus der 
Sicht des staatlichen Gewaltmonopols 
bestimmen" zu wollen. Ist es bereits 
wissenschaftlich bedenklich, einen 
Gewaltbegriff nicht objektiv, daMr 
aus dem Blickwinkel eines interes-
sierten Beteiligten bestimmen zu 
wollen, geht es hier um ein zweites 
Diktum: 
"Nur wenn dem Rechtsstaat das Mo-
nopol legitimer physischer Gewalt zu-
gestanden, und den Versuchen, dieses 
auszuhöhlen, mit Entschiedenheit be-
gegnet wird, können das friedliche 
Zusammenleben in einer pluralisti-
schen, demokratisch verfaßten Gesell-
schaft erhalten und die geordnete 
Freiheit gesichert werden, ..." (S. 1). 
Ob dies das Gewaltmonopol tatsäch-
lich auch leistet oder hingegen die 

Ausübung dieser legitimen Gewaltan-
wendung zugleich gewaltfördernd, 
gewaltsetzend oder gewaltreproduzie-
rend ist, wird von der Studie nicht 
geprüft. Massiv wird aber darauf hin-
gewiesen, daß diese "Soll-Funktio-
nen" einer eigenständigen und um-
fangreichen wissenschaftlichen Eva-
luation vorbehalten sein sollten (5. 
146). 
Allein: Dieses Eingeständnis, das den 
158 Vorschlägen leicht den Boden 
entziehen könnte, bleibt folgenlos. 
Um es an einem Beispiel zu erläutern: 
Konsequent gedacht aus der Sicht des 
Gewaltmonopols ist es sicherlich, 
wenn ein Vorschlag der Kommission 
lautet, bei Hausbesetzungen unver-
züglich zu räumen. Ob dies zugleich 
als friedensstiftende Handlungsma-
xime empfehlenswert ist, steht auf ei-
nem anderen Blatt. Ein guter Grund 
übrigens, sich weitere Forschungs-
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vorhaben von der Bundesregierung 
fördern zu lassen (vgl. S. 243 ff). 
Da die friedensstiftende Funktion des 
rechtsstaatlich zivilisierten Gewalt-
monopols gesetzt, aber nicht geprüft 
wird, ist es leicht, die Anerkennung 
und Durchsetzung des Gewaltmono-
pols zum Dreh- und Angelpunkt der 
gesamten Vorschläge zu machen. 
Hierauf basierend fordert die Gewalt-
kommission in ihren kriminalpoliti-

schen Leitlinien und allgemeinen 
Empfehlungen sowohl, "die Duldung 
rechtswidriger Zustände und rechts-
freier Räume" zu beenden, die 
"Funktion und Legitimation des 
staatlichen Gewaltmonopols in der 
Bevölkerung bewußt zu machen und 
zu verdeutlichen", als auch ein konse-
quentes Konzept der Prävention und 
Repression gegen Rechtsbrecher ein-
zusetzen. 

V. Ergebnisse zum Ausmaß der Gewalt 

Die Untersuchungsergebnisse zum 
Ausmaß der Gewalt, der Gewaltkri-
minalität und zu den erwarteten Ten-
denzen (S. 21-83) können hier ebenso 
wie der Komplex der "Entstehungs-
zusammenhänge und Erklärungsan-
sätze" (S. 84-145) nur sehr gerafft 
referiert werden. Ich will dies 
exemplarisch für den Kern der Studie 
und der Vorschläge, die "politisch 
motivierte Gewalt", ausführen. 
Die Vorschläge scheinen selbst nicht 
gerade in engstem Zusammenhang mit 
diesen Erklärungsansätzen zu stehen: 
Das Endgutachten kommt zu der 
Selbsterkenntnis: "Die Vorschläge der 
Kommission fest verankert in den Ur-
sachen (-theorien) zur Gewalt zu se-
hen, wäre verfehlt" (S. 146). 
Ein Blick in diese Kapitel scheint 
dennoch nützlich, hängt die Notwen-
digkeit zusätzlicher strafrechtlicher 
Maßnahmen oder Eingriffsbefugnisse 
der Polizei doch auch wesentlich von 
dem Nachweis der Erforderlichkeit, 
also der Zunahme von Gewalt ab. 
Hier hält das Endgutachten einige 
Überraschungen bereit: 
Die Gewaltkriminalität habe insge-
samt in den letzten Jahren nicht zu-, 

sondern seit 1982 durchgängig abge-
nommen (S. 24). Erheblich abge-
nommen habe ebenfalls der Schußwaf-
fengebrauch (S. 25). 
Gemessen an dem eigenen Gewaltbe-
griff der Kommission kann eine Stei-
gerung der Gewaltkriminalität auf den 
Grundlagen der polizeilichen Krimi-
nalstatistik (PKA) nicht belegt wer-
den. Zu Recht vermerkt das EG, die 
Kriterien der PKS seien unzureichend. 
(S. 26). Aussagen über erwartbare 
Tendenzen seien auf diesem empiri-
schen Hintergrund praktisch nicht 
möglich; beziehe man demographi-
sche Entwicklungen ein, erwartet das 
EG gar einen deutlichen Rückgang (S. 
28 ff). 
Solchermaßen von der Empirie 
tatsächlicher Gewaltkriminalität im 
Stich gelassen, taucht als rettender 
Anker für den späteren Vorschlagsteil 
ein Kriterium besonderer Güte auf, 
das "Bedrohtheitsgeffihr in der Be-
völkerung (S. 31 ff.) oder auch ein 
"allgemeines Unsicherheitsgeffihl " . 
Entsprechendes staatliches Handeln ist 
demnach nicht erst bei einem nachge-
wiesenen oder prognostizierten An-
stieg der Gewalt bzw. einer Gewalt-
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kriminalität angezeigt, sondern bereits 
bei einer zunehmenden Verbrechens-
furcht! 
Das EG stellt weiterhin deutlich her-
aus, daß es keine enge Beziehung zwi-
schen der Gewaltbereitschaft (Einstel-
lung) und dem tatsächtlichen Gewalt-
verhalten gibt (S. 33). Unter-
suchungen, die die Kommission selbst 
in Auftrag gegeben hat, bestätigen gar 
"..., daß eine Entwicklung zu größe-
rer politischer Gewaltbereitschaft 
nicht auszumachen ist."! (S. 37). 
Die Regierungskommission muß zu-
geben, daß in den letzten Jahren ein 
Rückgang bei den "unfriedlichen De-
monstrationen" zu verzeichnen war. 
Trotzdem behauptete der Vorsitzende 
Schwind bei der öffentlichen Vor-
stellung des Endgutachtens am 
16.1.1990 eine solche Zunahme. Die 
Statistik wurde folgendermaßen dafür 
hergerichtet: Im Schnitt (!) der 80er 
Jahre seien mehr Demonstrationen 
gewalttätig verlaufen als im Schnitt 
der 70er Jahre. Bezogen auf den 
Prozentsatz der "gewalttätigen" oder 
"unfriedlichen" Demonstrationen an 
der Gesamtzahl der Demonstrationen 
ist dies nicht nur amtlicherseits wi-
derlegt die von Schwind behauptete 
Zunahme (die die Kommission wohl 
zur Begründung bestimmter "Vor-
schläge" benötigt!) bricht jedoch 
vollends in sich zusammen, stellt man 
in Rechnung, daß gerade in den letz-
ten Jahren von dem amtlich erfaßten 
"unfriedlichen" Aktionen etwa 40% 
(!) Sitzblockaden waren - Aktivitäten, 
die der Regierungskommission zu-
folge nicht als gewalttätige Aktionen 
bezeichnet werden sollten (vgl. CILIP 
34, S. 48 ff). 
Die Kommission muß in vielen ande-
ren Bereichen entweder zugeben, daß 

es keinen Grund zu einer Dramatisie-
rung gibt oder daß seriöse Angaben 
über das Ausmaß der Gewalt zur Zeit 
unmöglich: 
"Quantitativ handelt es sich bei der 
politisch motivierten Gewalt ... ge-
genwärtig immer noch um ein Rand-
phänomen." (S. 53). Allenfalls in 
Teilbereichen läge "qualitativ gesehen 
eine Zunahme politisch motivierter 
Gewalt" vor (ebenda). Aber: "Das 
Ausmaß dieses Gewaltfeldes genau 
und sicher zu erfassen, ist anhand der 
vorhandenen Statistiken unmöglich." 
(ebd.). Oder: "Die Statistiken erlau-
ben keine zuverlässigen Aussagen 
über die Intensität sozialer Proteste, 
die Entwicklung des Umfangs und der 
Qualität von demonstrativen Aktionen 
sowie deren Grad der Gewalt" (S. 
54). Allerdings ließen sich mit Hilfe 
der Statistiken Schlaglichter setzen, 
die auf besondere Gefahren der poli-
tisch motivierten Gewalt aufmerksam 
machen" (ebd.). 
Zum Bereich der Haus- und Gelände-
besetzungen sowie der Zusammen-
rottungen stellt die Kommission fest, 
nähere Angaben zum Ausmaß der 
Gewalt seien hier nicht möglich (S. 
59). Dies gelte auch für die Gewalt in 
Stadien (S. 67). 
Zwar sei der Vandalismus in öffentli-
chen Einrichtungen (Schulen...) im 
Anstieg begriffen, grundsätzlich die 
Gewalt in der Schule jedoch "kein 
zentrales Thema" und "für den von 
den Medien behaupteten generellen 
Gewaltanstieg im hiesigen Schuldbe-
reich gibt es keine empirischen Be-
lege" (S. 72). 
Auch über die Gewalt in der Familie 
existierten keine zuverlässigen Anga-
ben (S. 81 ff.). 
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Über Publikationen, "in denen die 
Gewalt gebilligt, befürwortet und zur 
Nachahmung empfohlen wird", führt 
die Kommission aus: "Ob und inwie-
weit allerdings ein 'Wirkungszu-
sammenhang' • zwischen diesen 
Publikationen und der Anwendung 
von Gewalt besteht, ist ungeklärt." 
(S. 50). Schließlich bleibt noch der 
Komplex der "Anschläge" und der 
"gewalttätigen Ausschreitungen bei 
Demonstrationen". Hier fällt auf, daß 
die Kommission zwar umfangreich 
Angaben, z.B. über die "Schwarzen 
Blöcke" oder von Gruppen der Öko-
logiebewegung ausführt, jeglichen 

Hinweis jedoch dafür schuldig bleibt, 
ob es hier tatsächlich eine Zunahme 
derartiger Anschläge in den letzten 
Jahren gegeben hat. Statt Zahlenanga-
ben werden nur qualitative Betrach-
tungen angestellt. 
Eine intensive Prüfung der Abschnitte 
zum "Ausmaß der Gewalt" ergibt 
also, daß daraus zusätzliche Eingriffs-
befugnisse der Polizei nicht begründet 
werden können. So ist es beinahe 
zwingende Konsequenz, daß die Vor-
schläge für den repressiven Bereich 
nicht auf der Empirie der Ge-
walt(tätigkeiten) beruhen. 

VI. Entstehungszusammenhänge und Erklärungsansätze 

Wie gering der Wissensstand der Wis-
senschaften - übrigens nicht nur kon-
servativer Herkunft! - auch zu diesen 
Dimensionen heute noch ist, führt das 
EG ebenfalls mehrfach vor Augen. 
Wissenschaft dringt bis heute allen-
falls zu der Gewißheit von "Kann-
Formeln" vor: 
"Ein negatives Selbstkonzept kann 
nonkonforme Reaktionen in Bela-
stungssituationen fördern". Oder: 
"Das Fehlen von positiven Vorbildern 
in der Erwachsenenwelt (...) begün-
stigt mittelbar aggressives Handeln 
des jungen Menschen". Oder: "Die 
Darbietung erfolgreicher gewalttätiger 
Modelle schafft insbesondere für Kin-
der und Jugendliche einen Anreiz, 
gewalttätiges Verhalten als erfolgver-
sprechend und normal anzusehen". 
Oder: "Der Rückzug aus der Gemein-
schaft, die soziale Desintegration, 
wird vielfach als wesentlicher Faktor 
im Prozeß der Entwicklung von sozial 
abweichendem Verhalten und Krimi-

nalität, insbesondere auch Gewaltkri-
minalität, gesehen" (S. 85 ff.). 
Ein gewichtiges - gleichwohl strittiges 
- Theorem ist das des "Gewalttrans-
fers": "Wenn es auch bislang keine 
Indizien für einen unmittelbaren 
Transfer von Gewalt in der Familie 
und Schule in die politische Aus-
einandersetzung hinein gibt, ist doch 
wahrscheinlich, daß die Neigung zu 
aggressivem und gewalttätigem Han-
deln, vor allem in Konfliktsituation-
en, aufgrund früherer Erfahrungen 
bereits mitgebracht wird" (S. 89 ff.). 
Insgesamt sieht die Kommission eine 
ungeheure Fülle von Sachverhalten, 
die gewalttätiges Verhalten (oder 
Handeln) begünstigen. 
Beweiskraft haben diese Erwägungen 
allesamt nicht. Gelegentlich scheinen 
gar Deutungen durch, die für die Vor-
schläge unheilvolles erwarten lassen: 
"Durch ihre Informationsflut und Sen-
sationsorientierung können Massen-
medien ein eher negatives Weltbild 
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vermitteln. Die 1-leraushebung von 
sozialen und Umweltkatastrophen und 
politischen und wirtschaftlichen 
Skandalen führt bei sensiblen und 
jungen Menschen zu einer Endzeit-
stimmung. Diese Menschen neigen 
dazu, die Schuld für wirkliche und 
vermeintliche Mißstände bei den frü-
heren Generationen und den gegen-
wärtigen Machtträgem zu suchen, 
denen sie kein Vertrauen mehr entge-
genbringen. Dies ist auch eine Ursa-
che für Orientierungslosigkeit der Ju-
gend und Aggression gegen das Be-
stehende." (S. 93 ff.) 
Sollte man daraus den Schluß ziehen, 
die Massenmedien hätten künftig ein 
positives Weltbild zu vermitteln? 
Allerdings - und dies ist uneinge-
schränkt anzuerkennen - hat sich die 
Kommission bemüht, auch politische 
und soziale Ursachen bzw. Bedingun-
gen der Entstehung von Gewalt zu 
benennen. Genannt werden sowohl 
"belastende sozio-ökonomische Le-
bensumstände von Familien, wie Ar-
mut, Arbeitslosigkeit, schlechte Be-
rufschancen", "die soziale Isolation 
von Familien", Leistungsdruck in der 
Schule, negative "schulökologische 
Voraussetzungen", eine "S innarmut 
und Verengung von Freiräumen" als 
auch Überlebensbedrohungen, eine 
dramatische Wohnungspolitik oder 
objektive politische Defizite, insbe-
sondere in den Dimensionen politi-
scher Partizipation. Zwar wird von 
der Kommission der Zusammenhang 
von Protestaktionen des zivilen Unge-
horsam oder von Hausbesetzungen 
mit den Bedingungen gesellschaftli-
chen Unfriedens gesehen, dies heißt 
jedoch nicht, daß die Kommission den 

entsprechenden Handlungsformen 
ausreichendes Verständnis entgegen-
brächte, geschweige denn, ihnen eine 
Berechtigung (z.B. als Abwehrrechte) 
zubilligte. Auch wenn letztlich einige 
Vorschläge, auf die noch einzugehen 
sein wird, z.B. zur Wohnungspolitik 
oder zu Partizipationsfragen unter-
breitet werden, erschlägt letztlich die 
Legitimationsfrage - von Regelverlet-
zungen und "Widerstandshandlungen" 
- eine adäquate Auseinandersetzung 
mit diesen Protestformen. Die Gefah-
ren, die von solchen Regelverletzun-
gen ausgehen, werden letztlich höher 
bewertet, als die Gefahren, gegen die 
sich solche Protestaktionen richten: 
"Bereits der selektive Rechtsgehorsam 
... gefährdet den inneren Frieden. Die 
Friedenssicherungspflicht des Staates 
schließt aus, daß das Recht nur noch 
fier die Gesetzestreu-Einfältigen um-
fassend verbindlich ist." (S. 41 ff.). 
Deshalb: 
Wohin es führen könne, wenn der 
Staat perspektivisch das Gewaltmono-
pol verliere, "... belegt das Beispiel 
des Libanon anschaulich." (S. 40). 
Den (notwendigen) Gesetzesgehorsam 
stellen "... die Teile der Bevölkerung 
bewußt oder unbewußt in Frage, die 
begrenzte Regelverletzungen bis hin 
zur offenen Gewalt in Kauf nehmen 
bzw. ausüben, um die gesteigerte 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf ihre - oft als existentiell empfun-
denen - Anliegen zu lenken". (S. 42). 
Werden die Lebensbedrohungen der-
maßen in den "Empfindungsbereich" 
der Beteiligten verlagert, braucht man 
sie auch nicht so ernst zu nehmen, daß 
damit wenigstens begrenzte Regel-
verletzungen legitimierbar wären. 
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VII. Zwischen Volksbegehren und Vorbeugehaft: 
Diskussion der Vorschläge 

Der Vorschlagsteil gliedert sich in 12 
"Allgemeine Empfehlungen" und 158 
konkrete Vorschläge, die sich an ver-
schiedene Zielgruppen, vor allem an 
den Gesetzgeber und exekutive Insti-
tutionen, richten. Die allgemeinen 
Empfehlungen "geben die erwünsch-
ten Rahmenbedingungen wieder, die 
(...) zu den Voraussetzungen erfolg-
reicher Umsetzung der Vorschläge 
notwendigerweise gehören." (S. 240). 
Hierzu gehören etwa die 
"Berechenbarkeit der staatlichen Re-
aktionen", die "Verdeutlichung von 
Funktion und Legitimation des staatli-
chen Gewaltmonopols", die 
"Besinnung der staatlichen und gesell-
schaftlichen Verantwortungsträger auf 
ihre Leitbildfunktion", aber auch der 
"Abbau von Zukunftsängsten" oder 
"die Behebung von Partizipationsdefi-
ziten". Entscheidend ist letztlich deren 
Gewichtung, die Intensität der gefor-
derten Eingriffe, ihr Bezug zum 
tatsächlichen Ausmaß der Gewalt und 
ihren Ursachen, aber auch die ideolo-
gische Folie des zugrunde liegenden 
Systemkonzepts. 
Mit letzterem ist gemeint, an welchen 
politischen Grundwerten sich die 
Kommissionsmitglieder vor allem ori-
entieren, ob z.B. mehr an der Stär-
kung von Bürgerrechten oder an der 
Stärkung des Staates. Die Gesamt-
schau der politischen Grundlagen, 
Empfehlungen und Vorschläge fällt 
eindeutig zugunsten eines autoritären 
Staatskonzeptes aus. Dem gilt ein 
großer Teil der Erziehungsempfeh-
lungen und Vorschläge für die politi-
sche Bildung, dem gelten auch die 
meisten Vorschläge im "präventiven", 

erst recht im "repressiven" Bereich. 
Die wissenschaftliche und politische 
Alternative kann sicherlich nicht darin 
bestehen, jegliche Form von 
"Gegengewalt" zu legitimieren oder 
gar noch dazu aufzurufen. 
Von der Kommission hätte man aber 
erwarten dürfen, daß sie die politi-
schen Grundkonflikte, die sich in sol-
chen Auseinandersetzungen spiegeln, 
ehrlicher reflektiert hätte. An einem 
Exempel: Letztlich weichen die Auto-
ren der zentralen - und weithin tabui-
sierten - Grundfrage der letzten 15 
Jahre aus, die auch weithin das Feld 
der "politisch motivierten Gewalt" be-
stimmt hat: Wie beurteilt man den 
Sachverhalt, daß demokratisch legiti-
mierte Volksvertreter das (Über-
)Leben der gesamten Bevölkerung 
durch bestimmte politische Entschei-
dungen riskieren; wie begründet man 
angesichts solcher Potentiale noch 
"absoluten Gesetzesgehorsam"? 
Nur derjenige, der diese Gefahren ge-
ring oder doch geringer einschätzt als 
das "Chaos" durch ein funktionsunfä-
higes Gewaltmonopol, wer in jedem 
Fall - apriori - davon ausgeht, daß 
Politiker im Zweifel immer die richti-
gen (oder doch reversible) Entschei-
dungen treffen, wird sich für den 
Primat von Vorschlägen aussprechen, 
die eben diese Sicherung des staatli-
chen Gewaltmonopols (bzw. die Stär-
kung der Exekutivbefugnisse von Po-
lizei, Staatsanwaltschaften etc.) als 
vorrangiges Ziel haben. 
Auf diesem Hintergrund müssen die 
Vorschläge, die zur Erweiterung von 
Partizipationsmöglichkeiten bei wich-
tigen politischen Entscheidungen vor-
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getragen werden, als absolut unzurei-
chend angesehen werden. Ein Zuge-
winn an dadurch erzielten Freiheiten 
wird durch weitreichende Vorschläge 
auf anderen Gebieten, die massive 
Einschränkungen von Bürgerrechten 
bedeuten, mehr als wettgemacht. Ei-
gentümlich auch, daß die Vorschläge 
zur "Partizipation", aber auch Ein-
griffe in Eigentumsrechte von Haus-
besitzern (bei Hausbesetzungen) 
mehrheitlich recht vage und zahnlos 
formuliert sind, während die repressiv 
orientierten Vorschläge scharf und 
eindeutig ausfallen. Dafür nun einige 
Beispiele:
V. 78: "über den kommunalen Be-
reich hinausgehend, wäre zu überle-
gen, ob den Bürgern nicht organi-
sierte Gelegenheit gegeben werden 
sollte, nach dem Beispiel der schwedi-
schen Kommission im Vorfeld der 
Gesetzgebung , einen probeweisen 
Konsens zu erarbeiten." 
V. 79: "Volksbegehren, die auf In-
itiatve des Volkes erfolgen und das 
Ziel haben, das Parlament zu einer 
Entscheidung über einen konkreten 
politischen Vorschlag zu veranlassen, 
werden begrüßt." 
Zur Befürwortung des Instituts der 
Volksabstimmung konnte sich die 
Kommission im übrigen nicht ent-
scheiden. 
V. 82 (Auszug): "Beim Umgang mit 
illegalen Hausbesetzungen gibt es da-
her zunächst nur einen Weg: sofortige 
Räumung. Unabhängig davon gilt, 
daß auf Dauer leerstehende Wohnun-
gen im Widerspruch zur Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums stehen." 
V. 84: "Die demokratischen Parteien 
... müssen sich besonders intensiv 
bemühen, Teile der jungen Bevölke-
rung wiederzugewinnen und zu akti-

ver Partizipation anzuregen. Dabei ist 
auch an gemeinsame Informationsver-
anstaltungen mit aggressionsarmem 
Umgangsstil zu denken." 
Ob das wohl ein ernstzunehmender 
Vorschlag ist, sich vorzustellen, wie 
die CDU eine Informationsveranstal-
tung mit aggressionsarmen Umgangs-
stil für Punker, Autonome, Schulver-
sager etc. macht? 
Lediglich 2 Vorschläge hält die 
Kommission für den Problemkomplex 
"Politische Entscheidungen, die die 
Lebensgrundlagen künftiger Genera-
tionen betreffen" bereit. Diese spre-
chen für sich: 
V. 85: "Der Umweltschutz soll als 
Staatsziel in das Grundgesetz einge-
führt werden." (Also nicht einmal als 
Grundrecht) 
V. 86: "Es muß politischer Konsens 
darüber bestehen, daß bei gegenwärti-
gen Entscheidungen die Lebens-
grundlagen künftiger Generationen 
besonders zu gewichten sind." (Ein 
Vorschlag, dem wohl auch bisher kein 
Politiker widersprochen hat). 

Während also eine erweiterte Kon-
trolle der Staatsgewalt durch die Bür-
ger fehlt, die "Partizipations-
vorschläge" wesentlich den Charakter 
von Appellen haben, sieht dies mit 
der staatlichen Kontrolle der Bürger 
etwas anders aus: 

V. 122: "Entfallen des Antragserfor-
dernisses in § 123 StGB (Haus-
friedensbruch), wenn nach Auffassung 
der Strafverfolgungsbehörden ein 
besonderes öffentliches Interesse die 
Verfolgung anbietet." 
V. 126: "Erweiterung der Tathand-
lungen bei § 130 a (Anleitung zu 
Straftaten) durch das Androhen der in 
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§ 129 a aufgeführten, aber in § 126 
StGB nicht erwähnten Straftatbestände 
des § 305 a StGB und des § 315 Abs. 
1 StGB." 
V. 130: "In den Polizeigesetzen der 
Länder Erhöhung der Höchstfrist bei 
polizeilicher Ingewahrsamnahme aus 
präventiven Gründen auf maximal 4 
Tage." 
V. 132: "Änderung des § 246 StPO 
dahin, daß verspätete Beweisanträge 
wie bloße Beweisanregungen zu be-
handeln sind, wenn nicht ein triftiger 
Grund für die Verspätung glaubhaft 
gemacht wird." 

Von den insgesamt 158 Vorschlägen 
beziehen sich allein 66 auf die 
"Verhinderung und Bekämpfung poli-
tisch motivierter Gewalt", der Rest 
verteilt sich auf die anderen Katego-
rien. Außer den hier genannten Ver-
schärfungen sind Einschränkungen der 
Rechte von Verteidigern (u.a. V. 114, 
115, 132) und von Angeklagten und 
Zeugen (u.a. V. 131, 133, 134), eine 
Änderung im Pressegesetz (V. 127), 
der Ausbau polizeilicher Vorfeldkon-
trollen (V. 129), der erweiterte Ein-
satz von V-Leuten und verdeckten 
Ermittlern (V. 98), der Aufbau von 
Sonderdezernaten für politische Ge-
waltdelikte (V. 103), eine Verschär-
fung des § 125 a StGB, eine Regelung 
für die Rasterfahndung usw. aufge-
nommen worden. Daneben nehmen 
sich Vorschläge wie die nach einem 
Konflikttraining für Polizeibeamte 
oder die Idee, "vermehrt emphatische 
Lautsprecherdurchsagen bei Demon-
strationen einzusetzen zur Beeinflus-
sung friedlich motivierter Teilneh-
mer" (V. 92) eher bescheiden aus. 
Insgesamt zeigt - bis auf zwei Aus-
nahmen - das gesamte repressive Kon-

zept erstaunliche Konvergenz zu be-
reits durchgeführten (Artikelgesetz) 
oder beabsichtigten (Strafverfahrens-
änderungsgesetz) Rechtsänderungen 
der Bundesregierung. Die Ausnahmen 
sind der Vorschlag, den § 240 StGB 
zu reformieren und eine spezifische 
Rechtsänderung innerhalb des Artikel-
gesetzes noch einmal zu "über-
denken": 
Da die Notwendigkeit der kürzlich er-
folgten Änderung des § 27 Abs. 2 
VersG bestritten wird, wird - nein, 
keine Rücknahme dieser Verschärfung 
-, eine "wissenschaftliche Begleitfor-
schung" zu den Auswirkungen dieser 
Vorschrift gefordert. Als "Alterna-
tive" wird auf alle Fälle eine 
entsprechende Änderung des § 125 
Abs. 3 StGB (!) ersonnen (V. 117). 
§ 240 StGB soll so geändert werden, 
daß einerseits die Sitzblockaden, 
wenn sie bestimmte Bedingungen er-
füllen, straflos blieben, andererseits 
die Qualität der Verwerflichkeitsklau-
sel verändert wird. Die Vorschläge 
118 und 119 beinhalten im wesentli-
chen, kurzfristige und nur wenig belä-
stigende Blockaden nicht mehr straf-
rechtlich zu verfolgen, den Gewaltbe-
griff im § 240 Abs. 1 StGB auf die 
"physische Gewalt" einzuschränken, 
dafür aber das Institut des 
"vergleichbar schweren psychischen 
Zwangs" mit hinein zu nehmen, 
schließlich die moralisch-ethische 
Verwerflichkeitsklausel durch einen 
neutralen Terminus zu ersetzen. Es ist 
ersichtlich, daß damit eine gewissen 
Entschärfung bei den Aktionsformen, 
nicht aber auf der Legitimationsseite 
eingeleitet würde. 
Betrachtet man auch kurz die anderen 
Problembereiche der Gewalt, die von 
der Kommission bearbeitet worden 
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sind (Familie, Schule, Stadien etc.), 
fällt das Urteil über die Vorschläge 
nicht viel anders aus: es gibt einige 
unterstützenswerte Anregungen - z.B. 
den Ausbau von. Frauenhäusern, Kin-
derschutzzentren, die Einführung der 
Strafbarkeit von Vergewaltigung in 
der Ehe, die Abschaffung der Prügel-
strafe usw. Die Vorschläge erhalten 
aber eine eigentümliche Ambivalenz 
innerhalb eines Rahmens, der vorhan-
dene Konfliktformen letztlich nicht 
zum Austrag bringt, sondern sie herr-
schaftlich pazifiert. Bei Ehekonflikten 
wird z.B. eine für die Sozialarbeit 
hochproblematische engere Zusam-
menarbeit mit der Polizei beffirwortet. 
In der Schule soll das "Wir-Gefühl" 
durch die Einrichtung von 
"Schulchören" etc. aufgebaut werden, 
und Schüler dazu verpflichtet werden, 
zerstörtes Schulmobiliar selbst zu re-
parieren. Das neue Schulfach 
"Rechtskunde" soll deutlicher über 
Rechte und Pflichten aufklären, eine 
Mitsprache der Schüler an der Ge-
staltung der Fächer, eine Wahl der 
Lehrer, eine Demokratisierung der 
Schule etc. ist aber nicht vorgesehen. 
Die Kulturministerien und Schulver-
waltungen sollten darüber wachen, 
daß bei der Lehrer- und Hochschul-
lehrerauswahl nicht weiterhin derje-
nige, der sich "destruktiv zu der Pro-
blematik staatlicher Kontrolle poli-
tisch motivierter Gewalt äußert und 
verhält" (!) geduldet wird (S. 274). 
Ob die Vorschläge das leisten, was sie 
zu leisten vorgeben, eine Minimie-
rung der Gewalt, darf in der Mehrzahl 
der Fälle bezweifelt werden. Ein 
Konzept der "Sicherheit 2000", das 
eine Gewaltminimierung auf Kosten 
gesellschaftlicher und individueller 
Freiheiten vorsieht, das nicht einmal 

in Ansätzen Handlungsalternativen 
von Staat und Gesellschaft erwägt, 
kann von einer an Bürgerrechten ori-
entierten Politik wohl auch kaum ak-
zeptiert werden. Doch hat ein solches 
Konzept einen "strategischen" Vorteil 
gegenüber der "Kritik": es gibt Hand-
lungsanleitungen konkreter Art für die 
Politik, eine Ebene, auf der die 
"Exekutive" der "Kritik" und "Theo-
rie" immer noch weit überlegen ist. 

Kein Bedarf mehr 
an Gummiknüppeln 

Die Produktion von Gummiknüppeln in 
der Gothaer Metallwarenfabrik wird ein-
gestellt. Material und Lagerbestände im 
Wert von rund 70 000 Mark werden nach 
Angaben eines Lokalblattes "verschrottet". 
Ein Bürgerkomitee hatte bei einer Firmen-
kontrolle 2000 Schlagstöcke unter der 
Bezeichnung ,Normteile' aufgespürt. Der 
Thüringer Betrieb war nach Auskunft der 
‚Thüringischen Landeszeitung' mit der 
Herstellung dieser ‚besonderen Projekte 
zur Landesverteidigung" beauftragt worden 
und hatte bis 1982 jährlich zwischen 8000 
und 10 000 Teleskop-Schlagstöcke an Stasi, 
Polizei und Zoll geliefert. Dann sei der 
Bedarf jedoch stark zurückgegangen. Die 
letzte Lieferung sei 1988 erfolgt. Mitte der 
80er Jahre wurden DDR-Schlaginstrumente 
sogar nach Kuba und Ungarn exportiert. 
Nach eigenen Angaben ist die Gothaer 
Firma froh, die ungeliebte Produktion los 
zu sein. Bei einem Stückpreis von nur 14 
Mark wäre man bald selber am Stock 
gegangen. (IWE) 
aus: Tsp, 11.2.30 
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Polizeilicher Schußwaffeneinsatz 1989 

Im letzten Jahr kamen mindestens 10 Menschen als Folge polizeili- 
chen Schußwaffeneinsatzes ums Leben, mindestens 3 Polizisten 
wurden 1989 von Straftätern getötet. Die IMK ist wieder dazu 
über egangen, der Offentlichkeit ihre Statistik des polizeilichen 
Schu % waffeneinsatzes vorzuenthalten. 

Nach 7 Fällen tödlichen polizeilichen Schußwaffeneinsatz der Öffentlichkeit 
Schußwaffeneinsatzes im Jahre 1987 vorzuenthalten. Erst die Anfrage eines 
und 9 Fiülen im Jahre 1988 stieg die Bundestagsabgeordneten der "Grü- 
Zahl der Fälle im letzten Jahr auf nen" bei der IMKGeschäftsstelle 
zehn - unter den Opfern ein führte dazu, dd einige unvollständige 
13jähriges türkisches Kind (vgl. CI- Zahlen für das Jahr 1988 herausge- 
LIP 34, S . l l  ff.) und ein 17jähriger nickt wurden. Demnach hat die IMK 
jugendlicher Autodieb. Der Anteil der für dieses Jahr 8 Fälle tödlichen poli- 
Fälle, in denen die Opfer über Schuß- zeilichen Schußwaffeneinsatzes erfallt, 
waffen verfügten, mit ihnen schossen während unsere Dokumentation (CI- 
oder zumindest drohten, war - gemes- LIP 33, S.93 f.) 9 Fälle belegt. Ein 
sen an früheren Jahren 1989 mit 50 9% vor vier Monaten gemachter Versuch, 
der tödlich ausgehenden Ereignisse mit der IMKGeschäftsstelle diese 
überdurchschnittlich hoch. Zudem Differenz zu klären, ist bisher an 
wurden in zwei weiteren, tödlich en- deren Unwillen oder UnFahigkeit ge- 
denden Situationen zwei Polizisten scheitert. 
durch Stichwaffen getötet, 5 Polizi- Ohne gesetzgeberische Konsequenzen 
sten verletzt. blieb bisher die Ankündigung des 
In unserer Dokumentation nicht auf- Bundesinnneministers im Sommer 
geführt ist der Mord an einem Polizi- letzten Jahres, für den Bereich der 
sten in der Nacht zum Ostermontag Bundespolizeien (BXA, BGS, Zoll) 
letzten Jahres in Fürstenfeldbruck. im Gesetz über den unmittelbaren 
Ein zur Blutprobe auf ein Polizeire- Zwang des Bundes (UZWG-B) den 
vier geführter 36jähriger Mann zog vorsätzlich tötenden Schuß aufnineh- 
hier einen Revolver, tötete einen Be- men. Diese Uberlegungen waren eines 
amten mit einem Kopf- und Bauch- der beherrschenden Themen des poli- 
schuß, verletzte einen weiteren Polizi- tischen Sornmertheaters '89. 
sten durch einen Schuß in den Unter- 
arm und flüchtete. Tage später wurde 
der Täter festgenommen und ist in- 
zwischen zu lebenslanger Haft vehir- 
teilt worden. 
Unverständlich bleibt, daß die IMK 
erneut dazu übergangen ist, ihre jähr- 
liche Statistik zum polizeilichen 
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I 6  

4 6 j a h r i g e r  Libe-  
U a n e r  

08 .08 . I989 

S t u t t g a r t  
Baden-Wurttemberq 

Schkiarzfahrer  r2-  
a g i e r t  a g g r e s s i v  
auf K o n t r o l l e u r e  
i n  Straßenbahn U .  

f l ü c h t e t .  3 s t d .  
s p ä t e r  wird er  
5  Polizisten ge-  
s t e l l t .  au f  d i e  
e r  m i t  einem Ba- 
j o n e t t  e i n s t i c 3 t .  
1 d .  P o l .  s ch ie f i t .  

n e i n  

n e i n  

nein 

2  P o l .  g e t o t e t  
3 P o l .  v e r l e t z t  

j a  

? 

? 

I 5 

!#;ifi:i~k!"?%:~~ 
t i q e r  S t r a f q e f a n q .  

28.07.1989 

Ulm 
Baden-Württemberg 

Ein P o l i z i s t  e r -  
kann te  den s e i t  
A p r i l  F l ü c h t i g e n  
U .  nahm i h n  f e s t .  
Der Mann e r g r i f f  
d i e  F l u c h t ;  d e r  
P o l i z i s t  schoß 
d a r a u f h i n .  

ne in  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

ne in  

? 

? 

1 

Name/ 
a l t e r  

Da tum 

O r t /  
L a n d  

s z e n a r i u m  

O p f e r  m i t  
Schußwaffe? 

S c h u O -  
w e c h s e l  7 

Sondere in -  
sa t zbeamte?  

V e r l e t z t e /  
g e t ö t e t e  
B e a m t e ?  

V o r b e r e i t e t e  
P o l i z e i a t t i o n ?  

S t a a t s a r n a l t -  
s c h a f t l .  Er- 
m i t t l u n g s v e r f .  

G e r i c h t s -  
v e r f a h r e n  ? 

1 4 

Kemal C .  
1 3  J a h r e  

30.06.1989 

Essen 
NRW 

f l ü c h t e t  nacti 
einem Verkehsunfal.. 

An.mit Moped. Be i  e i -  
n e r  Range le i  m i t  
P o l i z i s t e n  nirmnt e:. 

O i e n s t u a f f e  
weg. Nach I s t ü n d i -  

g e - g e r  Verfolgung l e g :  
e r  m i t  d e r  Waffe 
auf P o l i z i s t e n  a n .  
2  P o l .  s c h i e ß e n .  

j a  

j a  

j a  

n e i n  

j a  

j a  
( e i n q e s t e l l t )  

? 

I 2  

3 1 j a h r i g e r  t u r k i -  
s c h ~ s t  

25.03.1989 

Speyer  
Rhe in land-Pfa lz  

H o t e l b e s i t z e r  
a l a r m i e r t  P o l i z e i . a u f  
w e i l  H o t e l g a s t  
r a n d a l i e r t e .  Es 
kommt zu einem 
Handgemenge. Der 
Türke u i r f t  m i t  
einem Messer; e i n  
P o l i z i s t  s c h i e ß t .  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

2  m i t  Messer ve r -  
l e t z t e  P o l i z i s t e n  

n e i n  

? 

? 

0 3 j a h r i g e r  A r z t .  

22 .D?. 1989 

Köln 
NRW 

Waffonnarr  r u f t  
o e r  T e l e f o n  P o l i -  
z e l  um " H i l f e " .  
A l s  d i e  P o l i z i -  
S t e n  an  d e r  ange- 
gebenen S t e l l e  
a u s  ihrem PKW 
s t e i g e n .  s c h i e n t  
e r  auf s i e .  Die 
P o l i z i s t e n  s c h i e -  
ßen zu rück .  

j a  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

? 

? 

I 3  

2 8 j ä h r l g e r  G e i s e l -  
hm-r 

25.05.1989 

S t r a u b i n g  
Bayern 

Nach einem LjberfalI .~unge 
e i n  S p i e l k a s i -  

no nimmt 1 Mann 
g e s t e l l t e  a l s  Gel-  
s e l .  P o l i z i s t e n  
s toppen  d a s  F l u c h t - e l n e  
a u t o .  Geiselnehmer 
r i c h t e t  P i s t o l e  
gen P o l i z i s t e n .  
Diese  sch ießen .  

J a  

n e i n  

n e i n  

ne in  

n e i n  

? 

? 
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38 jähr iger  Mann 

27.08 1989 

Gershelm 
Bayern 

E i fe rsuchts ta t :  
P o l i z i s t  erschießt 
Freund se iner  Ehe- 
f rau ,  m i t  aer e r  
i n  Scheidung l e b t .  
Nach der Tat oe- 
geht der P o l l z l s t  
Selbstmord. 

ne in  

ne in  

ne in  

ne in  

ne in  

10 

39j=hriger Mann 

26.12.1989 

Mannheim 
Hessen 

~~~h s t re i t  ei- 
ner ~ ~ ~ t ~ t ä t t ~  

nann p o l i z e i  um 
n i l f e .  vor seinem 

stellt polizej 
mehrere nänner 
schrotf l inten. 1 
Mann sch ießt  um 
s ich .  o i e  p o l i z i -  
Sten zu- 
rück .  

j a  

j a  

ne in  

S t r e i f -  U. Durch- 
schüsse b e i  2  Po l .  

j a  

? 

? 

9  

2 2 ~ a h r i g e r  Ein- 
Oster.brecher 

23.11.1989 

Nürnberg 
Bayern 

Z i v i l p o l i z i s t e n  
s t e l l e n  4 Ein- 
brecher am F luch t -1  
auto. 1 P o l i z i s t  
geht m i t  d. Waffe 
1. d. Hand auf d. 
Fahrer zu. Als 
dieser nach der 
Waffe g r e i f t .  
schießt der P o l i -  
~ 1 s t .  

ne in  

ne in  ' .  

ne in  

ne in  

ne in  

? 

? 

Name/ 
A l t e r  

Datum 

O r t 1  
Land  

S z e n a r i u m  

O p f e r  m i t  
Schußweffe? 

Schuß-  
w e c h s e l  ? 

Sonderein- 
satzbeamte? 

V e r l e t z t e 1  
g e t ö t e t e  
Beamte? 

Vorbere i te te  
Po l i ze i ak t i on?  

S taa t sama l t -  
s c h a f t l .  Er-  
m i t t l ungsve r f .  

G e r i c h t s -  
v e r f a h r e n  ? 

7  

17 jähr iger  Auto- 
dieb 

09.09.1989 

Würzburg 
Bayern 

2  Z i v i l p o l .  über- 
raschen 2  Autodie.. 
be i n  aufgeknack- 
tem PKW. 8 e i  der 
Kon t ro l l e  fuchtel'.der 
der 17 j .  m i t  den 
Armen. Daraufhin 
l ö s t  s i ch  d. Schul 
aus d. z .  "Eigen- 
sicherung gezoge- 
nen Dienstwaffe' 

ne in  

ne in  

ne in  

ne in  

ne in  

j a  

? 

8  

Yb95Pl?= @ücht.  
Strafoef. a .  

19.11.1989 

Autobahn zu. O f -  
fanbach U. Frankf.  

Am 18.11. e rsch ie-  
ßen 2  f l ü c h t i g e  
Strafg. .4 Personer 
i. Gaststät te.  Auf 

F lucht  nehmen 
s i e  1 Geise l .  Pa- 
11zei verursacht 
künst l .  Stau auf 
Autobahn. Schuß 
durch d i e  Scheibe 
des PKW t ö t e t  den 
30iähr iaen. 

j a  

ne in  

j a  

ne in  

j a  

? 

? 
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Literatur: Rezensionen und Hinweise 

Fürst, Martin: 
Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 
129a StGB: Zu Umfang und Notwen-
digkeit der Vorverlagerung des Straf-
rechtsschutzes bei der Bekämpfung 
krimineller und terroristischer Verei-
nigungen, Frankfurt/M. Bern, New 
York, Paris 1989 
Wie bei Dissertationen üblich, gibt 
diese Arbeit einen gründlichen Über-
blick über das bisherige Schrifttum 
zur Gesetzgebungsgeschichte, zur 
Anwendung und rechtsdogmatischen 
Kritik dieser Paragraphen, deren Ur-
sprünge weit ins 19. Jh. rückverfolg-
bar sind. In seiner Kritik an der herr-
schenden Auslegung des 129a insbe-
sondere in bezug auf den Symapthi-
santenbegriff und den Begriff der 
Werbung, mit dem "in bedenklicher 
Weise in das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung" eingegriffen 
werde, geht der Autor durchaus auch 
mit dem BGH ins Gericht. Nicht ent-
gangen ist dem Autor, daß der 129a, 
wie zuvor der § 129 aus dem Jahre 
1951 im Rahmen der Kommunisten-
verfolung, seine zentrale Bedeutung 
vor allem als Ermittlungsparagraph 
hat, d.h., daß unter dem Deckmantel 
von strafrechtlichen Ermittlungen po-
litische Repression betrieben wird (5. 
266 ff.). 
Fürst plädiert dafür, den § 129a als 
"rechtspolitisch schädlich" und 
"überflüssig" ersatzlos abzuschaffen, 
da für Gewaltdelikte auch dann noch 
hinreichendes juristisches Werkzeug 
zur Verfügung stehe, um sie straf-
rechtlich zu bekämpfen. In Überein-
stimmung mit Autoren unterschied-
lichster politischer Coleur und beruf-

licher Positionen bis in den Innenhof 
vollziehender Gewalt, so u.a. Ham-
burgs Verfassungschef Lochte und 
Vertreter des BKA, betont Fürst die 
kontraproduktiven Effekte des 129a 
(S.274 ff.). Zur ersatzlosen Strei-
chung des § 129 kann sich der Autor 
hingegen nicht entschließen. Vielmehr 
endet die Arbeit mit einem Vorschlag 
zur einengenden Neufassung des § 
129 als Rechtsgrundlage zur Krimina-
lisierung der "konkreten Planung 
schwerer Verbrechen". 
Dies wirkt, gerade angesichts der vom 
Autor vorgetragenen Hinweise zur 
Geschichte des § 129 als dezidiert po-
litisch genutztes Instrument zur Ver-
folgung von Oppositionsbewegungen, 
inskonsequent. Zu erwarten wäre, daß 
nach einer Streichung des § 129a die 
Justiz auf ihre alte Waffe zurückgrei-
fen würde. 
Gleichwohl bleibt es eine Studie, die 
für jeden, der noch argumentatatives 
Material gegen den § 129a sucht, zu 
lesen lohnenswert ist. Nur,in der Ju-
risprudenz wird der wissenschaftliche 
Streit nicht durch Argumente, sondern 
durch den den BGH und das BverfG 
entschieden. 
(FW) 

Gössner, Rolf: 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, 
Hamburg 1989, 302 S. 
Der Autor legt ein "Handbuch zur 
Verteidigung der Bürgerrechte" vor. 
Es will konkrete Handlungshilfen ge-
ben und ist gut lesbar geschrieben. 
In einem eher analytisch angelegten 
Einleitungsteil werden - insbesondere 
am Beispiel der bereits verabschiede-
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ten und noch geplanten Sicherheitsge-
setze - der Strukturwandel des Sicher-
heitssystems und die damit verbun-
denen neuartigen Gefahren Ni- Men-
schen- und Bürgerrechte herausgear-
beitet. Nicht mehr Repression, 
sondern präventive Überwachung und 
Kontrolle, die "Vorverlagerung des 
Staatsschutzes weit hinein in die Ge-
sellschaft" (S. 23) sollen den staatli-
chen Instanzen zur Gefahrenabwehr 
dienen. Dies hat einschneidende Aus-
wirkungen auf Organisation und 
Struktur der Sicherheitsorgane. Zen-
trale Kategorie des Verfassers ist der 
"präventive Sicherheitsstaates" 
Im zweiten Teil geht es um eine Ge-
schichte der Bürgerrechtsbewegung. 
In. verschiedenen Beiträgen werden 
wichtige Kampagnen von verschie-
denen Autoren dargestellt. Die Qua-
lität ist durchwachsen. Informativen 
und lesenswerten Aufsätzen (z.B. 
Gössner über die Opposition gegen 
die Kommunistenverfolgung in den 
50er Jahren, das Gespräch mit Jürgen 
Seifert über die Anti-Notstandsbewe-
gung) stehen ausgesprochen einseitige 
und dogmatisch linksradikale Artikel 
gegenüber: So liest sich Tolmeins 
Darstellung über das Russell-Tribunal 
wie eine Zusammenfassung der Halb-
wahrheiten und Verdrehungen aus den 
damaligen Artikeln der Zeitung des 
KB "Arbeiterkampf". 
Eigentlichen Handbuchcharakter trägt 
der letzte Teil. Er enthält einen Ka-
talog von kurz- und mittelfristigen 
Forderungen, eine Aufzählung mögli-
cher Aktionen, Kurzporträts und 
Adressen von Bürgerrechtsgruppen 
und eine Literaturliste. Hervorzuhe-
ben ist der knapp vierzig Seiten 
starke, ganz ausgezeichnete Rechts-
ratgeber. Bis auf wenige Ausreißer 

(die Einspruchsfrist gegen Strafbefehl 
und Bußgeldbescheid beträgt zwei 
Wochen und nicht sieben Tage) findet 
man hier verständlich, komprimiert 
und zuverlässig Informationen. 
Insgesamt hätte das Buch gewonnen, 
wenn auf die etwas penetrant militante 
Pose verzichtet worden wäre. Nach 
den Erfahrungen mit Gewalttätigkeit 
in der politischen Auseinanderset-
zung, die seit der Hausbesetzerbewe-
gung in erschreckender Weise eben 
nicht mehr nur von der Seite der Poli-
zei ausgeht, mutet es seltsam an, 
wenn davon die Rede ist, daß Promi-
nente eine "zweifelhafte Rolle" spie-
len würden, weil sie sich für Gewalt-
freiheit in offenen Briefen eingesetzt 
haben (S. 164) oder wenn von der 
"unsäglichen Gewaltdebatte" inner-
halb der Bürgerrechtsbewegung ge-
sprochen wird. Endgültig ins Ab-
struse Abseits begibt sich der Autor 
mit der Einschätzung, daß der Terro-
rismus "sich nach entsprechender 
Entmystifizierung letztlich als der 
Kampfbegriff derer "entpuppe, die 
von den herrschenden (a)sozialen Zu-
und Mißständen, von ihren eigenen 
politischen Schandtaten ablenken 
wollen, indem sie den Widerstand ge-
rade dagegen zu kriminalisieren ver-
suchen" (S. 202). 
(KD) 

Nogala, Detlev: Polizei, avancierte 
Technik und soziale Kontrolle, Ham-
burger Studien zur Kriminologie, 
Band 6, Pfaffenweiler 1989, 203 S. 
In der Debatte um die Gesetzesflut der 
letzten Jahre haben wir Polizeikritike-
rInnen oft genug aus den Augen ver-
loren, was denn eigentlich die Be-
zugspunkte unserer Kritik sind. Häu-
fig genug rennen wir den neuesten 
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Entwicklungen hinterher, versuchen 
sie zu verstehen und politischen 
Widerstand zu mobilisieren. Zum 
Nachdenken darüber hinaus bleibt 
meist nur wenig Zeit, und so sind 
denn auch die meisten Analysen sehr 
kurzatmig. 
Vor diesem Hintergrund unserer aller 
Schwächen gibt das Buch von Detlev 
Nogala zwar keine abschließenden 
Erklärungen, aber eine gute Über-
sicht: 
- über die verschiedenen Arten von 
Kontrolltechnologien, 
- über die verschiedenen Erwartungen 
in der Polizei hinsichtlich der präven-
tiven Wirkung von Kontrolltechnolo-
gien (von Herold über Kube, Stümper 
bis' hin zu Boge und den Vertretern 
des mittleren Managements bei der 
Polizei), 
- über die verschiedenen Ansätze der 
Kritik an den ,neuen technisierten 
Kontrollstrategien der Polizei und die 
Einschätzungen der Reichweite und 
Erfolgschancen der technikbesetzten 
Kontrollstrategien, die Nogala enteilt 
in skandalisierende, rechtliche, 
strukturbezogene und abwiegelnde 
Kritikfiguren. 
Dabei bekommen auch wir Cilip-Re-
dakteure unser Fett weg: wir werden 
eingeordnet unter die abwiegelnden 
Kritiker. Haben wir doch häufig ge-
nug die Skandalisierer und Alarmisten 
kritisiert, ohne daß wir ausreichende 
theoretische Gegenvorschläge fier eine 
angemessene Kritik der neuen techni-
schen Polizei aufgezeigt hätten. Viel 
zu oft sind wir in den Details der Em-
pirie der polizeilichen Aufrüstung er-
soffen. 
Nogala kann zwar auch kein fertiges 
Konzept anbieten. Wer könnte das 
schon angesichts der Tatsache, daß 

die Entwicklung der "neuen" Polizei 
noch relativ jung ist und auch die tra-
dierten Konzepte linker Kritik der be-
stehenden Gesellschaft am Schwim-
men sind. Immerhin greift er aber in 
Kapitel 3 und 4 seiner Arbeit rele-
vante Begrifflichkeiten auf und ver-
sucht sie für die Analyse der techni-
sierten Polizei nutzbar zu machen, als 
da sind: Kontrolle, Disziplinierung, 
Macht, Herrschaft, Staat, Gesell-
schaft, Klassen, Krise, Ideologie, Ra-
tionalisierung. 
Sicherlich sind diese Erwägungen zu 
ergänzen um eine ganze Serie empiri-
scher Elemente. Gerade aber der Ver-
such, theoretische Begriffe aufzugrei-
fen, macht das Buch zu einem Stein-
bruch für eine weiterzuführende De-
batte. Und das ist eine ganze Menge. 
(HB) 

Rachor, Frederic: 
Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 
und Kriminalakten, Baden-Baden 
1989 
Wo - wie in Deutschland - der Kern-
bereich des Staates, seine gewalt-
bewährte Exekutive, seine Beschrän-
kungen in einer außergewöhnlich dif-
ferenzierten Entwicklung eines um-
fänglichen Polizeirechts und einer 
dieselbe kontrollierenden Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im letzten Jahr-
hundert bis heute gefunden hat, da 
haben andere Länder die Exekutivge-
walt zu Gunsten der Justiz verschmä-
lert. Idealtypisch formuliert heißt das: 
die Sicherheit des Staates und seiner 
Bürger wird durch das Strafverfah-
rensrecht gewährleistet und nicht 
durch eine staatssicherheitliche, sich 
selbst genügende Polizeigewalt. 
Hier ist die Arbeit von Rachor einzu-
ordnen als Versuch, Terrain, das die 
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polizeiliche Exekutive seit Anbeginn 
für sich reklamiert hat und das in fort-
schreitender Ausdehnung befindlich 
ist, der Justiz, dem Strafverfahrens-
recht und dessen Handlungskriterien 
zuzuführen. Rachor geht von dem Be-
fund aus, daß vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung in erster Linie Da-
tenverarbeitung bedeutet. Er dröselt 
den Begriff der Verbrechensbekämp-
fung in seiner Entwicklung auf, zeigt 
dessen frühere Erscheinung als Wer-
bung der Polizei für mehr Sicher-
heitsbewußtsein der Bürger ohne jede 
Eingriffskomponente. Heute ist der 
Begriff der *Vorbeugung* zum Vehi-
kel der Vereinnahmung des Strafver-
fahrensrechts durch die Polizei ge-
worden. Gegen diese Entwicklung 
schreibt Rachor an. Ausgangspunkt ist 
die rechtliche Verortung polizeilicher 
Datenverarbeitung, der Kriminalak-
ten, als Teil des Strafverfahrensrechts. 
Polizeiliche Informationsverarbeitung 
dient in erster Linie der Erleichterung 
zukünftiger Ermittlungsarbeit, dem 
erleichterten Auffinden eines Täters, 
und nicht der präventiven Verhinde-
rung von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, der Vorbeu-
gung von Straftaten, wie dies die poli-
zeirechtliche Konzeption ist. 
Rachor zeigt vermittels einer äußerst 
informativen Darstellung der in jeder 
Hinsicht herrschenden Auffassung 
von der polizeirechtlichen Situierung 
der Datenverarbeitung in Literatur 
und Rechtsprechung, daß die polizei-
rechtliche Konzeption nur dazu her-
hält, der polizeilichen Informations-
verarbeitung möglichst wenig Be-
schränkungen aufzuerlegen. Dagegen 
stellt Rachor, daß eine dem Strafver-
fahrensrecht und ihren Zielen unter-
worfene polizeiliche Datenverarbei-

tung überhaupt erst zulässig sei, 
brauchbare Kriterien etwa für die 
Weitergabe oder Speicherungsfristen 
bzw. die Löschung von gespeicherten 
Informationen zu liefern. Einige Kon-
sequenzen seien genannt: regelmäßig 
dürfte sich die Speicherung erstmali-
ger Verdächtigung verbieten; die ge-
samte Bagatellkriminalität sollte von 
der Speicherung ausgeschlossen sein; 
Kriminalakten seien zu vernichten, 
wenn der Straftatbestand entfallen ist. 
Vorbehalte sind gegenüber weiteren 
von Rachor unter Berufung auf die 
bisherigen Wortführer solcher Ent-
wicklung (insbesondere Schoreit) ge-
machten Vorschläge anzubringen: die 
Staatsanwaltschaften sollen die Spei-
cherungsfristen vorgeben und die ent-
sprechenden Prognosen treffen. Da 
man Staatsanwälten nicht von vorn-
herein eine weniger informations-
hungrige Haltung unterstellen sollte, 
so besteht der Vorzug einer solchen 
Lösung darin, daß die polizeiliche 
Exekutive nicht mehr das Monopol 
über die Kriminalakten hat und parti-
eller Transparenz, d.h. zu Legitima-
tion nach außen, verpflichtet wird. 
Wenig erstrebenswert scheint die 
weitere Konsequenz, daß fortan die 
Oberlandesgerichte (Strafgerichte) 
gemäß § 23 EGGVG für die gerichtli-
che Kontrolle der Datenverarbeitung 
der Polizei zuständig würden. Hier 
haben die Verwaltungsgerichte un-
gleich mehr Sensibilität entwickelt als 
es diese Strafgerichte jemals gezeigt 
haben. 
Arbeiten wie die Rachors sind wich-
tig, weil sie gegen den Monopolan-
spruch der Polizei auf die 
'polizeiliche' Datenverarbeitung ar-
gumentatives Rüstzeug liefern. 
(UK) 
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Robbers, Gerhard: 
Sicherheit als Menschenrecht, Baden-
Baden 1987, 292 S. 
Rechtswissenschaft ist in weiten Tei-
len Dogmatik und in diesem Sinne hat 
der Autor eine ganz zeitgemäße Habi-
litation vorgelegt. Es ist der Versuch, 
ein Grundrecht auf Sicherheit zu be-
gründen und für die Rechtsauslegung 
zu nutzen. 
Eine Frage- oder Problemstellung 
benötigt Robbers deshalb auch gar 
nicht, ja noch nicht einmal eine diffe-
renzierte Analyse der unterschiedli-
chen Konnotationen und wider-
sprüchlichen Verwendungsweisen des 
Begriffs Sicherheit. Wo immer in 
Vergangenheit und Gegenwart von Si-
cherheit gesprochen wurde - ob als 
Rechtssicherheit, als Schutz vor staat-
licher Willkür, als Sicherung etc.-, es 
dient ihm allemal zur Fundierung ei-
nes Menschenrechts auf Sicherheit 
(Kap. 1 bis 4). Für eine solche Ver-
einnahmung der englischen Diskus-
sion um Habeas corpus, um die fran-
zösische Menschenrechtserklärungen 
oder um die Staatszwecke in Deutsch-
land muß man der Geschichte aber 
schon einigen Zwang antun (Kap.2 
bis 4). In Deutschland mit seiner 
fehlenden Grundrechtstradition ging 
es zwar um den Versuch, die 
staatliche Gewalt zu beschränken, 
aber weder im 18. noch im 19. Jh. um 
den Versuch, dem Bürger Grund-
oder Menschenrechte einzuräumen. 
Und in Frankreich wurde eben nicht 
ein allgemeines Menschenrecht auf 
Sicherheit im Staate deklariert, son-
lern "surete wurde gerade durch die 
libert6 publique" definiert. Das zen-
-ale Problem der angerissenen De-
atten, wie denn die individuelle 

Freiheit im Rahmen eines herrschaft-
lichen Staats gesichert werden kann, 
geht auf diese Weise völlig verloren. 
Es wird deshalb auch im 3. Teil der 
Arbeit, der sich mit dem Recht auf 
Schutz, insbesondere auch dem poli-
zeilichen Schutz befaßt, nicht ange-
sprochen. Im Gegenteil, weil der ein-
zelne Bürger ein Recht auf Sicherheit 
hat, ist auch "die vorbeugende, gefah-
renvorsorgende Tätigkeit der Polizei 
zum Schutze der Bevölkerung unver-
zichtbar" (S. 231). Sicher, hat man 
den Bürger erst einmal zum staatli-
chen Schutzgut erklärt, indem man ein 
nicht konkretisiertes, aber substanti-
elles Menschenrecht auf Sicherheit 
kreiert, dann ist dies schlüssig und 
unverzichtbar. Diese Logik hat Rob-
bers en detail demonstriert, mehr aber 
auch nicht. 
(AF) 

Weßlau, Edda: 
Vorfeldermittlungen. Probleme der 
Legalisierung "vorbeugender Verbre-
chensbekämpfung" aus strafprozeß-
rechtlicher Sicht. Strafrechtliche Ab-
handlungen - Neue Folge, Bd.65, 
Berlin 1989, 364 S. 
Dieses Buch hat einen ganz zentralen 
Nachteil: seinen Preis (DM 148,-). Er 
wird mit Sicherheit verhindern, daß 
diese Arbeit einer breiteren juristi-
schen und an den Bürgerrechten ori-
entierten Öffentlichkeit zugänglich 
wird, so sehr es lohnend ist, diese 
Arbeit zu lesen. 
Mit der Einbeziehung der EDV in die 
polizeiliche Arbeit seit den 70er Jah-
ren hat die Tendenz der Polizei jen-
seits der Abwehr von konkreten Ge-
fahren und jenseits konkreten Tatver-
dachts in die Freiheitsrechte der Bür-
gerInnen einzugreifen, die Chance ei-
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ner grundsätzlichen quantitativen und 
qualitativen Ausdehnung erhalten. Die 
Grenzen räumlicher und zeitlicher 
Bindungen und die Einschränkungen 
büromäßiger Bearbeitbarkeit wurden 
überwunden. Neue Handlungsformen 
der Informationsgewinnung entstan-
den, die wie Herold bereits in den 
70er Jahren prognostizierte, den 
Rahmen des bestehenden Rechts 
sprengen würden. In ihrer vollen 
Kraft kommt diese Sprengladung erst 
jetzt zum explodieren. Spätestens seit 
dem Volkszählungsurteil mußte auch 
der letzte Vertreter der h.M. in Poli-
tik und Recht zugeben, daß es ffir die 
Rasterfahndung, die polizeiliche Be-
obachtung, die Observation und erst 
recht für den Einsatz von V-Leuten 
und verdeckten Ermittlern eigenstän-
diger gesetzlicher Regelungen bedarf. 
Wie aber sollen diese Regelungen 
aussehen? Wo sollen sie hin? Welche 
Grenzen des Eingriffs kann es geben, 
angesichts von Verfahrensweisen, de-
ren Kennzeichen es gerade ist, daß die 
alten Grenzen - konkrete Gefahr und 
konkreter Verdacht - aufgebrochen 
werden? 
Diese Fragen versucht die Autorin zu 
beantworten, indem sie zunächst die 
operativen Methoden selbst, die da-
hinter stehenden polizeilichen 
Konzepte und den rechtlichen Status 
dieser Methoden der 'Vorfeldermitt-
lungen' qualifiziert. 
Der Bereich der operativen Methoden, 
der vorverlegten Repression oder "an-
tizipierten Strafverfolgung" juristisch 
weder im Bereich des Polizeirechts 
(wie derzeit unter dem Stichwort 
"vorbeugende Verbrechensbekämp-
fung" geplant) noch in dem der Straf-
verfolgung unterzubringen. Es bedür-

fe also einer neuen Aufgaben und es 
spezieller Befugnisnormen. 
Die im traditionellen Polizeirecht und 
der StPO verankerten Voraussetzun-
gen des Eingriffs setzten an Kriterien 
an, die allesamt dann verloren gehen, 
wenn wie bei den operativen Maß-
nahmen nicht mehr Tatsachen und 
Handlungen von Personen, sondern 
Prognosen über mögliches Verhalten 
von "Risikopersonen" und damit 
letztlich die Zielprojektionen der Po-
lizei für die Zulässigkeit von Eingrif-
fen maßgebend sein sollen. Verhält-
nismäßigkeit, Erforderlichkeit u.a. 
seien nicht mehr zu beurteilen, da es 
kein Verhältnis zu einer konkreten 
Handlung gebe. 
Andere Versuche der Eingrenzung 
von Eingriffsvoraussetzungen durch 
die Zweckbindung der Datenverarbei-
tung an die Erhebungszwecke, durch 
personen- oder ortsgebundene Merk-
male schieden ebenfalls für den 
größten Teil der operativen Methoden 
aus. Zu der Bindung des Ermittlungs-
eingriffes an konkrete Straftatver-
dächte bliebe also kaum eine Alterna-
tive. 
Vor dem Hintergrund der von der 
Autorin vorgetragenen Analyse kann 
die aktuelle Verrechtlichungswelle der 
"vorbeugenden Verbrechensbekäm-
pfung" nur als der Versuch des sym-
bolischen Gebrauchs von Recht ge-
kennzeichnet werden. Die Folgerung 
müßte deshalb sein, andere Polizei-
konzepte zu entwickeln, die auf derar-
tige Methoden verzichten, die darüber 
hinaus, wie die Autorin an vielen 
Punkten anmerkt, in ihrer Effektivität 
mehr als zweifelhaft sind. 
(HB) 
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Kasten, Jürgen u.a.: 
Fünf Fälle für Fachleute, Hilden 
1989, 185 S. 
Warnatsch, Horst: 
Tödlicher Hinweis, Hilden 1989, 
204 S. 
Huber, Jan: 
Leiser Tod, Hilden 1989, 154 S. 
Daß Kriminalromane auschließlich als 
Produkte der Massenkultur angesehen 
werden müssen, denen das Odium des 
Trivalen anhaftet, ist eine Einschät-
zung, die in ihrer Indifferenz diesem 
literarischen Genre nicht mehr gerecht 
zu werden vermag. Zwar gibt es im-
mer noch viele mittelmäßige Krimi-
nalromane, aber mittelmäßig sind 
überhaupt viele Bücher gleich welcher 
Art. Der GdP-eigene "Verlag Deut-
sche Polizeiliteratur" (VDP) - sonst 
eher bekannt als Verleger von po-
lizeilicher Fachliteratur - hat im 
letzten Jahr mit der Herausgabe einer 
belletristischen Reihe "DAS KRIMI 
ARCHIV" den Versuch unternom-
men, schreibenden Polizisten ein Fo-
rum in diesem Genre zu bieten. Der 
Verlag kündigt den Einstieg in eine 
"neue Generation" von Kriminalro-
manen und -erzählungen an, die sich 
durch "Authentizität und detailgetreue 
Darstellung des polizeilichen Alltags" 
auszeichnen. Das "KRIMI ARCHIV" 
verzichte "auf abgegriffene Kli-
schees..., Brutalität und vordergrün-
dige Effekthascherei." Gleichwohl 
sollen die Liebhaber von "spannenden 
Stories mit verblüffenden Überra-
schungsmomenten voll auf ihre Ko-
sten kommen". 
Die oben genannten Bände sind die 
ersten Veröffentlichungen in dieser 
Reihe. 
Der Sammelband von Kasten u.a., 
Fünf Fälle für Fachleute, enthält 

Kriminalerzählungen, die bei einem 
Krimi-Wettbewerb des VDP prämiert 
wurden. Die Autoren schildern einen 
Fall von Umweltvergiftung, die 
Schwierigkeiten der polizeilichen Er-
mittlungen nach einem Mord an ei-
nem Jugendlichen, einen Bankraub, 
der schließlich mit einer Geiselnahme 
endet, einen Schußwechsel an der 
deutsch-holländischen Grenze und 
schließlich einen Selbstmord in einer 
Lagerhalle. 
In Jan Hubers Leiser Tod glaubt der 
Kriminalkommissar der Züricher Poli-
zei nicht an einen natürlichen Tod und 
ermittelt auf eigene Faust und entge-
gen den Anweisungen seines Vorge-
setzten weiter. 
Ein nicht ernst genommener Hinweis 
eines V-Manns erweist sich in H. 
Warnatsch Tödlicher Hinweis erst bei 
den Ermittlungen in einem Mordfall 
als wichtig. 
Als exemplarisch für die Qualität die-
ser Kriminalromane und -erzählungen 
haben wir den Sammelband ausge-
wählt, da alle Bücher in dieser Reihe 
nach einem ähnlichen Schema aufge-
baut sind. 
Jürgen Kasten beschreibt beispiels-
weise in seiner Geschichte "Forellen 
in Öl" die Arbeit eines Umweltsach-
bearbeiters bei der Polizei, der eine 
größere Ölverschmutzung aufzuklären 
hat. Die Indizien sprechen dafür, daß 
ein nahegelegenes Stahlwerk für die 
Umweltverschmutzung verantwortlich 
ist. Nach umfangreichen Ermittlun-
gen, die sich nach einiger Zeit im 
Netz der kooperativ-kommunalen 
Strukturen aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung verfangen, wird schließ-
lich der Industrielle zu einer kleinen 
Geldstrafe wegen Gewässerverunreini-
gung verurteilt. Die Moral von der 
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Geschichte, die großen läßt man lau-
fen und ein kleiner Sachbearbeiter hat 
mit dem Abschluß dieser Fälle nur 
sehr wenig zu tun. Vielmehr muß er 
sich wieder mit unzulässigen Ölwech-
seln und anderen "Bagatellen" be-
schäftigen, die sich auf seine Arbeits-
zufriedenheit negativ auswirken. 
Jürgen Kasten ist leider nicht in der 
Lage zu begreifen, daß Kriminalge-
schichten nach anderen inhaltlichen 
und formalen Gesichtspunkten aufge-
baut werden müssen als Polizeiakten, 
Protokolle, Aktennotizen und Ar-
beitsberichte. 
Die Geschichte bleibt daher span-
nungslos und ist ohne Überra-
schungsmomente, man spürt förmlich 
das Umblättern der Aktenblätter und 
wie sich der Autor nebenbei noch in 
der Polizeilichen Dienstverordnung 
über den Handlungsablauf vergewis-
sert. Die Milieuschilderungen, die ei-
gentlich eine gewisse Atmosphäre 
schaffen sollten, haben etwas rühren-
des und erinnern in ihrer Problemdar-
stellung und -lösung sehr stark an eine 
" soap opera" . Dementsprechend fallen 
auch die "Personen- und Milieube-
schreibungen" aus. 
"Er sieht aus wie ein pensionierter 
Intellektueller, mit ausgefranster 
Wolljacke und ausgebeulten Cord-
jeans, mit Halbglatze und Nickel-
brille"(S.25). Auch in den anderen 
Geschichten herrscht dieses 
"Lindenstraßen-Niveau". Hier fährt 
der Student 2CV (Ente); der Bankräu-
ber trägt eine ausgewaschene Jeans, 
Parka und Kapuze; der Informant 
trägt schulterlanges'Haar und Sonnen-
brille usw.usf. Wenn sich der Prot-
agonist in "Forellen in Öl" im alter-
nativen Milieu bewegt, fällt Jürgen 
Kasten nichts besseres ein als: 

"Holger, der in verschiedenen Alter-
nativprojekten tätig ist, meinte mir 
gegenüber, daß Steffen ein angeneh-
mer Typ sei;" (S.10) oder: "Mit den 
engagierten Umwelt- und Naturschüt-
zern unterhalte ich mich ganz gerne, 
wenn ich sporadisch zu deren Ar-
beitstreffen gehe" (S.13). In der 
schriftstellerische Phantasie von Heinz 
Reiner können etwa die auslösenden 
Momente für einen Bankraub nur in 
der amerikanischen Hochzinspolitik 
und hochkomplexen Weltmarktzu-
sammenhängen begründet liegen. Die-
sen inhaltlichen Uberfrachtungen ste-
hen dann die stereotypen Personen-
und Handlungsbeschreibungen gegen-
über. 
Zu diesen inhaltlichen und formalen 
Schwächen im Aufbau der Geschich-
ten kommen dann häufig noch die 
Mängel in der sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit hinzu, die dann Stil-
blüten wie diese entstehen lassen, 
"Geht nicht, erkärt drei Tage später 
ein Herr Soundso"(S.17), die das Le-
sen dieser Geschichten einfach zum 
Ärgernis werden lassen. 
Die bisher vorliegenden 3 Bände aus 
der Reihe "KRIMI-ARCHIV" können 
die vom Verlag geweckten Erwartun-
gen in keiner Weise erfüllen. Sie be-
sitzen allenfalls einen gewissen so-
zialpsychologischen Wert, um sich 
über die Bewußtseinsstrukturen von 
schreibenden Polizeibeamten zu infor-
mieren. Die Tatsache, daß sich Poli-
zeibeamte fast täglich, in unter-
schiedlicher Intensität, mit Verbre-
chen beschäftigen, prädestiniert sie 
noch nicht per se für die Kriminal-
schriftstellerei. Eine Geschichte ist 
deshalb noch kein Kriminalroman 
weil ein Mord geschieht, vielmehr 
sollte die "Story" einen eigenen er-
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zählerischen Wert haben, der über die 
bloße Beschreibung des eigentlichen 
Verbrechens hinausgeht und hierzu 
fehlt den schreibenden Beamten oder 
verbeamteten Schreibern offensicht-
lich die nötige erzählerische Potenz. 
Den Liebhabern von Kriminalliteratur 
kann nur von diesem "bürokratischen 
Naturalismus" abgeraten werden. 
Stattdessen sind ohne Vorbehalt die 
Krimis von 

Interessante Neuerscheinungen 

Baldwin, Robert; Kinsey, Richard: 
Police Powers and Politics, London 
1982, 308 pp. 
Die Autoren analysieren die Bedin-
gungen und Entwicklungen für die 
strukturellen Veränderungen innerhalb 
des englischen Polizeisystems, die 
sich 1981 in den gewaltsamen Aus-
einandersetzungen in verschiedenen 
englischen Städten entladen haben. 

Ellersieck, Christa; Becker, Wolf-
gang: 
Das Celler Loch, Hmbg. 1987, 140 S. 
Das Buch vom Celler Loch dokumen-
tiert die Ereignisse der Geheimdienst-
affäre in chronologischer Reihenfolge 
aus journalistischer Sicht. 

Hammer, Jalna; Radford, Jill; 
Stanko, Elizabeth A. (eds.): 
Women Policing and Male Violence. 
International Perspectives, London 
1989, 221 pp. 
Der Titel spricht für sich selbst. Zen-
trales Thema der verschiedenen Auf-
sätze sind die private männliche Ge-
walt gegenüber Frauen und ihre poli-
zeiliche Ver- und Bearbeitung im all-

Doris Gehrke, 
- Weinschröter, Du mußt hängen, 
- Nachsaison 
- Moskau, meine Liebe, 
zu empfehlen (Galgenberg-Verlag 
Hamburg). Hier schreibt zwar keine 
Polizeibeamtin, aber man gewinnt den 
Eindruck, daß Doris Gehrke neben 
ihrem schriftstellerischen Fähigkeiten 
genau weiß, worüber sie schreibt. 
(MW) 

gemeinen und die sexuellen Über-
griffe von Polizeibeamten im beson-
deren. Die Rolle der Frauen in der 
Polizei wird gleichfalls untersucht. 

Hanak, Gerhard; Stehr, Johannes; 
Steinen, Heinz: 
Ärgernisse und Lebenskatastrophen. 
Über den alltäglichen Umgang mit 
Kriminalität, Bielefeld 1989, 222 S. 
Zentrales Thema ist die formelle und 
informelle Bearbeitung von Krimina-
lität, sowie die verschiedenen Strate-
gien von polizeilicher und ziviler 
Problem- und Konfliktbearbeitung. 

Kaiser, Günther u.a. (Hg.): 
Kriminologische Forschung in den 
80er Jahren - Projektberichte aus der 
Bundesrepublik Deutschland, Krimi-
nologische Forschungsberichte aus 
dem Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht, 
Band 35 - I und II, Freiburg 1988, 
509 S. - Interessant vor ist allem 
Kapitel 2 des 1. Halbbandes: Polizei-
forschung, u.a. die Aufsätze von: 
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Dölling, Dieter: 
Determinanten und Strukturen poli-
zeilicher Ermittlungstätigkeit, S. 95-
124 
Der Beitrag zeigt, wie sehr die poli-
zeiliche Ermittlung von den durch die 
Bürger gelieferten Informationen am 
Anfang des Ermittlungsverfahrens, al-
so bei der Anzeige, abhängig ist, wie 
wenig die Polizei also selbst aus eige-
ner Kraft zur Aufklärung von Strafta-
ten beiträgt. 

Feltes, Thomas: 
Polizeiliches Alltagsha►deln. Konse-
quenzen für eine "neue Polizei" aus 
einer Analyse von Notrufen und Funk-
streifeneinsätzen in der Bundesrepu-
blik Deutschland, S. 125-156 
Der Autor zeigt die Zunahme der 
Notrufe in den letzten Jahren und 
räumt darüber hinaus mit dem Mythos 
der Polizei als "Crime Fighter" auf. 

Punch, Maurice (ed.): 
Contral in the Police Organisation, 
London Cambridge (USA)1983 346 
pp. 
In diesem Sammelband sind verschie-
dene organisationssoziologische Auf-
sätze versammelt, die sich sowohl mit 
den internen organisatorischen Zwän-
gen als auch mit den externen Anfor-

Interessantes aus Zeitschriften 

Gössner, Rolf: 
Der letzte Schrei nach dem "finalen 
Rettungsschuß". Kurzer Prozeß oder 
Scharfschützenmentalität, in: Geheim, 
4/89 S. 15 ff
Gössner untersucht die Vorschläge zur 
Unterbringung der Todesschußrege-
lung im Bundes-Gesetz über den un-
mittelbaren Zwang, vorgelegt im 

derungen an die polizeiliche Arbeit 
beschäftigen. 

Punch, Maurice: 
Conduct Unbecoming. Social Con-
struction of Police Deviante, 
London/New York 1985,249 pp. 
Punch analysiert Korruptionsfälle in 
der Polizei von New York, London 
und Amsterdam. 

Schwegmann, Friedrich Gerhard 

Die Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums nach 1945. Geburtsfehler 
oder Stützpfeiler der Demokratisie-
rung in Westdeutschland?, Düsseldorf 
1986, 168 S. 
Verschiedene Aufsätze zur Restaura-
tion der öffentlichen Verwaltung so-
wie ein Aufsatz zum Wiederaufbau 
der Polizei in Nordrhein-Westfalen. 

Uglow, Steve: 
Policing Liberal Society, Oxford 
1988, 165 pp. 
Uglow analysiert die Verschiebungen 
in der polizeilichen Aufgabenerfül-
lung. Das Primat der Kriminali-
tätsbekämpfung ist seit den 70er Jah-
ren hinter die staatliche Sicherheits-
und Ordnungsfunktion der Polizei zu-
rückgetreten - so sein Befund. 

"Bonner Sommertheater" des Jahres 
1989. 

Weichert, Thilo: 
Die deutsch-türkische Sicherheits-
Connection und der PICK-Prozeß, in: 
Geheim Nr. 4/89-1/90, S. 7ff. 
Der Autor untersucht die Zusam-
menarbeit bundesdeutscher und türki-



108 

scher "Sicherheitsorgane": von der 
Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe 
über den Informationsaustausch bis 
hin zur Zusammenarbeit mit türki-
schen Geheimdiensten und ihre Dul-
dung in der BRD. 

Flormann, Willi: 
Die Narco-Mafia von Medellin 
in: Der Kriminalist 3/1990, S. 97 ff. 
und 
Wilhelms, Uwe: 
Meinungsforum: Rauschgift, in: Der 
Kriminalist 3/1990, S.103 ff. 
Neben einigen durchaus interessanten 
Daten - meist aus Quellen der US-
amerikanischen DEA - gibt Flormann 
die vorgestanzte Position des BDK 
wieder. Wilhelms stellt zwar die 
einzelnen Ansätze zur Legalisierung 
oder teilweisen Entkriminalisierung 
von Drogen dar, verwirft diese An-
sätze aber von vornherein. 

Jaworski, Schünemann u.a.: 
Schwerpunkt mit mehreren Artikeln 
zur Frage der "Lügendetektoren", in: 
Kriminalistik 3/1990, S.123 ff. 
Die Autoren befürworten eine be-
grenzte "Entformalisierung" des Straf-
prozesses und die schrittweise 
Zulassung des bisher als Beweismittel 
verbotenen Polygraphen. 

Stümper, Alfred: 
Sicherheit in Europa - Ein Aufruf zur 
Besinnung, in: Kriminalistik 2/1990, 
S.2 ff. 
Ausgleichsmaßnahmen für den durch 
die Grenzöffnung angeblich entste-
henden Sicherheitsverlust müßten ge-
schaffen werden, um insbesondere 
gegen die organisierte Kriminalität ein 
brauchbares Instrumentarium zu 
haben. 

Schertz, Georg: 
Das immer noch aktuelle Thema: Zur 
Problematik des finalen Rettungs-
schusses, in: Die Kriminalpolizei 
(Organ der GdP für die Kripo in Ba-
den-Würtemberg und Berlin) Nr. 
1/90, S. 157 ff. 
Der Polizeipräsident Berlins optiert 
für eine gesetzliche Regelung des 
polizeilichen Todesschusses. Das 
Notwehr- und Nothilferecht reiche 
nicht zu. 

Behr, Rafael: 
Polizeiforschung: eine Chance für die 
Polizei (?), in: Die Polizei, Heft 
3/1990, S. 64 ff. 
Der Autor plädiert für mehr Offenheit 
der Polizei gegenüber der krimino-
logischen Polizeiforschung. 
Braun, Karl-Heinz: 
Videografieren bei Demonstrationen -
endlich gesetzlich geregelt?, in: Die 
Polizei 3/1990, S. 49 ff. 
Die Gesetzesregelung aus dem Arti-
kelgesetz vom 9. Juni 1989 ist dem 

Autor zu eng, weil sie den Videoein-
satz bei Demonstrationen nicht weit 
genug in den präventiven Bereich 
ausdehne. 

Schuster, Leo: 
Organisierte Kriminalität - eine Be-
standsaufnahme, in: Die Polizei 
2/1990, S. 25 ff. 
Schuster (derzeit PFA, früher BKA) 
wendet sich gegen die Kritik, die 
Beschwörung der OK sei nur ein 
neuer Versuch der Legitimation neuer 
polizeilicher Strategien und Instru-
mente. 
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Sperner, Walter: 
Nachrichten- und Inforrnationsbe-
schaffirng zur Euro(pameisterschaft im 
Fußball) 1988, in: Die Polizei Nr. 
11/1989, S. 302 ff
Von besonderem Interesse: der 
Informationsaustausch im Rahmen 
von TREVI und die Funktion der 
TREVI-Korrespondenten. 

Schwerpunkt: 
Grenzöffnung in der Europäischen 
Gemeinschaft - Perspektiven für die 
Innere Sicherheit, Schriftenreihe der 
PFA Nr. 3-4/1989 
Mit Beiträgen von u.a. Rupprecht und 
Schattenberg (BMI), Lenhard (Präs. 
des Bayr. LKA) sowie einer Studie 
"Die Grenzöffnung in Europa aus der 
Sicht unserer Nachbarn". 

Sellier, Karl: 
Gutachten über die biomechanische 
Wirkung von Wasserstrahlen aus 
Wasserwerfern, erstellt im Auftrag der 
IMK, nachgedruckt in: Straßenmedi-
zin Nr. 35, März 1990, S. 32 ff

Baumann, Jürgen: 
Ergebnisse der (Anti-) Gewaltkom-
mission der Bundesregierung, in: 
Zeitschrift für Rechtspolitik Nr. 
3/1990, S. 103 ff. 
Der Autor, einer der Vorsitzenden der 
Kommission, stellt deren Vorschläge 
und Thesen dar. 

Lisken, Hans: 
Über Aufgaben und Befugnisse der 
Polizei im Staat des Grundgesetzes, 
Zeitschrift für Rechtspolitik 1/1990, S. 
15 ff. 
Geharnischte Kritik des Düsseldorfer 
Polizei-Präsidenten am neuen Polizei-
recht. 
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Chronologie 

November 1989 

30.11., Bad Homburg: Alfred 
Herrhausen, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bank, wird von der 
RAF auf seinem Weg zur Arbeit mit 
einem ferngesteuerten Sprengsatz ge-
tötet. 

Dezember 1989 

5.12., Karlsruhe: Nach einem Be-
schluß des BGH kann die Teilnahme 
an einem Hungerstreik im Einzelfall 
strafbar sein.(AZ: I BGs 351/89) 
6.12., Berlin (West): Innensenator 
Pätzold (SPD) korrigiert die umstrit-
tene Ausländeranweisung vom 20. 
Juli 1989 dahingehend, daß aus-
ländische Straftäter, die zu einem Jahr 
Haft ohne Bewährung verurteilt wer-
den, nicht mehr eine dreijährige Dul-
dung auf Bewährung und eine an-
schließende Aufenthaltsgenehmigung 
erhalten. 
7.12., Kiel: Zwei mutmaßliche RAF-
Angehörige werden in der Nähe von 
Husum im Zuge der Großfahndung 
nach den Mördern von A. Herrhausen 
festgenommen. 
11.12., Hannover: 121 Hochschul-
lehrer in Niedersachsen fordern die 
Abschaffung der Regelanfrage beim 
LfV bei Bewerbern für den öffentli-
chen Dienst. Die Landesregierung 
lehnt diese Forderung am 17.12. ab. 
13.12., Bonn: Das Bundeskabinett 
verabschiedet das umstrittene Auslän-
dergesetz. 
Schleswig-Holstein: Nach Hinweisen 
aus der Bevölkerung entdecken die 

Sicherheitsbehörden in Schleswig-
Holstein ein Versteck der RAF. 
Bonn: Die Bundesregierung will das 
Zusatzabkommen zum Schengener 
Vertrag von 1985 unterzeichnen und 
die DDR in die Vereinbarung mitein-
beziehen. Die Ratifizierung scheitert 
schließlich an der Einbeziehung der 
DDR. 
14.12., Wiesbaden: Mit den Stimmen 
der CDLT/FDP-Koalition wird der er-
ste Teil zum hessischen Polizeigesetz 
verabschiedet. 
Karlsruhe: Der Tod des Demon-
stranten Günter Sare, der am 
28.12.1985 in Frankfurt von einem 
Wasserwerfer erfaßt und getötet 
wurde, wird noch einmal vor dem LG 
Frankfurt aufgerollt. Der BGH spricht 
den Kommandanten und den Fahrer 
des Wasserwerfers vom Vorwurf der 
fahrlässigen Tötung frei. (AZ: 4 StR 
567/89) 
26.12., Hannover: Der nie-
dersächsische Innenminister Stock 
(CDU) stellt die Disziplinarverfahren 
gegen hochrangige Beamte aus dem 
Innenministerium im Zusammenhang 
mit den Polizeiskandalen (Mauss, 
Spielbanken etc.) ein. 

Januar 1990 

8.1., Stuttgart: Die Daten-
schutzbeauftragte in Baden-Württem-
berg, Ruth Leutze, kritisiert in ihrem 
Datenschutzbericht gravierende Ver-
stöße der öffentlichen Verwaltung und 
der Sicherheitsbehörden gegen den 
Datenschutz. 
11.1., Essen: Ein Sonder-
einsatzkommando der Polizei beendet 
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eine Geiselnahme in einer 
Anwaltskanzelei mit Waffengewalt. 
Der 36jährige Geiselnehmer wird so 
schwer verletzt, daß er wenig später 
im Krankenhaus stirbt. Die Geisel 
bleibt unverletzt. 
15.1., Berlin (West): Nach einem 
Urteil des BVerwG war die Bundes-
wehr berechtigt, anläßlich eines 
"Großen Zapfenstreichs" in Lübeck 
1986 den Rathausplatz zum militäri-
schen Sicherheitsbereich zu erklä-
ren.(AZ: 7 C 88.88) 
Berlin (West): Die Justizsenatorin 
Limbach (SPD) beauftragt General-
staatsanwalt Treppe, die politischen 
Abteilungen der Staatsanwaltschaft 
sofort aufzulösen. Daraufhin erklärt 
Treppe seinen Rücktritt. 
17.1., Bonn: Der Deutsche Anwalts-
verein und die Strafverteidiger-verei-
nigungen lehnen das geplante 
Strafverfahrensänderungsgesetz ab. 
Sie befürchten eine Annexion des 
Strafverfahrens durch die Polizei. 
Bonn: Bundesinnenministerium teilt 
mit, daß 1989 975 Drogentote in 
BRD gezählt wurden. 
18.1., Düsseldorf: Der Sozialminister 
von NRW, H. Heinemann (SPD), 
will von allen Asylbewerbern Finger-
abdrücke für fälschungssichere Erfas-
sungen abnehmen. 
Berlin (Ost): In Potsdam gründen 
Polizeibeamte die "Deutsche 
Volkspolizeigewerkschaft". 
24.1., Bonn: In einem vertraulichen 
Bericht des BfVS werden die Repu-
blikaner als verfassungsfeindliche 
Partei eingestuft. 
27.1., Hamburg: Nach einer Mel-
dung des Spiegel's hört der offiziell 
aufgelöste Stasi weiterhin den Tele-
phonverkehr politischer Institutionen 
in Bonn ab. 

Bonn: Der parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD Bundestags-
fraktion Jahn verläßt die Parlamenta-
rische Kontrollkommission zur Über-
wachung der Geheimdienste, weil die-
ses Gremium seine Kontrollfunktion 
nur sehr eingeschränkt wahrnehme. 
29.1., Würzburg: Spezialeinheiten 
der Polizei stürmen einen gekaperten 
Linienbus. Die Beamten überrumpeln 
die Entführer und befreien die Gei-
seln. Es wird niemand verletzt. 
Celle: Die drei in Celle inhaftierten 
RAF-Mitglieder K.H. Dellwo, K. 
Folkerts und L. Taufer solidarisieren 
sich in einer Hungerstreikaktion mit 
den hungerstreikenden Gefangenen in 
Spanien. 
London: Scotland Yard errichtet ein 
Sonderdezernat für Hooligans. 
Berlin: Ein Medizinstudent, der bei 
dem Kreuzberger Polizeieinsatz im 
Zusammenhang mit dem Reagan-Be-
such am 12.Juni 1987 Verletzungen 
durch die Polizei erlitten hatte, erhält 
nach einer Zivilklage 15.000 DM 
Schmerzensgeld. 
30.1., Bonn: Zum Zweck der 
"strategischen Überwachung" kon-
trolliert der BND weiterhin die Post-
sendungen und Telephongespräche 
aus der DDR. 
31.1., Hamburg: Seit Jahresbeginn 
beobachtet das LfV-Hamburg die 
Republikaner mit nachrichtendienst-
lichen Mitteln. 

Februar 1990 

1.2., Hamm/Siegen: Das OLG-
Hamm verurteilt einen Autofahrer aus 
Siegen wegen Beleidigung zu 300 DM 
Geldstrafe, weil an seinem Auto ein 
Aufkleber klebte, auf dem ein schla-
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gender Polizist dargestellt war.(AZ: 4 
Ss 941/88) 
Berlin(West): Heinz Annußek ist 
neuer Leiter des LIV in Berlin. 
5.2., Bonn: Das BfV hat in minde-
stens einem Fall die Post des SPD-
Bundestagsabgeordneten Tietjen ge-
öffnet und gelesen. Nach Pressebe-
richten soll auch eine Akte über Tiet-
jen beim Bundesamt existieren. 
6.2., Gorleben: Nach fünf Tagen 
verlassen die Besetzer des Baugelän-
des für das atomare Zwischenlager 
freiwillig den Bauplatz. 
8.2., Düsseldorf: Nach fast zwei Jah-
ren werden sieben Angeklagte im so-
genannten "Kurdenprozeß" aus der 
Untersuchungshaft entlassen. 
München: Der bayerische Innenmini-
ster Stoiber (CSU) beabsichtigt, den 
umstrittenen Reizstoff "CS" auch für 
den Polizeieinsatz in geschlossenen 
Räumen freizugeben. 
13.2., Berlin (Ost): Im Ost-Berliner 
Polizeipräsidium treffen sich die 
Polizeipräsidenten G. Schertz (West) 
und Generalmajor Bachmann (Ost) zu 
einem Meinungsaustausch. 
16.2., Bern: Der Chef der Schweizer 
Bundespolizei, Peter Huber, wird im 
Zusammenhang mit der Überwachung 
von Schweizer Bürgern beurlaubt. 
20.2., Dublin: Die IRA bietet der 
britischen Regierung Verhandlungen 
über einen Waffenstillstand an. 
21.2., München: Bayern überprüft 
ehemalige SED-Mitglieder bei einem 
Antrag auf Übernahme in den öf-
fentlichen Dienst auf ihre Verfassung-
streue. 
22.2., Bremen: In Bremer LfV wer-
den aufgrund der Entwicklungen in 
der DDR 35% der Personalstellen ab-
gebaut. 

26.2., Eschborn: Die Polizei verhin-
dert einen Sprengstoffanschlag auf 
eine Verwaltungsgebäude der Deut-
schen Bank. 
27.2., Wien: Der Chef der östereichi-
schen Staatspolizei, General Schulz, 
wird entlassen. Wie sich herausstellte, 
hat die Staatspolizei jährlich etwa 700 
Schnüffelaufträge, z.T. von privaten 
Firmen, ohne Kenntnis des zuständi-
gen Innenministers übernommen und 
Privatpersonen überwacht. 

März 1990 

2.3., Düsseldorf: Nach Auffassung 
des OLG Düsseldorf rechtfertigt die 
Teilnahme an einem Hungerstreik al-
lein nicht den Verdacht, daß es sich 
bei dem Teilnehmer um das Mitglied 
einer terroristischen Vereinigung han-
delt. 
Hannover: Über drei Jahre nach dem 
Polizeiüberfall auf das Göttinger Ju-
gendzentrum "Juzi" zahlt das Land 
Niedersachsen jetzt Schadensersatz an 
78 Jugendliche. Das OVG Lüneburg 
hatte diesen Polizeieinsatz bereits im 
letzten Jahr für rechtswidrig erklärt. 
5.3., Bonn: Nach einem be-
kanntgewordenen Bekennerschreiben 
hatte die RAF ein Attentat auf 
Bundeslandwirtschaftsminister 
Kiechle geplant. 
Hamburg: Nach Presseinformationen 
hat der BND in den letzten Jahren 
vielfach Privatbriefe aus der DDR 
ausgewertet (10.000 Briefe täglich in 
Hamburg). 
6.3., München: Es wird bekannt, 
daß, die Gründungsversammlung der 
"Aktionsgemeinschaft zum Schutz der 
Oberpfälzer Heimat" wurde im letzten 
Jahr von einem Zivilbeamten der 
bayer. Polizei überwacht wurde. 
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7.3., Berlin (West): Der 
Kriegsdienstverweigerer G. Scheerer 
wird von der Polizei festgenommen 
und per Flugzeug nach Hannover an 
die Justizbehörden ausgeliefert. 
14.3., Bonn: CDU/CSU und FDP 
einigen sich auf die Entwürfe zum 
Bundesdatenschutz - und Verfas-
sungsschutzgesetz. Beide Gesetzent-
würfe sollen noch in dieser Legisla-
turperiode verabschiedet werden. 
Bonn: Der frühere Berliner Justiz-
Staatssekretär Alexander von Stahl 
(FDP) wird neuer Generalbundesan-
walt. 
15.3., Berlin (West): Es wird be-
kannt, daß die Berliner Staatsanwalt-
schaft offenbar regelmäßig Akten -
unaufgefordert und aufgefordert - an 
das LfV weitergegeben hat. 
16.3., Köln: Die umstrittene Über-
siedlerdatei ADOS (Adressen Objekte 
Ost) soll nach Angaben des BfV ge-
löscht sein. 
18.3., Karlsruhe: Die Si-
cherheitsbehörden verhaften im Zu-
sammenhang mit einem Rathausein-
bruch einen 28 Jahre alten Arzt unter 
dem dringenden Verdacht der Unter-
stützung der RAF. 
19.3., München: Ein 29jähriger 
Häftling der JVA Landsberg am Lech, 
der nach seinem Ausgang nicht mehr 
in die Haftanstalt zurückgekehrt war, 
wird von einem Polizeibeamten er-
schossen. 
21.3., Wiesbaden: Der hess. Daten-
schutzbeauftragte S. Simitis kritisiert, 
daß das LKA-Wiesbaden Daten über 
die Selbstorganisation von Homose-
xuellen in einem Rundschreiben an 
sämtliche LKA's, das BKA, das LfV-
Hessen sowie an die Innenministerien 
in Wiesbaden und Düsseldorf ge-
schickt hat. 

Bonn: Der BND erklärt, daß ange-
sichts der sich anbahnenden Vereini-
gung seine Aufklärung in der DDR 
eingestellt wird. 
22.3., Frankfurt/M.: Das OLG-
Frankfurt verurteilt drei Angeklagte 
zu Haftstrafen bis zu drei Jahren, weil 
sie sich an Anschlägen auf Stromma-
sten beteiligt hatten. 
Karlsruhe: Nach zwei Ent-
scheidungen des BVerfG muß der 
Konflikt zwischen Kunstfreiheit und 
Symbolschutz von Fall zu Fall ent-
scheiden werden. Die Ver-
fassungsrichter heben die Beschlüsse 
des OLG-Bayern und des OLG-Frank-
furt auf, die in letzter Instanz die 
Verurteilung dreier Männer wegen 
Verunglimpfung der Bundesflagge 
und der Nationalhymne zu Freiheits-
und Geldstrafen bestätigt hatten. (AZ: 
1 BvR 266/86 und 1 BvR 1215/87) 
26.3., Berlin (West): Erstmals in der 
bundesdeutschen Justizgeschichte 
wendet das LG-Berlin die im vorigen 
Jahr verabschiedete Kronzeugen-
regelung in einem Mordprozeß gegen 
einen Kurden an. Der Verurteilte soll 
als Kainzeuge vor dem OLG-Düssel-
dorf im sogenannten Kurdenprozeß 
vernommen werden. 
27.3., Wiesbaden: Der BKA-Prä-
sident Heinrich Boge, wird verab-
schiedet. Nachfolger wird BKA-Vize 
Hans-Ludwig Zachert. 
Karlsruhe: Der BGH hebt die Urteile 
gegen B. Härlin und M. Klöckner 
auf. Beide waren vom Berliner Kam-
mergericht 1984 im sogenannten 
"radikal-Prozeß" wegen Werbung für 
eine terroristische Vereinigung zu 2 
Jahre Freiheitsstrafe verurteilt worden 
obwohl sie seit zwei Jahren an der 
Zeitschrift "radikal" nicht mehr mit-
gearbeitet hatten. 
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3.4., Berlin (West): Es beginnt die 4. 
Verfahrensrunde im Schmücker-
Mord-Prozeß, nachdem bisher die er-
sten 3 Urteile vom BGH wieder auf-
gehoben worden sind. 

Zusammengestellt aus: Berliner 
Morgenpost, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Frankfurter Rundschau, 
Süddeutsche Zeitung, Tagespiegel, 
Tageszeitung. 

Zur Entwicklung in der DDR vgl. die 
"Chronik der Stasi-Auflösung" in die-
ser Ausgabe auf den Seiten 48-51. 

ii***************************** 
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Summaries 

And who watches the warden? The old conundrum remains as cogent as ever 
in this issue of CILIP primarily devoted to police controls. Three articles deal 
directly with police complaint boards in other Western countries. And we do-
cument an interview with one of the numerous Citizens' Committees formed 
last December in the GDR for the purpose of dismantling that country's State 
Security (Stasi = [Ministerium für] Staatssicherheit) which attempts to unco-
ver the roots of this truly extraordinary phenomenon in the area of immediate 
citizens' control. 

C.F. Rüter 
The Balance Sheet on Amsterdam's New Suit Procedure 
At the end of the 70s a Citizen's Committee was formed to provide to persons 
involved in conflicts with the police (cf. CILIP issues No. 0 and 4). The ulti-
mate results of these efforts was that in 1986 an official suit procedure Body 
was created to which persons could turn if they wished to file complaints 
against the police. And even the police are required to refer all complaints fi-
led with them against the police to this commission. The independent commis-
sion, which was chaired from 1986 to 1988 by the article's author, C.F. Rü-
ter, is comprised completely and exclusively of members of the bar, who per-
form their services for the commission on a part-time basis. The commission 
has the police investigate every complaint it receives. If necessary it can reject 
the results of such investigations and demand a new investigaton or initiate in-
vestigations of its own. The conunission's key criterion is whether the police 
activity in question was "correct", thus not only legal, and beyond reproach 
both professionally in terms of the ratio of means to ends. The commission has 
no authority to sanction improper activity on the part of the police. It rather 
makes recommendations to the Mayor of Amsterdam as the public official with 
disciplinary authority over the police which are normally accepted by him. Of 
a total of more than 700 complaints, the mayor has seen fit to deviate only ten 
times from the conunission's recommendations. 

Jean-Paul Brodeur 
Police Complaint Boards in Canada 
Today, numerous complaint boards with highly differing authorities and for-
mal procedures exist throughout Canada. For years the article's author, a pro-
fessor of criminology in Qud2ec, was a member of such a board for monito-
ring police activities in that same province. Brodeur systematically discusses 
the problems of monitoring illegitimate police activities dependent on the con-
struction of the specific complaint board, i.e. its concrete composition and in-
vestigative and sanction authority. Brodeur devotes special attention to the in-
formal mechanisms and conflicts inherent in such complaint boards comprised 
of normal citizens and members of the police force. As in Amsterdam, the Ca-
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nada example would indicate that victims of police brutality who have no fur-
ther witnesses for their complaints will regularly find their complaints rejected 
by such bodies. Working with the police on a compulsory basis and the abso-
lute necessity of obtaining a minimum of cooperation from the police forces 
standing complaint boards to acquiesce in compromises with the police. Bro-
deur concludes that short-term complaint boards have more potential for 
achieving radical results and enforcing radical recommendations. 

Manfred Brusten 
Ombudsman und Police Complaints Authorities in Australia 
Brusten, a West German professor of criminology, scrutinizes the independent 
"Police Complaint Authorities" set up in Australia in the early 80's during a 
recent study trip to that country. His article describes the typical organisation 
and method of operation in a southern Australian PCA responsible for con-
trolling the activities of approximately 3,800 police officers and employees. 
The chairperson is appointed by the governer for a 7-year term of office and 
has a staff of 6 persons and is required to annually present a report to parlia-
ment. Since its establishment in 1981, the number of complaints received an-
nually by the authority has risen steadily from 334 to 810. As soon as a com-
plaint is filed parallel to filing suit in court, the complaint is no longer pursued 
pending the outcome of the suit in court. For this and other reasons, roughly a 
third of all complaints were not further pursued during the past three years. 
All directive investigative work is performed by the police themselves - as is 
the case of Amsterdam. The complaint authority reviews all investigative re-
ports, classifying approximately 30% of all complaints as "justified". The aut-
hortiy does not, however, possess any discipline authority, but is required by 
statute to make corresponding recommendations. Brusten classifies the work of 
these complaint authorities as "quite effective". Among his reasons for this 
evaluation is the authorities' potential for also exerting a structural influence 
on the police force by virtue of the fact that the mere awareness of the exi-
stence of a PCA causes police officers to behave more circumspectorily in its 
relations with the population. The distribution of the annual complaint budget 
also makes any regional structural deficiencies in the police force immediately 
visible. 

Chronology of a Happy Death - The Dismantling of the State Security 
Agency (STASI) in the GDR. 
This CILIP staff report provides a chronology of the events leading to the ul-
timate dismantling of the State Security apparatus since the 9th of November 
1989 (the day on which the wall between East and West Germany was offici-
ally opened). These reveal themselves as stages in an ongoing attempt on the 
part of the interim government under Hans Modrow to preserve elements of 
the original ministry administration under new designations and to prevent the 
dissolution in general. 
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Citizens' Control Committees and the Dismantling of the State Security 
Service in the GDR - a CILIP Staff Interview 
Roughly 90,000 full-time staff and more than 100,000 part-time informers 
worked for the feared GDR State Security Agency (for a state with a total po-
pulation of roughly 17 million) before it was almost completely dismantled by 
the so-called non, violent revolution in the GDR last December. It is primarily 
thanks to these committees formed spontaneously in nearly every larger com-
munity in the GDR toward the end of the year that the dismantling process 
even got under way, after East Germany's temporary Minister President, Hans 
Modrow, attempted to save elements of the state security apparatus and incor-
porate it into an "Agency for National Security" (Amt für Nationale Sicher-
heit). We document a discussion with members of the citizens committee 
mainly responsible for the dismantling of the central state security. 

Police Legislation in the States of the FRG 
The CILIP staff report presents brief survey of recent developments in the re-
form of police legislation at the state level in the FRG. The Jong-standing 
goal of the Conference of the Ministers of the FRG to formally unify and 
standardize the police laws in all of the states of the FRG has failed. Yet, even 
diiferences in the formulation of the legislation in the states of Hessen, North 
Rhine-Westphalia and the Saar State reveal a high level of correspondence in 
the sanctioning of preventive data collection by the police, the legal authority 
for the deployment and use of undercover agents and modern methods of co-
ver information collection (e.g. directional microphones). 

Security Legislation: 4th report in our series 
Beginning in 1986, CILIP has regularly documented the attempts of the 
CDU/CSU/FDP coalition in Bonn to expand the authority of West Germany's 
intelligence agencies. (Cf. C1LIP no. 23, 29, 32) In the past, public outcry has 
prevented the passage of such legislation. This CILIP staff report provides a 
survey of the latest draft proposal for a new intelligence service act which has 
come about as the result of new negotiations within the governing coalition in 
Bonn and is scheduled to become law by the end of the year. Among the new 
features is the statutory right of all citizens to information on information con-
cerning themselves from the National Constitutional Guard (Bundesamt für 
Verfassungsschutz), albeit heavily weakened by broad loopholes for security 
of sources, etc. Limitations have also been placed on the authority to gather 
and store information on juveniles under the age of 16. The general question 
as to the ultimate legitimacy of such an institution in view of the disssolution 
of the previous Public Enemy No. 1, the Communist regime in the GDR, soon 
to be united with the FRG, and whose own domestic intelligence service has 
been dismantled, remains an unsolved mystery even in this draft proposal. 
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Katharina Kunze 
The domestic intelligence agency in Berlin (West) and "The New Right to 
Know" 
In its coalition agreement of March 1989, the SPD/AL coalition in Westberlin 
agreed to give the city's citizens the right to review the files on their persons 
maintained by the intelligence agency. This article documents the experience 
with this new practice to date and provides general explanations of File desi-
gnations and codification used by that agency. 

Günter Saathof 
"The Violence Report" of the Independent Government Commission 
THE CDU/CSU/FDP coalition in Bonn agreed during recent coalition nego-
tiations to appoint an "independent commission" to study the extent and deve-
lopment of violence in the FRG and to make specific proposals for solutions to 
the government. Recently, the commission, chaired by an ex-CDU-Minister of 
Justice from the state of Lower Saxony and professor of criminology, submit-
tel its final report, which immediately evoked widespread criticism. As our 
author demonstrates, both the report's recommendations and analysis reveal a 
strong pro-executive bias. 
This is already apparent in the commission's definition of violence from the 
"perspective of the state monopoly on violence". In addition, only individual 
acts of violence are subjected to any examination, but not structurally violent 
conditions in general. Correspondingly, most of the commission's proposals 
are aimed at beefing up the "state's monopoly on violence". While a peace-ge-
nerating function is indeed attributed to the "monopoly on violence", no empi-
rical testing of the thesis is provided. 

Deadly Use of Police Force in the FRG - 1989 
Once again CILIP fulfills the sad duty of documenting the chronicle of deadly 
police use of firearms over the past year. And it will remain a solemn duty as 
long as the police refuse to publish their own statistics. As in preceding years, 
most of these fatal incidents involved routine situations in which deadly use of 
firearms is a possibility. In 1989, there were a total of 10 such fatal incidents - 
including a 13-year-old Turkish juvenile. 

Susanne Billig 
The Current Discussion About "Genetic Fingerprinting" Legislation 
Constantly at the cutting edge of anti-crime technology, West Germany's po-
lice began last year to use genetic fingerprinting in its investigative and prose-
cution efforts. Indeed, the first court decisions condoning the use of this new 
technology as legal evidence in criminal proceedings are already on the books. 
In December, the West German Federal Ministry of Justice presented a new 
legislative proposal which would provide legal authority for the new practice. 
Our author, a member of a special in- ments in genetic fingerprinting, pre-
formation service monitoring develop- sents aninitialanalysis of the proposal 
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and a systematic 
zation based on 
in the discussion 

Klemens Roß 
Administrative 

critique of its legali-
arguments developed 
in the USA. 

and Civil Code 
Treatment of the Police Raid on the 
Göttingen Youth Center in 1986 
In December of 1986, following 
massive police evictions of apartment 
buildings being squatted, a discussion 
on the housing shortage was held in a 
youth center in the city of Göttingen 
(Lower Saxony). Shortly after the 
rally began, 400 police stormed the 
premises, searched everybody and 
commenced to record the identities of 
all those present on the scene. The 
chief of police told the local press "we 
wanted to remove the anonymity from 
the mass [of persons] who potentially 
commit such crimes." In the 
meantime several courts have declared 
the raid illegal. In addition, one civil 
court has granted symbolic damages 
amounting to 200 marks to all victims 
of the raid. Despite all of these 
developments, the state bureau of 
detectives (Landeskriminalamt) in 
Lower Saxony hasn't yet destroyed its 
records of the incident. And recent 
new and brutal police raids tend to 
indicate that local police (and a state 
ministry of the interior which 
continues to cover for its acts) remain 
unwilling to draw any conclusions 
from these decisions. 
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NEUE FORUM 
Besonders eine friedliche Re-
volution braucht Informationen 
- Flugblätter, Plakate, eigene 
Zeitungen und Bücher! Was 
bisher durch Zensur und 
STASI unterdrückt wurde, 
kommt heute durch die Folgen 
von Plan- und Mangelwirt-
schaft noch nicht voran. Des-
halb soll In Leipzig - als Hilfe 
zur Selbsthilfe! - der Grund-
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Schreib- und Abzugsmaschi-
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es ein sehr breites Bündnis der 
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alternative und ökologische 
Gruppen in Ihm zusammenge-
schlossen haben! 
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Polizei 
und Rechtsstaat 
Entstehungsgeschichte der preu-
ßischen Polizei 1848— 1914 
1986. 406 S. , DM 88,—
ISBN 3-593-33524-7 
Nicht wachsende Kriminalität 
und neu entstehende Ordnungs-
probleme der bürgerlichen Ge-
sellschaft sind es, die Entstehung 
und Ausbau einer polizeilichen 
Exekutivgewalt im 19. Jahrhun-
dert prägen und bestimmen, son-
dern der Konflikt um dic Form 
der staatlichen Herrschaftsge-
walt . In der Entstehungsge-
schichte der Polizei spiegelt sich 
diese Auseinandersetzung in be-
sonders scharfer Weise wider. 
Worum es in diesem Konflikt um 
die Staatsgewalt ging, in welchen 
Kompromissen zwischen monar-
chischem Staat und Bürgertum 
dieser mündete und wie sich dies 
im Aufbau und den Strukturen 
der deutschen Polizei nieder-
schlug, wird aus den Akten der 
preußischen Ministerien heraus-
gearbeitet. Die historische Ana-
lyse schärft dabei den Blick für 
eine auch heute noch aktuelle 
Frage: In welcher Form und mit 
welchen Mitteln kann die Polizei 
gesellschaftlich so eingebunden 
werden, daß die direkte Kon-
trolle der Bürger über die staatli-
che Zwangsgewalt erhalten und 
die bürgerlichen Freiheiten unan-
getastet bleiben? 
Die aktuellenVeränderungen der 
Polizei (vgl. dazu Busch, Funk 
u.a., Die Polizei in der Bundesre-
publik, Campus 1985) sind kaum 
zu verstehen, wenn man die histo-
rischen Wurzeln des Polizeisy-
stems nicht kennt. 
Autor: Albrecht Funk ist Privat. 
dozent am Fachbereich 15 der 
Freien Universität Berlin. 
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1985. 508 S., DM 68,—
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Welche Rolle spielt die Poli-
zei in der Bundesrepublik? Wie 
ist sie auf Länder- und Bundes-
ebene organisiert? Wofür wird sie 
von den staatlichen Instanzen ein-
gesetzt? Mit welchen Waffen und 
Informationstechnologien ist sie 
ausgerüstet? Aber auch: Wie läßt 
sie sich kontrollieren? Wie kann 
der Bürger sich gegen sie wehren? 

Neu: 
Studienausgabe 
DM 38,--

Falco Werkentin 

Die Restauration 
der deutschen 
Polizei 
Innere Rüstung von 1945 bis zur 
Notstandsgesetzgebung 

252 S.14,8 x 21 cm, 
111 39,— ‚November 1984 

ISBN 3-593-33426-7 

Die Polizei ist 
mehr, als sich aus Verfassungs-
normen und offiziellen Bekun-
dungen ableiten läßt. Ihre wirkli-
che Funktion in der politischen 
Struktur einer Gesellschaft wird 
bestimmt durch die Form ihrer 
Organisation, ihrer Rekrutierung, 
Ausbildung und Ausrüstung. Un-
ter diesem Gesichtspunkt zeichnet 
der Autor Entstehung, Tradition 
und Wandel der westdeutschen 
Polizei nach. 
Autor: Falco Werkentin ist Mit-
herausgeber des Informations-
dienstes „Bürgerrechte und Polizei 
(CILIP)". Co-Autor von Funk 
u.a., Verrechtlichung und Ver-
drängung, Opladen 1984 und von 
Busch u.a., Die Polizei in der 
Bundesrepublik, Campus 1984 
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Der suspendierte 
Datenschutz bei 
Polizei und 
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Ca. 350 S. , 4,8 x 21 ein, 
ca. DM 58,—, Oktober 1988 
ISBN 3-593-34(151-8 

Die Kontrolleure zu kontrollieren. 
das ist die Aufgabe der Daten-
schutzer in Bund und Ländern. 
Dieses Buch nun analysiert Insti-
tution und Wirksamkeit des Daten-
schutzes — und kommt zu Ergeb-
nissen, die alles andere als beruhi-
gend sind. 
Die Datenschutzbeauftragten ha-
ben sich uberwiegend in die Rolle 
eines Organs regierungsamtlicher 
Akzcptanzhildung drangen lassen. 
Sie konnten immer nur die Rand-, 
niemals jedoch die Kernbereiche 
exekutiver Informationsgier be-
einflussen. Sie konnten Daten-
schutz nur dort verwirklichen, wo 
er die Effizienz der Sicherheitsbe-
horden zu steigern versprach. 
Der Autor leistet jedoch mehr als 
«bloß,. eine Wirkungsanalyse der 
Institution des Datenschutzbeauf-
tragten. Er bietet zugleich eine 
materialreiche Einführung in die 
Praxis und die Probleme der Si-
cherheitsbehörden und legt das 
Labyrinth der sicherheitsbehordli-
chen Datenströme frei. 
Deutlich wird, daß alle Kontroll-
probleme unlösbar bleiben rnus-
sen, solange die bestehenden 
Strukturen unangetastet bleiben 
und ihnen der Datenschutz nur 
"vorgeschaltetä wird. Denn ohne 
eigene Eingriffsmöglichkeiten 
sind die Datenschutzbeauftragten 
auf den guten Willen der Sicher-
heitsbehorden angewiesen. Mit 
ihrem einzigen echten Machtmit-
tel, der öffentlichen Anprange-
rung kritikwürdiger DV-Praxis. 
gehen sie allzu sparsam und behör-
denfreundlich um. Dcr Daten-
schutz als Bürgerrecht droht dabei 
auf der Strecke zu bleiben. 

Autor: Udo Kauß lebt als Rechts-
anwalt in Freiburg. Er ist Mitglied 
des Bundesvorstandes der Huma-
nistischen Union, Mitherausgeber 
von Bürgerrechte und Polizei und 
Mitautor von Die Polizei (Campus 
1985). 


